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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Einfihrung der elektronischen
Aufenthaltsiberwachung und der Taterarbeit im Gewaltschutz-
gesetz

A. Problem und Ziel

Mit dem Entwurf sollen einige wesentliche Verbesserungen auf dem Gebiet des zivilrecht-
lichen Gewaltschutzes vorgenommen werden: Zunachst soll die elektronische Aufent-
haltsiiberwachung (eAU) im Gewaltschutzgesetz (GewSchG) verankert werden und es
wird eine Rechtsgrundlage fir die Verpflichtung von Tatern zur Teilnahme an sozialen
Trainingskursen (sogenannte Taterarbeit) und an Gewaltpraventionsberatungen normiert.
Des Weiteren wird der Strafrahmen fir Zuwiderhandlungen gegen Gewaltschutzanord-
nungen erhoht und Familiengerichte erhalten zur Gefahrdungsanalyse in Gewaltschutz-
und Kindschaftssachen die Mdglichkeit fir Auskiinfte aus dem Waffenregister.

In der Bundesrepublik Deutschland ist der Schutz vor Gewalt rechtsgebietstibergreifend
konzipiert. Je nach Sachlage berihrt er das Zivilrecht, das Strafrecht und/oder das o6ffent-
liche Recht.

Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des zivilgerichtlichen Schutzes bei
Gewalttaten und Nachstellungen sowie zur Erleichterung der Uberlassung der Ehewoh-
nung bei Trennung hat sich der Gesetzgeber im Jahr 2001 entschieden, das Gewalt-
schutzgesetz einzufiihren und damit den zivilrechtlichen Schutz zu starken, insbesondere
zur Vervollstandigung eines umfassenden Opferschutzes, der im Rahmen der Polizeige-
setze der Lander in erster Linie aus einer kurzfristigen Krisenintervention besteht.

Die effektive Durchsetzung einer Schutzanordnung nach dem Gewaltschutzgesetz sah
der Gesetzgeber zum damaligen Zeitpunkt dadurch gewahrleistet, dass der Verstol3 ge-
gen eine gerichtliche Schutzanordnung mit Strafe bewehrt ist (Bundestagsdrucksache
14/5429, S. 2). Im Laufe der Zeit hat sich mit der elektronischen Aufenthaltstiiberwachung
in anderen Rechtsbereichen durch technischen Fortschritt ein weiteres Instrument etab-
liert: Im Jahr 2011 wurde die elektronische Aufenthaltsiberwachung im Rahmen der Fih-
rungsaufsicht auf Bundesebene zu spezialpraventiven Zwecken eingefiihrt (vergleiche
§ 68b Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 des Strafgesetzbuches [StGB] sowie § 463a Absatz 4
der Strafprozessordnung [StPQ]), wobei der Gesetzgeber damals besonders Gewalt- und
Sexualstraftater in den Blick nahm. Die elektronische Aufenthaltstiiberwachung sollte hier-
bei insbesondere bewirken, dass diese sich nicht an bestimmten Orten aufhalten, die Ge-
legenheit oder Anreiz zu weiteren Straftaten geben konnten; dem Gericht sollte die MAg-
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lichkeit eingeraumt werden, die Beachtung entsprechender Weisungen elektronisch und
damit wirksamer Uberwachen zu lassen (Bundestagsdrucksache 17/3403, S. 17). Im Jahr
2017 hat sich der Bundesgesetzgeber dazu entschlossen, zu praventiven Zwecken die
elektronische Aufenthaltsiiberwachung fir sogenannte Gefahrder im Bundeskriminalamt-
gesetz zu verankern (siehe dort § 56). Zur Begriindung wurde insbesondere angefihrt,
dass die elektronische Aufenthaltsuberwachung das Entdeckungsrisiko erhohe und damit
zur Straftatenverhlitung beitrage sowie ein schnelles Eingreifen der Sicherheitsbehdrden
ermdgliche (Bundestagsdrucksache 18/11163, S. 122).

Diese praktischen Erwagungen greifen auch fir das Gewaltschutzgesetz: Ordnet das
Familiengericht eine MalRnahme nach § 1 Absatz 1 oder Absatz 2 des Gewaltschutzge-
setzes an, so ist davon auszugehen, dass das Risiko eines Verstolies durch eine zusatz-
liche Anordnung der elektronischen Aufenthaltsiberwachung signifikant abnehmen wird.
Dies gilt auch unter Berlcksichtigung dessen, dass der Verstol3 bereits strafbewehrt ist
(im Jahr 2023 wurden insgesamt 7 070 Tatverdachtige von Straftaten nach § 4 des Ge-
waltschutzgesetzes registriert, davon 91,7 Prozent mannlichen (6 483) und 8,3 Prozent
weiblichen Geschlechts (587), siehe Bundeslagebild Hausliche Gewalt 2023, S. 34). Dass
von einer Risikoverminderung auszugehen ist, zeigen insbesondere Erfahrungswerte aus
Spanien, wo seit Einfihrung der elektronischen Aufenthaltsiiberwachung im Jahr 2009
kein Opfer, zu dessen Schutz die elektronische Aufenthaltsiiberwachung eingesetzt wur-
de, getotet worden ist, wahrend es das Zweitgerat bei sich flihrte. Auch Frankreich und
die Schweiz sind inzwischen dem spanischen Beispiel gefolgt. Durch die Einfihrung der
elektronischen Aufenthaltsiberwachung im Gewaltschutzgesetz wird die Gewaltschutz-
anordnung auch in Deutschland effektiver Giberwacht werden.

Unter Opferschutzgesichtspunkten ist auch der zeitliche Vorteil von erheblicher Bedeu-
tung:

Bei einem Verstol3 gegen die Gewaltschutzanordnung ohne elektronische Aufenthalts-
Uberwachung muss das Opfer die Polizei selbst informieren, um die Schutzanordnung
durchsetzen zu lassen. In diesem Fall wird sich der Tater meist schon in nachster Nahe
zum Opfer aufhalten. Bei einem Alarm Uber die elektronische Aufenthaltsiiberwachung
wird bereits frihzeitig erkannt werden kdnnen, wie nah der Tater dem Opfer gekommen
ist. Hier kdnnen dann frihzeitig MaRnahmen ergriffen werden, um die Schutzanordnung
durchzusetzen und das Opfer zu schitzen.

Einige Lander haben fur den landespolizeilichen Schutz vor hauslicher Gewalt eine
Rechtsgrundlage geschaffen, die eine praventivpolizeiliche elektronische Aufenthalts-
Uberwachung vorsieht (Bayern, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Schleswig-Holstein). Die vorgesehene zivilrecht-
liche Regelung auf Bundesebene erganzt diese landespolizeilichen Regelungen, ohne
etwas am kompetenzrechtlichen Verhaltnis zwischen dem Gewaltschutzgesetz und den
Polizeigesetzen der Lander zu andern. Daher bleibt es aus Sicht des Bundes wichtig,
dass alle Lander auch in ihren Polizeigesetzen rechtliche Grundlagen schaffen, damit der
Opferschutz umfassend sichergestellt ist. Denn Opfer von hauslicher Gewalt leiten nicht
stets ein Gewaltschutzverfahren beim Familiengericht ein, wobei die Motive und Grinde
hierfar vielfaltig sein kénnen. Fur manche Opfer mag die Schwelle, einen Antrag bei Ge-
richt stellen, im Vergleich zum Wahlen des Polizeinotrufs zu hoch sein. Andere Opfer
furchten gegebenenfalls auch die Reaktion des Taters, wenn nicht die Polizei, sondern sie
selbst aktiv werden. Wieder andere verzichten unter Umstanden auf die Stellung eines
Antrags, weil sie die Kostenlast in keinem Fall tragen mdchten, sollte das Gericht ihrem
Antrag nicht folgen.

Dass es eines Zusammenspiels von bundes- und landesgesetzlichen Regelungen bedarf,
zeigt sich auch daran, dass die polizeiliche Malihahme nach manchen Landesgesetzen
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beendet werden muss, wenn eine Gewaltschutzanordnung ergeht beziehungsweise eine
gewisse Frist nach Stellung des Gewaltschutzantrags verstreicht. Eine bundesgesetzliche
Regelung im Gewaltschutzgesetz hat aber vor allem den entscheidenden Vorteil, dass in
allen Landern eine einheitliche Mdglichkeit auf einer bundesweit einheitlichen Rechts-
grundlage fur elektronische Aufenthaltsiberwachungen in Gewaltschutzfallen besteht.

Ferner wird das Selbstbestimmungsrecht des Opfers gewahrt: So kann das Opfer nach
der polizeilichen Krisenintervention selbst entscheiden, weiteren Schutz — der mit Einver-
standnis des Opfers auch durch die elektronische Aufenthaltsiiberwachung verstarkt wer-
den kann — zu beantragen. Hinzu kommt, dass das Eingreifen der Polizei meist auf eine
kurzfristige Krisenintervention ausgerichtet ist — bei Wohnungsverweisungen und Ruick-
kehrverboten sind es regelhaft zehn Tage (vergleiche zum Beispiel § 34a Absatz 5 Satz 1
und 2 PolG NRW) —, die Gewaltschutzanordnung aber haufig auf eine langere Rege-
lungsdauer abzielt.

Ein wichtiger Vorteil der elektronischen Aufenthaltstiiberwachung besteht bei Opfern mit
Beeintrachtigungen und Behinderungen. Fir sie kann die -Kontaktaufnahme mit der Poli-
zei eine wesentliche Hirde darstellen. Die technische Unterstitzung im Rahmen des
Zwei-Komponenten-Modells, welche eine friihzeitige Warnung und ein schnelleres Ein-
schreiten der Polizei ermdglicht, kdnnte in kritischen Situationen insbesondere flir diese
Personengruppe lebensrettend sein. Auf die Barrierefreiheit ist bei der praktischen Um-
setzung zu achten.

Die EinfUhrung der elektronischen Aufenthaltsiiberwachung dient ferner der Beachtung
unions- und volkerrechtlicher Zielsetzungen:

So hat die Bundesrepublik Deutschland am 12. Oktober 2017 das Ubereinkommen des
Europarats vom 11. Mai 2011 zur Verhitung und Bekdmpfung von Gewalt gegen Frauen
und hauslicher Gewalt (BGBI. 2017 1l S. 1026), die sogenannte Istanbul-Konvention, rati-
fiziert, die als vdlkerrechtlicher Vertrag seit dem 1. Februar 2018 fir alle staatlichen Insti-
tutionen und auf allen staatlichen Ebenen verbindlich ist. Nach den Artikeln 52 und 53 der
Istanbul-Konvention sind die erforderlichen gesetzgeberischen oder sonstigen MalRnah-
men zu treffen, um sicherzustellen, dass Wohnungsverweisungen, Betretungsverbote
hinsichtlich der Wohnung des Opfers sowie Kontakt- und Naherungsverbote zur Verfi-
gung stehen. VerstoRe dagegen missen Gegenstand wirksamer, verhaltnismaRiger und
abschreckender strafrechtlicher oder sonstiger rechtlicher Sanktionen sein. Die elektroni-
sche Aufenthaltsiberwachung ist zwar keine Sanktion, dient aber der Effektivitat der Ge-
waltschutzmaflnahmen.

Die Effektivitat der elektronischen Aufenthaltsiiberwachung hat auch die Europaische
Union im Erwagungsgrund 46 der am 24. Mai 2024 im Amtsblatt der Europaischen Union
veroffentlichten Richtlinie (EU) 2024/1385 des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 14. Mai 2024 zur Bekampfung von Gewalt gegen Frauen und hauslicher Gewalt
(ABI. L, 2024/1385 vom 24.5.2024) anerkannt: Danach soll eine elektronische Aufent-
haltsiberwachung in geeigneten Fallen in Erwagung gezogen werden, um die Vollstre-
ckung von Eilschutzanordnungen, Kontakt- und Naherungsverboten und Schutzanord-
nungen zu gewahrleisten.

Um den zivilrechtlichen Schutz gegen hausliche Gewalt zu starken, sollen daher die
Schutzanordnungen nach dem Gewaltschutzgesetz um das Instrument der elektronischen
Aufenthaltstiiberwachung erweitert werden. Denn die elektronische Aufenthaltstiberwa-
chung eines gewaltbereiten Taters erscheint aus den dargestellten Grinden als beson-
ders geeignetes Instrument zur erheblichen Verringerung einer anhaltenden Gefahr fir
das Opfer.



Drucksache 771/25 4-

Des Weiteren soll die Moéglichkeit der Anordnung der sogenannten Taterarbeit in Form
von sozialen Trainingskursen in das Gewaltschutzgesetz aufgenommen und somit auf
eine ausdruckliche gesetzliche Grundlage gestellt werden. Damit wird eine aus Fachkrei-
sen stammende Forderung aufgegriffen (Kotlenga, ZKJ 2023, 396, 399; Deutsches Institut
fur Menschenrechte, Berichterstattungsstelle geschlechtsspezifische Gewalt, Hausliche
Gewalt im Umgangs- und Sorgerecht, 2023, Analyse, S. 41 f.; Stellungnahme der Ge-
schaftsstelle des Deutschen Vereins fir 6ffentliche und private Flrsorge e. V. zu den
Eckpunkten des Bundesministeriums der Justiz fir eine Reform des Kindschaftsrechts
vom 16. Januar 2024, S. 16). Eine allgemeine umfassende Regelung zur Ausgestaltung
der Taterarbeit in Deutschland ist damit nicht verbunden.

Die Taterarbeit ist in erster Linie auf die Verhinderung von Gewalt in Paarbeziehungen
ausgerichtet und daher ein geeignetes und wichtiges Instrument zur Durchbrechung von
wiederkehrender Gewalt. Denn deren Inanspruchnahme kann beim Tater zu einem Ver-
anderungswillen hinsichtlich seines Verhaltens fuhren.

Insbesondere fur Tater, die wegen eines fehlenden Unrechtsbewusstseins oder aus ande-
ren Grunden den Zulassungskriterien der Kursanbieter sozialer Trainingskurse nicht ent-
sprechen, soll zusatzlich auch die Moglichkeit der Anordnung der Teilnahme an einer
Gewaltpraventionsberatung in das Gewaltschutzgesetz aufgenommen werden.

Dieser Entwurf steht im Kontext der gefdhrdeten rechtzeitigen Erreichung der Ziele der
Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 25. September 2015
»1ransformation unserer Welt: die UN-Agenda 2030 fir nachhaltige Entwicklung®. Der
Entwurf soll zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele 5 (alle Formen von Gewalt gegen und
die Ausbeutung von Frauen und Madchen sollen abgeschafft werden) und 16 (alle For-
men von Gewalt gegen Kinder zu beenden und leistungsfahige, rechenschaftspflichtige
und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufzubauen) beitragen.

B. Losung

Das Gewaltschutzgesetz wird geandert: Es soll dem Gericht die Moglichkeit eroffnet wer-
den, anzuordnen, dass der Tater die fur eine elektronische Uberwachung seines Aufent-
halts erforderlichen technischen Mittel standig in betriebsbereitem Zustand bei sich flhrt.

Zudem soll eine Rechtsgrundlage geschaffen werden, wonach das Familiengericht den
Tater zur Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs oder an einer Gewaltpraventionsbe-
ratung verpflichten kann.

Des Weiteren wird auch der Strafrahmen fir Verstdlie gegen Gewaltschutzanordnungen
erhdht und Familiengerichte erhalten zur Gefahrdungsanalyse in Gewaltschutz- und Kind-
schaftssachen die Moglichkeit fur Auskunfte aus dem Waffenregister.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Dem Bund entstehen durch dieses Gesetz keine Mehrausgaben. Fir die Lander entste-
hen nach Schatzungen voraussichtlich folgende Haushaltsausgaben:

Es entstehen geschatzt insgesamt im Jahr 2027 einmalige Sachkosten in Héhe von
1817 545 Euro und ab 2027 jahrliche Kosten in Héhe von 19 326 135Euro (davon
2 566 885 Euro Sachkosten und 16 759 250 Euro Personalkosten).
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E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fur Biurgerinnen und Biirger

Fur die Burgerinnen und Blrger entsteht kein zusatzlicher Erfullungsaufwand.

E.2 Erfullungsaufwand fir die Wirtschaft

Far die Wirtschaft entsteht kein zusatzlicher Erfullungsaufwand.

Davon Burokratiekosten aus Informationspflichten

Keine.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung
Auf Bundesebene entsteht der Verwaltung kein Erfullungsaufwand.

Bei den Landern fiihren die gesetzlichen Anderungen zu einem einmaligen Mehraufwand
von ca. 1 817 545 Euro und zu einem jahrlichen Mehraufwand von ca. 16 117 285 Euro.

F. Weitere Kosten

Es wird geschatzt, dass im justiziellen Kernbereich ab dem Jahr 2027 jahrliche weitere
Kosten in Héhe von 71 819,56 Euro anfallen.

Auswirkungen dieses Gesetzes auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf
das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Einfihrung der elektronischen
Aufenthaltsiberwachung und der Taterarbeit im
Gewaltschutzgesetz

Bundesrepublik Deutschland Berlin, 19. Dezember 2025
Der Bundeskanzler

An den

Prasidenten des Bundesrates
Herrn Biirgermeister

Dr. Andreas Bovenschulte

Sehr geehrter Herr Bundesratsprésident,

hiermit iibersende ich geméll Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes den von der
Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zur Einflihrung der elektronischen Aufenthaltsiiber-
wachung und der Téterarbeit im Gewaltschutzgesetz

mit Begriindung und Vorblatt.
Federfiihrend ist das Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz.
Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemif3 § 6 Absatz 1 NKRG

ist als Anlage beigefiigt.

Mit freundlichen Griilen
Friedrich Merz

Fristablauf: 30.01.26
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Entwurf eines Gesetzes zur Einflihrung der elektronischen Aufent-
haltsuberwachung und der Taterarbeit im Gewaltschutzgesetz

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Anderung des Gewaltschutzgesetzes

Das Gewaltschutzgesetz vom 11. Dezember 2001 (BGBI. | S. 3513), das zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBI. | S. 3513) geandert worden ist, wird
wie folgt geandert:

1.  § 1 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:
aa) In Satz 2 wird nach der Angabe ,kann“ die Angabe ,auf Antrag“ eingefugt.
bb) Satz 3 Nummer 5 wird durch die folgende Nummer 5 ersetzt:

,D. Zusammentreffen mit der verletzten Person herbeizufiihren oder sich der
verletzten Person in einem bestimmten Umkreis anzunahern,”.

cc) Nach Absatz 1 Satz 3 wird folgender Satz eingefugt:

,Ordnet das Gericht eine MaRnahme nach Satz 3 Nummer 1, 2, 3 oder 5 an,
kann es ferner die elektronische Aufenthaltsiiberwachung unter den Voraus-
setzungen von § 1a anordnen.”

b) Nach Absatz 3 wird der folgende Absatz 4 eingefligt:

»(4) Erachtet es das Gericht in den Fallen des Absatzes 1 Satz 1 oder des
Absatzes 2 im Einzelfall fiir erforderlich, so kann es anordnen, dass der Téater bin-
nen einer vom Gericht gesetzten Frist an einem sozialen Trainingskurs oder an
einer Gewaltpraventionsberatung bei einer vom Gericht benannten Person oder
Stelle teilnimmt. Der Tater hat binnen einer weiteren vom Gericht gesetzten Frist
die benannte Person oder Stelle zur Vereinbarung einer Teilnahme zu kontaktie-
ren. Die Bestatigungen der Kontaktaufnahme und der Teilnahme sind dem Gericht
binnen der gesetzten Fristen vorzulegen. Das Gericht hat der verletzten Person
mitzuteilen, wenn die Nachweise nach Satz 3 nicht fristgemaR vorgelegt werden.
Die Teilnahme des Taters an einem sozialen Trainingskurs oder an einer Gewalt-
praventionsberatung ist in der Regel erforderlich, wenn das Gericht eine elektroni-
sche Aufenthaltsuberwachung nach § 1a anordnet.”

2. Nach § 1 werden die folgenden §§ 1a bis 1c eingefugt:
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.3 1a
Elektronische Aufenthaltstiiberwachung

(1) Wenn es zur Kontrolle der Befolgung einer nach § 1 Absatz 1 Satz 3 Num-
mer 1, 2, 3 oder 5, auch in Verbindung mit § 1 Absatz 2, getroffenen Gewaltschutzan-
ordnung unerlasslich ist, den Aufenthalt des Taters zu Uberwachen und seine Aufent-
haltsdaten zu verwenden, kann das Gericht den Tater verpflichten,

1. sich ein technisches Mittel, mit dem sein Aufenthalt elektronisch tiberwacht werden
kann, anlegen zu lassen,

2. dieses technische Mittel standig in betriebsbereitem Zustand am Korper bei sich
zu fuhren und

3. die Funktionsfahigkeit dieses technischen Mittels nicht zu beeintrachtigen.

Die Uberwachung des Aufenthalts des Taters und die Verwendung seiner Aufenthalts-
daten sind unerlasslich, wenn bestimmte Tatsachen im Einzelfall die Annahme recht-
fertigen, dass eine Zuwiderhandlung gegen die Gewaltschutzanordnung durch den Ta-
ter zu erwarten ist und daraus eine konkrete Gefahr fir Leben, Kérper, Freiheit oder
sexuelle Selbstbestimmung der verletzten Person entsteht. Die Anordnung einer elekt-
ronischen Aufenthaltsiiberwachung darf nicht gegen den erklarten Willen der verletzten
Person erfolgen.

(2) Mit Zustimmung der verletzten Person kann das Gericht anordnen, dass die-
ser ein technisches Mittel zur Verfligung gestellt wird, das Zuwiderhandlungen des Ta-
ters gegen die Gewaltschutzanordnung anzeigt. Ist die verletzte Person ein minderjah-
riges Kind, darf das technische Mittel zudem nur zur Verfligung gestellt werden, wenn
dies dem Kindeswohl entspricht.

(3) In der Anordnung der elektronischen Aufenthaltsiberwachung ist die Be-
zeichnung der Gewaltschutzanordnung nach § 1 anzugeben, deren Befolgung durch
die elektronische Aufenthaltsiberwachung nach Absatz 1 kontrolliert werden soll.

(4) Die Anordnung der elektronischen Aufenthaltsiberwachung ist auf héchstens
sechs Monate, héchstens jedoch bis zum Ablauf der Frist nach § 1 Absatz 1 Satz 2, zu
befristen. Die Frist kann vorbehaltlich der Befristung nach § 1 Absatz 1 Satz 2 von Amts
wegen jeweils um hochstens drei Monate verlangert werden, soweit die Anordnungs-
voraussetzungen fortbestehen. Erlangt das Gericht Kenntnis davon, dass die Voraus-
setzungen der Anordnung der elektronischen Aufenthaltstiiberwachung nicht mehr vor-
liegen, ist die Mallnahme von Amts wegen unverzlglich aufzuheben.

(5) Nach Abschluss der MaRnahme haben der Tater sowie die verletzte Person
auf Anforderung das technische Mittel unverziglich an die Koordinierungsstelle nach
§ 1b Absatz 1 Satz 1 herauszugeben.

§ 1b
Aufgaben der Koordinierungsstelle; Verordnungsermachtigung

(1) Im Fall einer Anordnung nach § 1a fihren eine oder mehrere nach dem Recht
des Landes, in dem das entscheidende Gericht seinen Sitz hat, zustandige Stellen (Ko-
ordinierungsstellen) die Anordnung nach § 1a durch. Die Koordinierungsstelle koordi-
niert die Durchfihrung der Anordnung mit dem Gericht und den beteiligten Stellen und
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Uberwacht die Einhaltung der Anordnung durch den Tater. Die Aufgaben der Koordi-
nierungsstelle kdnnen ganz oder teilweise auch auf andere Stellen Ubertragen werden.

(2) Die Koordinierungsstelle weist die verletzte Person mit einem Vorlauf von min-
destens 3 Wochen auf den bevorstehenden Ablauf der Fristen nach § 1a Absatz 4
Satz 1 und 2 hin.

(3) Die Landesregierungen werden erméachtigt, durch Rechtsverordnung die fir
die Wahrnehmung der Aufgaben nach Absatz 1 zustandigen Stellen zu bestimmen.

§1c
Datenverarbeitung bei elektronischer Aufenthaltsiberwachung

(1) Die Koordinierungsstelle erhebt und speichert mit Hilfe des von dem Tater mit-
zufuhrenden technischen Mittels automatisiert die Daten Uber dessen Aufenthaltsort
sowie Uber etwaige Beeintrachtigungen der Datenerhebung. Die Daten sind zu kenn-
zeichnen und gegen unbefugte Kenntnisnahme und Verarbeitung besonders zu si-
chern. Sie sind spatestens acht Wochen nach ihrer Erhebung zu I6schen, soweit sie
nicht fir die in Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 genannten Zwecke verwendet werden.

(2) Wird durch das technische Mittel festgestellt, dass der Tater die in der Gewalt-
schutzanordnung festgelegten geografischen Grenzen Uberschreitet oder den dort be-
stimmten Abstand zu der verletzten Person unterschreitet oder dass die Funktionsfa-
higkeit des technischen Mittels beeintrachtigt wird, wird eine Meldung generiert, die die
Koordinierungsstelle unter Nutzung der Daten nach Absatz 1 Satz 1 technisch und
rechtlich daraufhin bewertet, ob ein relevanter Verstol3 gegen die Gewaltschutzanord-
nung anzunehmen ist. Die Daten nach Absatz 1 Satz 1 durfen vorbehaltlich der Rege-
lung des Absatzes 3 daruber hinaus nur verwendet werden, wenn nach der Bewertung
durch die Koordinierungsstelle ein relevanter Verstold gegen die Gewaltschutzanord-
nung anzunehmen ist und soweit die Verwendung der Daten erforderlich ist zur

1. Feststellung von VerstdRen gegen eine Gewaltschutzanordnung nach den §§ 1
und 1a,

2. Abwehr einer mit dem Verstol3 im Zusammenhang stehenden erheblichen gegen-
wartigen Gefahr fur Leben, Korper, Freiheit oder sexuelle Selbstbestimmung einer
Person,

3. Aufrechterhaltung der Funktionsfahigkeit des technischen Mittels oder

4. Verfolgung von Straftaten nach § 4 und der damit zusammenhangenden Straftaten
gegen das Leben, die kérperliche Unversehrtheit, die persénliche Freiheit oder die
sexuelle Selbstbestimmung der verletzten Personen.

Ist nach der Bewertung der Koordinierungsstelle ein relevanter Verstol gegen die Ge-
waltschutzanordnung nicht anzunehmen, sind die Tatsache der Meldung und die Daten
im Rahmen der Bewertung der Meldung verarbeitet worden sind, unverziglich zu 16-
schen.

(3) Die Daten nach Absatz 1 Satz 1 durfen unabhangig von der Annahme eines
relevanten VerstoRes gegen die Gewaltschutzanordnung auch verwendet werden,
wenn und soweit dies im Einzelfall zur Abwehr einer erheblichen gegenwartigen Gefahr
fur Leben, Kérper, Freiheit oder sexuelle Selbstbestimmung einer Person unerlasslich
ist.
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(4) Soweit es technisch madglich ist, ist sicherzustellen, dass innerhalb der Woh-
nung des Taters keine Uber den Umstand seiner Anwesenheit hinausgehenden Auf-
enthaltsdaten erhoben werden. Werden innerhalb der Wohnung des Téaters Gber den
Umstand seiner Anwesenheit hinausgehende Aufenthaltsdaten erhoben, sind diese
unverzuglich zu I6schen und bis dahin nicht weiter zu verarbeiten. Die Tatsache ihrer
Erhebung und L6schung ist zu dokumentieren. Die gemaR Satz 3 dokumentierten Da-
ten durfen ausschlieRlich zur Datenschutzkontrolle verwendet werden. Sie sind nach
24 Monaten oder, wenn innerhalb dieses Zeitraums eine Datenschutzkontrolle durch-
gefuhrt wird, nach Abschluss der Datenschutzkontrolle zu I6schen. Soweit durch die
Datenerhebung nach Absatz 2 Satz 1 der Kernbereich privater Lebensgestaltung be-
troffen ist, gelten die Satze 1 bis 5 entsprechend.

(5) Die Absatze 1 bis 4 gelten entsprechend fir die Verarbeitung der Daten, die
mit Hilfe des technischen Mittels erhoben und gespeichert werden, das der verletzten
Person nach § 1a Absatz 2 zur Verfigung gestellt worden ist.

(6) Ist die Datenverarbeitung gemanR Absatz 2 oder 3 zulassig, darf die Koordinie-
rungsstelle die gemal Absatz 1 Satz 1 gespeicherten Daten, soweit dies zur Verfol-
gung des jeweiligen Zwecks im Einzelfall erforderlich ist, Gbermitteln an

1. das fur die Feststellung gemaf Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 zustandige Gericht,

2. die fur die Abwehr der Gefahr gemall Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 und Absatz 3
zustandigen Polizeibehorden,

3. die fir die Aufrechterhaltung der Funktionstiichtigkeit gemaR Absatz 2 Satz 2
Nummer 3 zustandigen Stellen,

4. die fir die Verfolgung der Straftaten gemaf Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 zustandi-
gen Strafverfolgungsbehoérden,

5. weitere nach Landesrecht zustandige Stellen nach § 1b Absatz 1 Satz 1 und
Satz 3 zum Zwecke der Erfullung ihrer Aufgaben nach § 1b Absatz 1 Satz 2,

6. die geschutzte Person zur Abwehr einer fir sie bestehenden Gefahr gemal Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 2.

Bei einer Datenubermittlung nach Satz 1 Nummer 1 bis 5 durfen die empfangenden
Stellen die Daten nur verarbeiten, soweit dies zur Verfolgung des jeweiligen Zwecks
erforderlich ist. Stellt sich bei einer Datenubermittlung fur die Zwecke nach Absatz 2
Satz 2 im weiteren Verlauf des Geschehens aufgrund einer Bewertung der Koordinie-
rungsstelle, nach Klarung der Situation vor Ort oder auf andere Weise heraus, dass ein
relevanter VerstoR nicht vorlag, dirfen die Ubermittelten Daten von der empfangenden
Stelle nur fur Dokumentationszwecke gespeichert werden.*

3. In § 3 Absatz 1 wird die Angabe ,im Zeitpunkt einer Tat nach § 1 Abs. 1 oder Abs. 2
Satz 1“ gestrichen.

4. § 4 wird durch den folgenden § 4 ersetzt:

.84
Strafvorschriften

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
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1. einer vollstreckbaren Anordnung nach § 1 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit
§ 1 Absatz 2 Satz 1, zuwiderhandelt,

2. einer vollstreckbaren Anordnung nach § 1a Absatz 1 Satz 1 zuwiderhandelt und
dadurch die Kontrolle der Befolgung der dort genannten Gewaltschutzanordnung
gefahrdet oder

3. einer vollstreckbaren Verpflichtung aus einem Vergleich zuwiderhandelt, soweit
der Vergleich nach § 214a Satz 1 des Gesetzes lUber das Verfahren in Familien-
sachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit in Verbindung
mit § 1 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 1 Absatz 2 Satz 1, bestatigt wor-
den ist.”

Artikel 2

Anderung des Biirgerlichen Gesetzbuchs

Das Birgerliche Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002
(BGBI. 1 S. 42, 2909; 2003 | S. 738), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 17. Juli
2025 (BGBI. 2025 | Nr. 163) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

Nach § 1684 Absatz 4 werden die folgenden Absatze 5 und 6 eingefigt:

»(5) Soweit es zur Abwendung einer von einem Elternteil ausgehenden Gefahr fir das
Wohl des Kindes erforderlich ist, kann das Familiengericht bei einer Regelung des Um-
gangs insbesondere folgende MalRnahmen treffen:

1. Verbote, voribergehend oder auf unbestimmte Zeit die Familienwohnung oder eine
andere Wohnung, in der sich das Kind regelmaRig aufhalt, zu betreten und zu nutzen,

2. Verbote, sich in einem bestimmten Umkreis der Familienwohnung oder einer anderen
Wohnung, in der sich das Kind regelmafig aufhalt, aufzuhalten,

3. Verbote, sich an bestimmten anderen Orten, an denen sich das Kind regelmafig auf-
halt, oder in einem bestimmten Umkreis zu diesen Orten aufzuhalten,

4. \Verbote, ein Zusammentreffen mit dem Kind herbeizufiihren oder sich in einem be-
stimmten Umkreis des Kindes aufzuhalten,

5. Verbote, Verbindung zum Kind, auch unter Verwendung von Fernkommunikationsmit-
teln, aufzunehmen.

Liegen die Voraussetzungen des Satzes 1 vor, so kann das Familiengericht gegenliber dem
Elternteil auch das Gebot anordnen, binnen einer vom Familiengericht gesetzten Frist an
einem sozialen Trainingskurs oder an einer Gewaltpraventionsberatung bei einer vom Fa-
miliengericht benannten Person oder Stelle teilzunehmen. § 1 Absatz 4 Satz 2 bis 5 des
Gewaltschutzgesetzes gilt entsprechend.

(6) Das Familiengericht kann zur Kontrolle der Befolgung einer nach Absatz 5 Satz 1
Nummer 1 bis 3 oder 4 getroffenen Anordnung eine elektronische Aufenthaltsiberwachung
(§ 1a Absatz 1 Satz 1 des Gewaltschutzgesetzes) des Elternteils anordnen, wenn
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der Umgang oder der Vollzug friherer Entscheidungen Uber das Umgangsrecht des
Elternteils fur langere Zeit oder auf Dauer eingeschrankt oder ausgeschlossen wurde
und

es unerlasslich ist, den Aufenthalt des Elternteils zu Uberwachen und seine Aufent-
haltsdaten zu verwenden, weil bestimmte Tatsachen im Einzelfall die Annahme recht-
fertigen, dass eine Zuwiderhandlung gegen die Anordnung durch den Elternteil zu er-
warten ist und daraus eine konkrete Gefahr fir Leben, Korper, Freiheit oder sexuelle
Selbstbestimmung des Kindes entsteht.

§ 1a Absatz 1 Satz 3, Absatz 3 bis 5 sowie die §§ 1b und 1c des Gewaltschutzgesetzes
gelten entsprechend. Dem Kind kann ein technisches Mittel zur Verfliigung gestellt werden,
das Zuwiderhandlungen des Elternteils anzeigt, wenn dies dem Kindeswohl entspricht.”

Artikel 3

Anderung des Einfithrungsgesetzes zum Biirgerlichen Gesetzbu-

che

Das Einfuhrungsgesetz zum Burgerlichen Gesetzbuche in der Fassung der Bekannt-

machung vom 21. September 1994 (BGBI. | S. 2494; 1997 | S. 1061), das zuletzt durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 30. September 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 233) gedndert worden
ist, wird wie folgt geandert:

1.

Die Uberschrift des Siebten Teils wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

,Siebter Teil

Durchflihrung des Burgerlichen Gesetzbuchs, Verordnungsermachtigun-
gen, Landeroffnungsklauseln, Informationspflichten, Strafvorschriften®.

Nach Artikel 253 wird der folgende Artikel 254 eingeflgt:

»Artikel 254

Strafvorschriften

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. einer vollstreckbaren Anordnung nach § 1684 Absatz 5 Satz 1 des Burgerlichen
Gesetzbuchs zuwiderhandelt oder

2. einer vollstreckbaren Anordnung nach § 1684 Absatz 6 Satz 1 des Blrgerlichen
Gesetzbuchs zuwiderhandelt und dadurch die Kontrolle der Befolgung der Anord-
nung nach § 1684 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 bis 3 oder 4 des Burgerlichen Ge-
setzbuchs gefahrdet.”
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Artikel 4

Anderung des Gesetzes liber das Verfahren in Familiensachen
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Das Gesetz Uber das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBI. | S. 2586, 2587), das zuletzt

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. April 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 109) geandert worden ist,
wird wie folgt geandert:

1. Die Inhaltsiibersicht wird wie folgt geandert:

a) Nach der Angabe zu § 94 wird die folgende Angabe eingefugt:

,Unterabschnitt 3

Vollstreckung von Entscheidungen bei Anordnung der elektronischen Aufenthaltsiiberwachung

nach dem Gewaltschutzgesetz

§ 94a Grundsatze

§ 94b  Ordnungsmittel

§ 94c  Anordnung und Vollzug der Ordnungshaft
§94d Vollstreckungsverfahren®.

b) Der bisherige Unterabschnitt 3 des Buchs 1 Abschnitt 8 wird zu Unterabschnitt 4.

c) Die Angabe zu § 96 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

.8 96 Vollstreckung weiterer Entscheidungen nach dem Gewaltschutzgesetz und Vollstreckung in Ehewoh-
nungssachen®.

d) Nach der Angabe zu § 167b wird die folgende Angabe eingeflgt:

,§ 167c  Besondere Vorschriften fiir die Anordnung der elektronischen Aufenthaltsiiberwachung*.

e) Nach der Angabe zu § 216a wird die folgende Angabe eingefligt:

,8 216b  Verfahren zur Anordnung der elektronischen Aufenthaltsiiberwachung®.

2. § 57 Satz 2 Nummer 4 wird durch die folgende Nummer 4 ersetzt:

,4. die Anordnung einer elektronischen Aufenthaltsiberwachung nach § 1684 Absatz
6 des Burgerlichen Gesetzesbuchs oder Uber einen Antrag nach den §§ 1 und 2
des Gewaltschutzgesetzes oder*.

3. Nach § 88 Absatz 3 wird der folgende Absatz 4 eingefugt:

,(4) Auf die Vollstreckung einer Anordnung der elektronischen Aufenthaltsiberwa-
chung nach § 1684 Absatz 6 des Blrgerlichen Gesetzbuchs und der dieser Anordnung
zugrundeliegenden Anordnung nach § 1684 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 bis 4 des Bur-
gerlichen Gesetzbuchs finden die Vorschriften des § 94a Absatz 2 und 3 und der
§§ 94b, 94c und 94d entsprechende Anwendung..

4. Nach § 94 wird der folgende Unterabschnitt 3 eingefugt:
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,Unterabschnitt 3

Vollstreckung von Entscheidungen bei Anordnung der elektronischen Aufenthalts-
Uuberwachung nach dem Gewaltschutzgesetz

§ 94a
Grundsatze

(1) Der Antrag in Gewaltschutzsachen gilt im Fall des Erlasses einer Anordnung
nach § 1a Absatz 1 Satz 1 des Gewaltschutzgesetzes zugleich als Antrag auf Vollstre-
ckung dieser Anordnung und der dieser Anordnung zugrundeliegenden Anordnung
nach § 1 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1, 2, 3 oder 5 des Gewaltschutzgesetzes.

(2) Die Vollstreckung erfolgt durch das Gericht des ersten Rechtszugs.

(3) Die Verfahren sind vorrangig und beschleunigt durchzufiihren.

§ 94b
Ordnungsmittel

(1) Handelt der Verpflichtete einer Anordnung nach § 1a Absatz 1 Satz 1 des Ge-
waltschutzgesetzes oder einer dieser Anordnung zugrundeliegenden Anordnung nach
§ 1 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1, 2, 3 oder 5 des Gewaltschutzgesetzes zuwider, kann
das Gericht gegenuber dem Verpflichteten Ordnungsgeld und fir den Fall, dass dieses
nicht beigetrieben werden kann, Ordnungshaft anordnen. Verspricht die Anordnung ei-
nes Ordnungsgeldes keinen Erfolg, soll das Gericht Ordnungshaft anordnen. § 89 Ab-
satz 4 gilt entsprechend. Die Anordnungen ergehen durch Beschluss.

(2) lIst die Anordnung eines Ordnungsmittels nach Absatz 1 nicht erforderlich, um
den Verpflichteten zur Einhaltung der Pflichten nach § 1a Absatz 1 Satz 1 des Gewalt-
schutzgesetzes oder der zugrundeliegenden Anordnung nach § 1 Absatz 1 Satz 3
Nummer 1, 2, 3 oder 5 des Gewaltschutzgesetzes anzuhalten, kann das Gericht von
einer Anordnung absehen. Die Entscheidung ergeht durch Beschluss, soweit ein aus-
drucklicher Antrag auf Vollstreckung gestellt wurde.

(3) Der Beschluss, der die elektronische Aufenthaltsiberwachung und die zu-
grundeliegenden Gewaltschutzanordnungen anordnet, hat auf die Folgen der Zuwider-
handlung gegen den Vollstreckungstitel hinzuweisen.

(4) Das einzelne Ordnungsgeld darf den Betrag von 25 000 Euro nicht Uberstei-
gen.

§ 94c
Anordnung und Vollzug der Ordnungshaft

(1) Die Anordnung der Ordnungshaft nach § 94b Absatz 1 Satz 2 erfolgt durch
schriftlichen Haftbefehl des Gerichts. In dem Haftbefehl sind der Verpflichtete, die
Dauer der zu vollstreckenden Ordnungshaft und der Grund der Verhaftung zu bezeich-
nen.
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(2) Der Zustellung des Haftbefehls an den Verpflichteten vor dessen Verhaftung
bedarf es nicht. § 570 Absatz 1 der Zivilprozessordnung ist nicht anzuwenden.

(3) Fur den Vollzug der Haft gelten § 802g Absatz 2 sowie die §§ 802h und 802j
Absatz 1 der Zivilprozessordnung entsprechend.

§ 94d
Vollstreckungsverfahren

(1) Vor der Festsetzung von Ordnungsmitteln ist der Verpflichtete zu héren. Er
kann persénlich angehoért werden. Erscheint er nicht zu dem Anhérungstermin, kann
abweichend von § 33 Absatz 3 seine sofortige Vorfuhrung angeordnet werden. Das
Gericht entscheidet hiertiber durch nicht anfechtbaren Beschluss.

(2) Das Gericht teilt Anordnungen nach § 94b Absatz 1 unverzlglich der Koordi-
nierungsstelle nach § 1b Absatz 1 Satz 1 des Gewaltschutzgesetzes und der zustan-
digen Polizeibehdrde mit.

(3) Fur die Einstellung der Vollstreckung gilt § 93 entsprechend.*
Der bisherige Unterabschnitt 3 des Buchs 1 Abschnitt 8 wird zu Unterabschnitt 4.

§ 96 wird durch den folgenden § 96 ersetzt:

,§ 96

Vollstreckung weiterer Entscheidungen nach dem Gewaltschutzgesetz und Vollstre-
ckung in Ehewohnungssachen

(1) Handelt der Verpflichtete einer Anordnung nach § 1 des Gewaltschutzgeset-
zes zuwider, eine Handlung zu unterlassen, kann der Berechtigte zur Beseitigung einer
jeden andauernden Zuwiderhandlung einen Gerichtsvollzieher zuziehen. Der Gerichts-
vollzieher hat nach § 758 Absatz 3 und § 759 der Zivilprozessordnung zu verfahren; er
kann ein Auskunfts- und Unterstitzungsverfahren nach § 757a der Zivilprozessord-
nung stellen. Die §§ 890 und 891 der Zivilprozessordnung bleiben daneben anwend-
bar.

(2) Bei einer einstweiligen Anordnung in Gewaltschutzsachen, soweit Gegen-
stand des Verfahrens Regelungen aus dem Bereich der Ehewohnungssachen sind,
und in Ehewohnungssachen ist die mehrfache Einweisung des Besitzes im Sinne des
§ 885 Absatz 1 der Zivilprozessordnung wahrend der Geltungsdauer mdglich. Einer
erneuten Zustellung an den Verpflichteten bedarf es nicht.

(3) Wird nach dem Erlass einer Anordnung nach § 1 Absatz 4 des Gewaltschutz-
gesetzes die Bestatigung der Kontaktaufnahme oder die Bestatigung der Teilnahme
nach § 1 Absatz 4 Satz 3 des Gewaltschutzgesetzes nicht fristgemaf vorgelegt, so gilt
der Antrag in Gewaltschutzsachen zugleich als Antrag auf Vollstreckung der Anord-
nung nach § 888 Absatz 1 Satz 1 der Zivilprozessordnung.*

Nach § 167b wird der folgende § 167c eingefugt:
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.S 167¢C

Besondere Vorschriften flr die Anordnung der elektronischen Aufenthaltsuberwa-
chung

(1) Vor Anordnung oder Verlangerung einer elektronischen Aufenthaltsiiberwa-
chung hat das Gericht den Elternteil, dessen Aufenthalt Gberwacht werden soll, per-
sonlich anzuhoéren. Erscheint der Elternteil nicht zu dem Anhdrungstermin kann abwei-
chend von § 33 Absatz 3 seine sofortige Vorfiihrung angeordnet werden. Das Gericht
entscheidet hieriber durch nicht anfechtbaren Beschluss.

(2) Vor Anordnung oder Verlangerung der elektronischen Aufenthaltsuberwa-
chung soll das Gericht die zustandige Polizeibehérde anhéren. Weitere Stellen soll das
Gericht anhéren, soweit deren Erkenntnisse fir die Feststellung der entscheidungser-
heblichen Tatsachen und die Gefahrdungsbeurteilung erforderlich sein kdnnen.

(3) Das Gericht teilt Anordnungen der elektronischen Aufenthaltstiberwachung
sowie deren Anderung und Aufhebung unverziiglich der Koordinierungsstelle nach
§ 1b Absatz 1 Satz 1 des Gewaltschutzgesetzes, der zustandigen Polizeibehérde und
dem Jugendamt mit.*

8. Nach § 214 Absatz 2 Satz 2 wird der folgende Satz eingefligt:

.Ist diese Art der Zustellung nicht erforderlich oder verspricht sie keinen Erfolg, kann
das Gericht die Beauftragung der Zustellung entsprechend den §§ 168 und 172 bis 183
der Zivilprozessordnung anordnen.*

9. Nach § 216a wird der folgende § 216b eingefugt:

»8 216b
Verfahren zur Anordnung der elektronischen Aufenthaltsiberwachung

(1) Vor Anordnung oder Verlangerung einer elektronischen Aufenthaltsiberwa-
chung hat das Gericht den Antragsgegner personlich anzuhdren. Erscheint der An-
tragsgegner nicht zu dem Anhérungstermin, kann abweichend von § 33 Absatz 3 seine
sofortige Vorfuhrung angeordnet werden. Das Gericht entscheidet hiertber durch nicht
anfechtbaren Beschluss.

(2) Bei Gefahrim Verzug kann das Gericht eine einstweilige Anordnung der elekt-
ronischen Aufenthaltsuberwachung bereits vor der personlichen Anhérung des An-
tragsgegners erlassen. Die personliche Anhorung ist unverzuglich nachzuholen.

(3) Vor Anordnung oder Verlangerung einer elektronischen Aufenthaltsiiberwa-
chung soll das Gericht die zustandige Polizeibehdrde anhéren. Weitere Stellen soll das
Gericht anhdren, soweit deren Erkenntnisse fur die Feststellung der entscheidungser-
heblichen Tatsachen und die Gefahrdungsbeurteilung erforderlich sein kdnnen. Der
Antrag nach § 1 des Gewaltschutzgesetzes ist der zustandigen Polizeibehorde unver-
zuglich zu Ubermitteln.

(4) Das Gericht soll das Jugendamt anhéren, wenn der Antragsteller ein minder-
jahriges Kind ist.

(5) Das Gericht hat den Antragsteller anzuhéren, wenn diesem nach § 1a Absatz
2 Satz 1 des Gewaltschutzgesetzes ein technisches Mittel zur Verfigung gestellt wer-
den soll. Ist der Antragsteller ein minderjahriges Kind und soll diesem nach § 1a Absatz



-11 - Drucksache 771/25

2 Satz 1 und 2 des Gewaltschutzgesetzes ein technisches Mittel zur Verfligung gestellt
werden, hat das Gericht das minderjahrige Kind persénlich anzuhdren.

(6) Das Gericht kann ber Anordnungen nach den §§ 1 und 2 des Gewaltschutz-
gesetzes im Wege des Teilbeschlusses bereits vor der Entscheidung Uber die elektro-
nische Aufenthaltsiberwachung entscheiden.

(7) Das Gericht teilt Anordnungen der elektronischen Aufenthaltsuberwachung,
deren Anderung und Aufhebung sowie den Eintritt der Wirkungslosigkeit der Anord-
nungen unverzuglich der Koordinierungsstelle nach § 1b Absatz 1 Satz 1 des Gewalt-

schutzgesetzes, der zustandigen Polizeibehérde und, wenn Kinder in dem Haushalt
leben, dem Jugendamt mit.*

Artikel 5

Anderung des EU-Gewaltschutzverfahrensgesetzes'’

Das EU-Gewaltschutzverfahrensgesetz vom 5. Dezember 2014 (BGBI. | S. 1964), das

durch Artikel 5 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBI. | S. 3424) geandert worden ist,
wird wie folgt geandert:

1.

Die Inhaltstibersicht wird wie folgt geandert:

a) Nach der Angabe zu § 2 wird die folgende Angabe eingefligt:

,§ 2a Gestattung der Anhdrung mittels Videokonferenz oder Fernkommunikation®.

b) Die Angabe zu § 5 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

,§ 5 Zustandigkeitskonzentration; Verordnungsermachtigungen®.

Nach § 2 wird der folgende § 2a eingefugt:

»8 2a
Gestattung der Anhérung mittels Videokonferenz oder Fernkommunikation
Fir Ersuchen der Anordnungsbehdrde eines anderen Mitgliedstaats um Gestat-
tung der Anhoérung einer Person mittels Videokonferenz oder Fernkommunikation nach
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2023/2844 ist das Familiengericht
ausschlieflich zustandig, in dessen Bezirk sich die anzuhérende Person aufhalt.”

§ 5 wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

Dieser Artikel dient der Umsetzung der Richtlinie 2011/99/EU des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 13. Dezember 2011 Uber die Europaische Schutzanordnung (ABI. L 338 vom 21.12.2011,
S. 2), die durch die Richtlinie (EU) 2023/2843 vom 13. Dezember 2023 (ABI. L, 2023/2843, 27.12.2023)
geandert worden ist.
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b)

n§ 5
Zustandigkeitskonzentration; Verordnungsermachtigungen®.
Absatz 3 wird durch die folgenden Absatze 3 und 4 ersetzt:

»(3) Die Landesregierungen werden ermachtigt, durch Rechtsverordnung
diese Zustandigkeit einem anderen Familiengericht des Oberlandesgerichtsbe-
zirks oder, wenn in einem Land mehrere Oberlandesgerichte errichtet sind, einem
Familiengericht fir die Bezirke aller oder mehrerer Oberlandesgerichte zuzuwei-
sen. Diese Ermachtigung kann von der jeweiligen Landesregierung durch Rechts-
verordnung auf die Landesjustizverwaltung Ubertragen werden.

(4) Die Landesregierungen werden ermachtigt, durch Rechtsverordnung die
Zustandigkeit nach § 2a einem in den Absatzen 1 oder 2 oder einem durch Rechts-
verordnung nach Absatz 3 bezeichneten Familiengericht zuzuweisen. Diese Er-
machtigung kann von der jeweiligen Landesregierung durch Rechtsverordnung auf
die Landesjustizverwaltung tbertragen werden.*

4. §9 Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Die §§ 1a, 1b und 3 des Gewaltschutzgesetzes gelten entsprechend.*

5. § 24 wird durch den folgenden § 24 ersetzt:

.S 24
Strafvorschriften

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

einer vollstreckbaren Anordnung nach § 9 Absatz 1 Satz 1 dieses Gesetzes in Ver-
bindung mit § 1 Absatz 1 Satz 1 des Gewaltschutzgesetzes, auch in Verbindung
mit § 1 Absatz 2 Satz 1 des Gewaltschutzgesetzes, zuwiderhandelt oder

einer vollstreckbaren Anordnung nach § 9 Absatz 1 Satz 2 dieses Gesetzes in Ver-
bindung mit § 1a Absatz 1 Satz 1 des Gewaltschutzgesetzes zuwiderhandelt und

dadurch die Kontrolle der Befolgung der dort genannten Gewaltschutzanordnung
gefahrdet.”

Artikel 6

Anderung des Gesetzes iiber Gerichtskosten in Familiensachen

Das Gesetz Uber Gerichtskosten in Familiensachen vom 17. Dezember 2008 (BGBI. |
S. 2586, 2666), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 7. April 2025 (BGBI. 2025 |
Nr. 109, Nr. 139) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

§ 21 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

»1. fur den ersten Rechtszug in Gewaltschutzsachen, in Verfahren nach dem EU-Gewalt-
schutzverfahrensgesetz, in Verfahren zur Vollstreckung einer Anordnung nach § 1a
Absatz 1 Satz 1 des Gewaltschutzgesetzes und der dieser Anordnung
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zugrundeliegenden Anordnung nach § 1 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1, 2, 3 oder 5 des
Gewaltschutzgesetzes sowie in Verfahren zur Vollstreckung einer Anordnung nach
§ 1 Absatz 4 des Gewaltschutzgesetzes,*.

Artikel 7

Anderung des Waffenregistergesetzes?

Das Waffenregistergesetz vom 17. Februar 2020 (BGBI. | S. 166, 184) wird wie folgt
geandert:

Nach § 13 Nummer 2 wird folgende Nummer 2a eingefugt:

,2a. die Familiengerichte in Gewaltschutz- und Kindschaftssachen zur Durchfiihrung einer
Gefahrdungsanalyse,*.

Artikel 8

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des vierten auf die Ver-
kiindung folgenden Quartals] in Kraft.

EU-Rechtsakte:

Verordnung (EU) 2023/2844 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 Uber die
Digitalisierung der justiziellen Zusammenarbeit und des Zugangs zur Justiz in grenziberschreitenden Zivil-,
Handels- und Strafsachen und zur Anderung bestimmter Rechtsakte im Bereich der justiziellen Zusammenar-
beit (ABI. L, 2023/2844, 27.12.2023; 2025/90629, 1.8.2025), die durch den Beschluss (EU) 2024/789 vom 6.
Marz 2024 (ABI. L, 2024/789, 8.3.2024) geandert worden ist

2 Dieser Artikel dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1385 des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 14. Mai 2024 zur Bekdmpfung von Gewalt gegen Frauen und hauslicher Gewalt (ABI.
L, 2024/1385, 24.5.2024).
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

. Notwendigkeit der Regelung

Die Einflhrung der elektronischen Aufenthaltsuberwachung als Mallnahme des Gewalt-
schutzgesetzes kann im Einzelfall dazu beitragen, dass Tétungsdelikte oder schwere Kor-
perverletzungen vermieden werden. Je nach Sachlage kann die elektronische Aufenthalts-
Uberwachung dazu flhren, dass die Polizei schneller eingreifen kann. Auch kann das Opfer
friiher gewarnt werden und sich in Sicherheit bringen. Auch auf den Tater und sein Verhal-
ten kann eine elektronische Aufenthaltstiiberwachung Auswirkungen haben, da er weil3,
dass er Uberwacht wird. Insgesamt kann dies zur Rettung von Leib und Leben der Opfer
beitragen.

Die elektronische Aufenthaltsiiberwachung ist ein geeignetes Mittel, Wohnungsbetre-
tungs-, Naherungs- und Aufenthaltsverbote sowie Abstandsgebote (vergleiche § 1 Absatz 1
Satz 3 Nummer 1, 2, 3 und 5 des Gewaltschutzgesetzes) bei Gefahr flr das Opfer effektiv
durchzusetzen. Wahrend die elektronische Aufenthaltstiberwachung in einigen Landespo-
lizeigesetzen im Rahmen polizeilicher Ma3nahmen mit Richtervorbehalt bereits verankert
ist, ist sie als Instrument im Gewaltschutzgesetz bislang nicht vorgesehen. Dies soll nun
geandert werden, damit kinftig in Fallen, in denen bestimmte Tatsachen im Einzelfall die
Annahme rechtfertigen, dass eine Zuwiderhandlung gegen eine Malinahme nach dem Ge-
waltschutzgesetz zu erwarten ist und sich hieraus eine konkrete und erhebliche Gefahr fir
das Opfer ergibt (sogenannte Hochrisikofalle), die Familiengerichte die Mdglichkeit haben,
die Einhaltung der Schutzanordnung effektiv kontrollieren zu lassen. Das aus Tatersicht
vorliegende deutlich héhere Entdeckungsrisiko soll effektiv zur Straftatenverhitung beitra-
gen und — in den notwendigen Fallen — zum Schutz des Opfers ein schnelleres Einschreiten
der Polizei ermdglichen.

Auch der Unionsrechtsgesetzgeber erachtet die elektronische Aufenthaltsiberwachung fur
geeignet: In dem Erwagungsgrund 46 der am 24. Mai 2024 im Amtsblatt der Europaischen
Union verdffentlichten Richtlinie (EU) 2024/1385 des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 14. Mai 2024 zur Bekampfung von Gewalt gegen Frauen und hauslicher Gewalt
(ABI. L, 2024/1385 vom 24.5.2024) heil3t es, dass, ,sofern verfligbar, angemessen und re-
levant, und unter Bertcksichtigung der Umstande des Falles und der Rechtsnatur des Ver-
fahrens [...] eine elektronische Uberwachung in Erwégung gezogen werden [sollte], um die
Vollstreckung von Eilschutzanordnungen, Kontakt- und Naherungsverboten und Schutzan-
ordnungen zu gewahrleisten®.

Nach dem vom Bundeskriminalamt erstellten Bundeslagebild Hausliche Gewalt 2023 (ab-
rufbar unter https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Jahresberichte-
UndLagebilder/HaeuslicheGewalt/HaeuslicheGewalt2023.htmI?nn=219004) wurden im
Hellfeld insgesamt 7 070 tatverdachtige Personen festgestellt, denen ein Verstol3 gegen
§ 4 Gewaltschutzgesetz zur Last gelegt wird, wobei 91,7 Prozent Manner waren (siehe
S. 34). Dies zeigt, dass die Strafbewehrung bei VerstéRen gegen Gewaltschutzanordnun-
gen allein in Hochrisikofallen nicht ausreichend ist.

Um hauslicher Gewalt besser begegnen zu kdnnen, sollen daher die Schutzanordnungen
nach dem Gewaltschutzgesetz um das Instrument der elektronischen Aufenthaltsiberwa-
chung erweitert werden.
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Des Weiteren soll die Méglichkeit geschaffen werden, anzuordnen, dass der Tater an einem
sozialen Trainingskurs oder an einer Gewaltpraventionsberatung teilnimmt sowie fir Fami-
liengerichte die Méglichkeit geschaffen werden, zur Gefahrdungsanalyse in Gewaltschutz-
und Kindschaftssachen Auskinfte aus dem Waffenregister zu erhalten. Um Zuwiderhand-
lungen gegen Gewaltschutzanordnungen tat- und schuldangemessen ausreichend ab-
schreckend zu ahnden, soll zudem der Strafrahmen fur Zuwiderhandlungen gegen Gewalt-
schutzanordnungen erhéht werden.

1. Ziele der Reform

Um hauslicher Gewalt besser begegnen zu kénnen, sollen die Schutzanordnungen nach
dem Gewaltschutzgesetz wie Kontakt- und Naherungsverbote um das Kontrollinstrument
der elektronischen Aufenthaltstiberwachung erweitert werden.

Zudem soll eine Rechtsgrundlage geschaffen werden, wonach das Familiengericht den Ta-
ter zur Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs oder an einer Gewaltpraventionsbera-
tung verpflichten kann.

Des Weiteren wird auch der Strafrahmen flr Zuwiderhandlungen gegen Gewaltschutzan-
ordnungen von derzeit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe auf Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren oder Geldstrafe erhéht und Familiengerichte erhalten zur Gefahrdungs-
analyse in Gewaltschutz- und Kindschaftssachen die Moglichkeit fur Auskinfte aus dem
Waffenregister.

Dieser Entwurf steht im Kontext der gefahrdeten rechtzeitigen Erreichung der Ziele der Re-
solution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 25. September 2015 ,Trans-
formation unserer Welt: die UN-Agenda 2030 fur nachhaltige Entwicklung®. Der Entwurf soll
zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele 5 (alle Formen von Gewalt gegen und die Ausbeu-
tung von Frauen und Madchen sollen abgeschafft werden) und 16 (alle Formen von Gewalt
gegen Kinder zu beenden und leistungsfahige, rechenschaftspflichtige und transparente
Institutionen auf allen Ebenen aufzubauen) beitragen.

M. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs
1. Rechtliche Ausgangssituation

Wahrend die eAU im Gewaltschutzgesetz bislang nicht verankert ist, ist sie in anderen
Rechtsbereichen ein gesetzlich vorgesehenes Instrument:

Regelungen zur eAU finden sich im Bundesrecht (§ 68b Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 StGB
in Verbindung mit § 463a StPO, § 56 des Bundeskriminalamtgesetzes, § 56a des Aufent-
haltsgesetzes). Zudem sind Regelungen zur eAU bereits in der Mehrzahl der Lander als
gefahrenabwehrrechtliche Regelung im Polizeirecht vorgesehen, zum Teil ausschlieBlich
zur Verhitung terroristischer Straftaten oder einer schweren organisierten Straftat, zum Teil
aber auch bereits in einigen Landern (Bayern, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein) als polizeirechtliche
Regelungen zur Anordnung der eAU im Kontext hauslicher Gewalt (Artikel 34 Absatz 1
Satz 1 und 2 in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 2 des Polizeiaufgabengesetzes [PAG]
Bayern; § 15b Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit den §§ 16a und 16b des Brandenbur-
gischen Polizeigesetzes [BbgPolG]; § 30 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Gesetzes Uber die
Datenverarbeitung der Polizei [PolIDVG] Hamburg; § 31 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 in Ver-
bindung mit § 31a des Hessischen Gesetzes uber die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung
[HSOG]; § 34c Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 34a des Polizeigesetzes des Landes
Nordrhein-Westfalen [PolG NRW]; § 32a Absatz 1 Nummer 4 in Verbindung mit § 13 Absatz
2 und 4 des Polizei- und Ordnungsbehdrdengesetzes des Landes Rheinland-Pfalz [POG
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RP]; § 61 Absatz 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 2 und 3 des Sachsischen Polizeivollzugs-
dienstgesetzes [SachsPVDG]; § 201c Landesverwaltungsgesetz Schleswig Holstein
[LVWG SH]; § 38 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, Satz 2 des Saarlandischen Gesetzes Uber die
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Polizei [SPolDVG]).

Zur technischen Umsetzung der eAU im Rahmen der Fiihrungsaufsicht haben die Léander
Hessen, Bayern, Baden-Wirttemberg und Nordrhein-Westfalen auf der Grundlage eines
Staatsvertrages, der am 1. Januar 2012 in Kraft getreten ist, die Gemeinsame elektronische
Uberwachungsstelle der Lander (GUL) gegriindet. Zwischenzeitlich sind alle Gibrigen Lan-
der dem Staatsvertrag beigetreten. Bei der eAU im Rahmen der Landespolizeigesetze, des
Bundeskriminalamtsgesetzes sowie des Aufenthaltsgesetzes wird die GUL im Wege der
Amtshilfe tatig.

Zur Aufenthaltsiiberwachung wird durch die GUL die sogenannte ,elektronische FuRfessel*
eingesetzt. Beim Anlegen der Fessel oberhalb des Knéchels und unterhalb der Wade wird
das Befestigungsband verschlossen (vergleiche Positive Bilanz fiir gemeinsame elektroni-
sche Uberwachungsstelle der Lander gezogen, Pressemitteilung, Hessisches Ministerium
der Justiz vom 16. April 2014). Es kann jetzt nicht mehr ohne Zerstérung des Bandes ab-
genommen werden. Im Fall einer Zerstérung wird ein Alarm in der GUL ausgelést, die so-
dann mit dem Trager Kontakt aufnimmt. Im Fall des Zwei-Komponenten-Modells (Domestic-
Violence-Technik), bei dem das Opfer mit dessen Zustimmung ein technisches Mittel in
Form eines Empfangsgerats zur Verfligung gestellt wird, kann dem Tater je nach techni-
scher Umsetzung anstatt der ,elektronischen Fulifessel“ auch ein Armband angelegt wer-
den.

Mit Hilfe eines integrierten Satellitennavigationssystems (beispielsweise des GPS — Global
Positioning System) kann der Trager von der Zentrale im Bedarfsfall jederzeit geortet wer-
den. Im System kann eine sogenannte Einschlusszone hinterlegt werden, die der Trager
nicht ohne Erlaubnis der zustéandigen Stelle verlassen darf. Diese kann auch mit einem
Zeitplan versehen werden. Ebenso mdglich ist die Festlegung einer Ausschlusszone, nach
der der Trager bestimmte Orte nicht betreten darf. Im Fall des Zwei-Komponenten-Modells
(Domestic-Violence-Technik), kann zudem ein bestimmter Abstand zu dem Sendegerat des
Tragers festgelegt werden, der nicht unterschritten werden darf. Wenn der Trager eine Ein-
schlusszone unerlaubt verlasst, eine Ausschlusszone betritt oder den gebotenen Abstand
zu einem Empfangergerat unterschreitet, wird ein Alarm ausgeldst. In jedem Fall, in dem
die vom Gericht angeordneten der eAU zugrundeliegenden Gewaltschutzmafnahmen (Be-
tretungsverbot, Aufenthaltsverbot, Annaherungsverbot) vom Trager missachtet werden,
wird neben einer Ereignismeldung des Systems auch automatisch eine SMS an die GUL
versandt. Im Fall des Zwei-Komponenten-Modells kann zudem das Opfer GUber das Emp-
fangsgerat benachrichtigt werden, welches sich dadurch gegebenenfalls rechtzeitig in Si-
cherheit bringen oder Unterstutzung suchen kann. Bei Eingang einer Ereignismeldung bei
der GUL ist der Trager telefonisch anzusprechen und (iber sein Fehlverhalten aufzuklaren.
Die Konsequenzen seines Handelns werden ihm auf diese Weise sofort vor Augen gehal-
ten. Je nach Fallgestaltung und konkreter Gefahrenlage kann auch ein sofortiges Einschrei-
ten der Polizei geboten sein, die dann von der GUL zu informieren ist (vergleiche Presse-
mitteilung, Hessisches Ministerium der Justiz vom 16. April 2014).

Ferner soll die sogenannte Taterarbeit in Form von sozialen Trainingskursen auf eine aus-
drickliche gesetzliche Grundlage gestellt werden. Damit wird eine aus Fachkreisen stam-
mende Forderung aufgegriffen (Kotlenga, ZKJ 2023, 396, 399; Deutsches Institut flir Men-
schenrechte, Berichterstattungsstelle geschlechtsspezifische Gewalt, Hausliche Gewalt im
Umgangs- und Sorgerecht, 2023, Analyse, S. 41 f.; Stellungnahme der Geschaftsstelle des
Deutschen Vereins flur 6ffentliche und private Fursorge e.V. zu den Eckpunkten des Bun-
desministeriums der Justiz fur eine Reform des Kindschaftsrechts vom 16. Januar 2024,
S. 16).
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Insbesondere fiir Tater, die wegen eines fehlenden Unrechtsbewusstseins oder aus ande-
ren Grinden den Zulassungskriterien der Kursanbieter sozialer Trainingskurse nicht ent-
sprechen, soll zusatzlich auch die Moéglichkeit der Anordnung der Teilnahme an einer Ge-
waltpraventionsberatung in das Gewaltschutzgesetz aufgenommen werden.

Des Weiteren wird auch der Strafrahmen fur VerstolRe gegen Gewaltschutzanordnungen
erhoht. Mit der Erhdhung des Strafrahmens von derzeit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren
oder Geldstrafe auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe sollen Zuwiderhand-
lungen gegen Gewaltschutzanordnungen und gegen die Anordnung der elektronischen
Aufenthaltsuberwachung tat- und schuldangemessen sowie auch ausreichend abschre-
ckend geahndet werden kénnen. Darliber hinaus wird mit der Anderung ein Gleichlauf mit
§ 145a des Strafgesetzbuches (StGB) erzielt, der fur VerstoRe gegen Weisungen wahrend
der FUhrungsaufsicht — zu denen nach § 68b Absatz 1 Nummer 12 StGB auch die Ver-
pflichtung zur Duldung einer elektronischen Aufenthaltsiiberwachung zahlt — als Strafe
ebenfalls Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vorsieht.

2. Umsetzung und verfassungsrechtliche Bewertung

Umgesetzt werden soll die Moéglichkeit der elektronischen Aufenthaltsiberwachung durch
die Einfihrung einer entsprechenden Rechtsgrundlage fir das Familiengericht in den
§§ 1a, 1b GewSchG-E fur sogenannte Hochrisikofalle. Dem Tater kann danach aufgegeben
werden, sich die fur eine elektronische Uberwachung seines Aufenthaltsortes erforderlichen
technischen Mittel anlegen zu lassen sowie standig in betriebsbereitem Zustand bei sich zu
fuhren. Diese Anordnung soll dabei nur moglich sein, wenn der Tater besondere Voraus-
setzungen erfillt. Die Anordnung der eAU ist auf sogenannte Hochrisikofalle beschrankt
und muss daher zur Uberwachung einer GewaltschutzmaRnahme unerlasslich sein. Erfor-
derlich ist jeweils, dass bestimmte Tatsachen im Einzelfall die Annahme rechtfertigen, dass
eine Zuwiderhandlung gegen die Gewaltschutzanordnung durch den Tater zu erwarten ist
und daraus eine konkrete Gefahr fir Leben, Korper, Freiheit oder sexuelle Selbstbestim-
mung der verletzten Person entsteht (§ 1a Absatz 1 Satz 2 GewSchG-E).

Die elektronische Uberwachung des Aufenthalts einer Person stellt einen Grundrechtsein-
griff insbesondere in das allgemeine Personlichkeitsrecht nach Artikel 2 Absatz 1 des
Grundgesetzes (GG) in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 GG dar, der tief in die Pri-
vatsphare des Betroffenen eindringt und deshalb nur zum Schutz oder zur Bewehrung hin-
reichend gewichtiger Rechtsgiter zulassig ist, fur deren Gefahrdung oder Verletzung im
Einzelfall belastbare tatsachliche Anhaltspunkte bestehen (vergleiche BVerfG, Beschluss
vom 1. Dezember 2020, 2 BvR 916/11, 2 BVvR 636/12, BVerfGE 156, 63-182, Rn. 272-275).

Damit dieser Eingriff verhaltnismafig ist, bedarf es strenger Voraussetzungen und Gren-
zen. Dies betrifft nicht nur die eigentlichen Tatbestandsvoraussetzungen, sondern auch die
datenschutzrechtlichen Begleitbestimmungen. Der Entwurf sieht hierzu insbesondere Fol-
gendes vor:

— Indem neuen § 1c GewSchG-E wird bestimmt, in welchem Umfang Aufenthaltsdaten
erhoben, verwendet und tUbermittelt werden diirfen.

— Ferner sieht § 1c Absatz 1 GewSchG-E eine Léschungsfrist vor.

Im Ubrigen lasst sich der vom Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 1. De-
zember 2020 entwickelte Malistab Ubertragen: Durch das Tragen des mittels FuBbandes
angelegten Sendegerates wird die eigenverantwortliche Lebensgestaltung in der Gesell-
schaft nicht wesentlich erschwert (vergleiche hierzu BVerfG, Beschluss vom 1. Dezember
2020, 2 BVR 916/11, 2 BVR 636/12, BVerfGE 156, 63-182, Rn. 293). Die mit der eAU ver-
bundenen Einschrankungen des allgemeinen Personlichkeitsrechts sind zum Schutz hoch-
rangiger Rechtsguter, wozu neben den Rechtsgutern Leib, Leben und Freiheit auch die
sexuelle Selbstbestimmung Dritter zu zahlen ist, im Fall einer hinreichend konkretisierten
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Gefahr verfassungsrechtlich grundsatzlich mdéglich (vergleiche BVerfG, Beschluss vom
1. Dezember 2020, 2 BvR 916/11, 2 BvR 636/12, BVerfGE 156, 63-182, Rn. 205 ff., 272
ff.).

Die Anordnung der elektronischen Aufenthaltsiiberwachung, der Taterarbeit und der Teil-
nahme an einer Gewaltpraventionsberatung durch das Familiengericht kann in Gewalt-
schutzsachen sowohl in einem Hauptsacheverfahren als auch im Verfahren der einstweili-
gen Anordnung erfolgen. Fur diese Gewaltschutzsachen gelten die Vorschriften der neuen
§§ 94a bis 94d, der §§ 210 bis 216a sowie des neuen § 216b des Gesetzes Uber das Ver-
fahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Fa-
mFG).

Gemal § 51 Absatz 2 Satz 1 FamFG richtet sich das Verfahren der einstweiligen Anord-
nung nach den Vorschriften, die flr eine entsprechende Hauptsache gelten, soweit sich
nicht aus den Besonderheiten des einstweiligen Rechtsschutzes etwas anderes ergibt. Die
Maoglichkeiten der mundlichen Erdérterung mit den Beteiligten und die Anhérung der Betei-
ligten zum Zwecke der Sachaufklarung sind daher grundsatzlich gegeben. Nach § 32 Ab-
satz 1 FamFG sieht das Gesetz die gerichtliche Erdrterung der Sache mit den Beteiligten
folglich sowohl im Eil- als auch im Hauptsacheverfahren vor, damit das Gericht die fir die
Sachaufklarung und Verhaltnismaigkeitsprifung noch erforderlichen Tatsachen ermitteln
kann. Das Gericht kann auch nach Mafligabe von § 33 FamFG das persdnliche Erscheinen
der Beteiligten anordnen und diese anhoéren, wenn dies zur Aufklarung des Sachverhalts
sachdienlich erscheint. Hierbei ist gerade in Gewaltschutzverfahren die Moglichkeit der ge-
trennten Anhdrung zum Schutz eines Beteiligten zu berucksichtigen (§ 33 Absatz 1 Satz 2
FamFG). § 216b Absatz 1 Satz 1 FamFG-E siehtin Erganzung zu § 34 Absatz 1 Nummer 1
FamFG zuklnftig die personliche Anhérung des Antragsgegners als Muss-Vorschrift vor.
§ 216b Absatz 1 Satz 2 FamFG-E sieht zudem vor, dass das Gericht die sofortige Vorflih-
rung des Antragsgegners anordnen kann, wenn dieser nicht zum Anhdrungstermin er-
scheint. § 216b Absatz 2 FamFG-E regelt dariber hinaus, dass im Verfahren der einstwei-
ligen Anordnung bei Gefahr im Verzug von der persoénlichen Anhdrung vor Anordnung der
elektronischen Aufenthaltsiberwachung abgesehen werden kann. Diese ist unverziglich
nachzuholen. Letztlich hat das Gericht nach § 26 FamFG von Amts wegen die zur Feststel-
lung der entscheidungserheblichen Tatsachen erforderlichen Ermittlungen durchzufiihren.
Dabei ist das Familiengericht im Rahmen pflichtgemalen Ermessens frei, wie es diese und
sonstige entscheidungserheblichen Tatsachen ermittelt (§§ 26, 29 FamFG).

Das Gericht soll durch § 216b Absatz 6 FamFG-E auch die Mdglichkeit erhalten, im Wege
des Teilbeschlusses ohne vorherige mundliche Verhandlung eine einstweilige Anordnung
zu erlassen, die Mallnahmen nach den §§ 1 und 2 des Gewaltschutzgesetzes enthalt, und
anschlieflend Uber die Anordnung einer elektronischen Aufenthaltsiberwachung zu ent-
scheiden.

Auch fur die Anordnung der elektronischen Aufenthaltsiberwachung im Rahmen eines Um-
gangsverfahrens nach § 1684 Absatz 6 BGB-E werden die fur Kindschaftssachen allgemein
geltenden verfahrensrechtlichen Regelungen der §§ 151 ff. FamFG durch den neuen
§ 167c FamFG-E erganzt.

Mit der neu eingefligten Nummer 2a in § 13 des Waffenregistergesetzes erhalt nunmehr in
Gewaltschutz- und Kindschaftssachen auch das Familiengericht die Moglichkeit, zur Durch-
fuhrung der Gefahrdungsanalyse Ubermittlungsersuchen an die Registerbehoérde zu stel-
len.
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3. Ablauf bei Anordnung und Durchfiihrung der elektronischen Aufenthaltsiiberwa-
chung und FolgemaBnahmen

Zur besseren Veranschaulichung des angedachten maoglichen Verfahrens wird nachfolgend
exemplarisch der mdgliche Ablauf eines Verfahrens zur Anordnung einer eAU nach dem
GewSchG dargestellt:

1. Tat

Ausgangspunkt fur ein Verfahren nach dem GewSchG ist zunachst eine entsprechende Tat
im Sinne des § 1 Absatz 1 oder Absatz 2 GewSchG, also etwa eine bereits erfolgte Korper-
verletzung des Opfers (beispielsweise Wirgen, Schlage gegen den Kopf) oder eine wider-
rechtliche ernsthafte Drohung des Taters mit einer solchen Verletzung. Abhangig vom je-
weiligen Einzelfall kann hierbei bereits eine Erstbefassung durch die Polizei erfolgt sein.

2. Antrag beim Familiengericht

Voraussetzung fir den Erlass einer Gewaltschutzanordnung geman § 1 GewSchG und da-
rauf aufbauend der Anordnung einer eAU ist stets ein Antrag beim Familiengericht. Das
Opfer (Antragsteller) muss dabei die eAU als MalRnahme nicht ausdriicklich benennen. Es
obliegt dem Familiengericht, die erforderliche MalRnahme nach § 1 Absatz 1 Satz 3 Ge-
wSchG und nun auch nach § 1 Absatz 1 Satz 4 GewSchG-E in Verbindung mit § 1a Ab-
satz 1 GewSchG-E auszuwahlen.

Daneben und unabhangig von einem Antrag nach dem GewSchG besteht zudem in einigen
Landern die Mdglichkeit der praventivpolizeilichen Anordnung einer elektronischen Aufent-
haltsiberwachung auf Antrag der zustandigen Polizeibehérde fur Falle der Gefahrenab-
wehr (siehe dazu oben unter A.lll.1.).

3. Entscheidung des Familiengerichts Uber Erlass einer Gewaltschutzanordnung und ei-
ner eAU

Die Anordnung der elektronischen Aufenthaltsiberwachung durch das Familiengericht
kann sowohl in einem Hauptsacheverfahren als auch im Verfahren der einstweiligen An-
ordnung erfolgen. Es ist jedoch davon auszugehen und entspricht bisherigen praktischen
Erfahrungen, dass aufgrund der fir die Anordnung der eAU notwendigen Hochrisikolage
gemal § 1a Absatz 1 GewSchG-E (siehe dazu unten die Erlauterungen zu § 1a GewSchG-
E) eine Anordnung in der Regel im Verfahren der einstweiligen Anordnung erfolgen wird.

Wahrend in Gewaltschutzverfahren im Regelfall eine mindliche Erérterung oder eine per-
sonliche Anhdérung der Beteiligten nur zu erfolgen hat, wenn dies zur Sachverhaltsklarung
oder zur Gewahrung rechtlichen Gehdrs nach § 34 Absatz 1 Nummer 1 FamFG erforderlich
ist (§§ 33 Absatz 1 Satz 1, 34 Absatz 1 Nummer 1 FamFG), ist vor der Anordnung einer
eAU der Antragsgegner (Tater) durch das Gericht personlich anzuhéren, § 216b Absatz 1
Satz 1 FamFG-E. In Eilverfahren kann die personliche Anhdérung bei Gefahr im Verzug nach
Anordnung der eAU nachgeholt werden (§ 216b Absatz 2 FamFG-E). Die Anhérung des
Antragstellers ist nach § 216b Absatz 5 Satz 1 FamFG-E vorgeschrieben, wenn diesem
nach § 1a Absatz 2 Satz 1 oder 2 GewSchG-E ein technisches Mittel zur Verfligung gestellt
werden soll, da hierfur dessen Zustimmung erforderlich ist. Ist der Antragsteller ein minder-
jahriges Kind, ist aufgrund der erforderlichen Kindeswohlprifung die persénliche Anhérung
zwingend. Halt das Gericht in anderen Fallen eine persénliche Anhérung des Antragstellers
fur erforderlich, so kann diese nach Maligabe des § 33 Absatz 1 Satz 2 FamFG in Abwe-
senheit des Antragsgegners stattfinden.

Das Gericht kann (auch im Eilverfahren) zum Zwecke der Sachaufklarung Akten und Stel-
lungnahmen anderer Stellen einholen, insbesondere etwa Strafanzeigen oder Einsatzpro-
tokolle der Polizeibehérden zu bereits erfolgten Einsatzen bei der Tat oder bei



Drucksache 771/25 -20 -

vorangegangenen Einsatzen. Den Erkenntnissen der Polizeibehérden wird bei der Priifung
der Voraussetzungen der eAU nach § 1a GewSchG-E regelméafRig zentrale Bedeutung zu-
kommen. Dies gilt nicht nur im Hinblick auf die besondere Gefahrdungseinschatzung, son-
dern auch im Hinblick auf die Geeignetheit der eAU als MaRnahme zur Gefahrenabwehr.
Die zustandige Polizeibehoérde soll daher durch das Gericht angehért werden (§ 216b Ab-
satz 3 Satz 1 FamFG-E).

Neben Erkenntnissen der Polizei und des Jugendamts kdnnen flr die Feststellung der ent-
scheidungserheblichen Tatsachen durch das Gericht auch Erkenntnisse weiterer beteiligter
Professionen oder Stellen relevant sein (zum Beispiel Frauenhaus, Arzte, Kliniken und Kin-
dertagesstatten, Schulen, Gerichtsvollzieher, Staatsanwaltschaft, Bewahrungshilfe, Justiz-
vollzugsanstalt). Daher sollen nach § 216b Absatz 3 Satz 2 FamFG-E auch weitere Stellen
angehort werden, soweit deren Erkenntnisse flr die Feststellung der entscheidungserheb-
lichen Tatsachen und die Gefahrdungsbeurteilung erforderlich sein kénnen. Das Gericht
kann auch einen mindlichen Erérterungstermin (§ 32 FamFG) durchfiihren, welcher neben
der (personlichen) Anhérung von Antragsgegner, Polizei und gegebenenfalls Jugendamt
auch mit der Einholung weiterer Erkenntnisse von anderen Professionen oder Stellen ver-
bunden werden kann. Ein solcher Erorterungstermin kann damit an die Stelle einer etwa im
Rahmen der FUhrungsaufsicht oder bei praventiv-polizeilichen Gewaltschutzmallnahmen
vielfach Ublichen Fallkonferenzen treten. Um dem Gericht eine moglichst effektive Verfah-
rensfihrung zu ermdglichen, soll das Gericht bei der Beurteilung des Erfordernisses und
der Ausgestaltung eines solchen Erorterungstermins jedoch flexibel sein. Hierbei ist auch
zu berucksichtigen, dass — anders als etwa bei Anordnungen im Rahmen der Fuhrungsauf-
sicht — den Strafvollzugsbehérden bei Anordnungen im Gewaltschutzverfahren der An-
tragsgegner regelmafig nicht bekannt sein wird. Sofern dies doch der Fall sein sollte und
etwa bereits Fallkonferenzen fir diese Person stattgefunden haben, kénnen deren Ergeb-
nisse im Rahmen des Erdrterungstermins auch im gerichtlichen Verfahren eingebracht wer-
den.

4. Ubersendung des Beschlusses der eAU an Antragsteller, Antragsgegner, zustandige
Polizeibehérde und Koordinierungsstelle

Der Beschluss uUber die Gewaltschutzanordnung wird den Beteiligten bekannt gegeben. Fur
die Bekanntgabe an den Antragsgegner ist die Zustellung vorgeschrieben, § 41 Absatz 1
Satz 2 FamFG. Um die Moglichkeiten zur Zustellung eiliger Gewaltschutzanordnungen zu
erweitern, wird in § 214 Absatz 3 Satz 2 FamFG-E geregelt, dass das Gericht auch die Zu-
stellung nach den §§ 172 bis 183 der ZPO in Auftrag geben kann. Neben der Beauftragung
des Gerichtsvollziehers soll kunftig etwa auch die Polizei nach § 176 ZPO um die Zustellung
der Anordnung einer eAU ersucht werden kénnen.

Das Familiengericht teilt zudem der Koordinierungsstelle nach § 1b Absatz 1 GewSchG-E,
der zustandigen Polizeibehtérde sowie gegebenenfalls dem Jugendamt die Anordnungen
nach § 216b Absatz 7 FamFG-E mit.

5. Anlegen der technischen Mittel zur Aufenthaltsiiberwachung

Die Durchfiihrung der Anordnung zur eAU obliegt gemaR § 1b Absatz 1 GewSchG-E der
nach Landesrecht zustandigen Koordinierungsstelle. Dabei kdnnten die Lander die bereits
bestehenden Strukturen zur eAU im Rahmen der Fiihrungsaufsicht und der praventivpoli-
zeilichen eAU nutzen. Insbesondere kénnten die Lander die Aufgaben der Koordinierungs-
stelle oder Teile davon der GUL Ubertragen oder diese um Amtshilfe ersuchen. In diesem
Fall der (zumindest teilweisen) Aufgabeniibertragung auf die GUL kénnte die Durchfiihrung
der Anordnung der eAU wie nachfolgend in den Nummern 6 bis 9 weiter beschrieben erfol-
gen.

6. Zustandigkeit flir das Anlegen der technischen Mittel
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Das Anlegen des Uberwachungsgerates beim Tater kdnnte durch die Hessische Zentrale
fur Datenverarbeitung (HZD) bei der GUL unter Heranziehung eines externen Dienstleisters
als Vor-Ort-Service erfolgen. In diesem Fall kénnte etwa durch die Koordinierungsstelle in
Abstimmung mit der HZD fir den Téater ein Termin zum Anlegen des Uberwachungsgerates
in den Raumlichkeiten der Koordinierungsstelle, einer Polizeibehdrde oder des Taters be-
stimmt werden. Die Einweisung des Taters konnte dabei durch die Koordinierungsstelle
unter Beiziehung des Vor-Ort-Services erfolgen.

7. Uberwachung der eAU

Die Uberwachung der Einhaltung der eAU obliegt der nach Landesrecht zustandigen Koor-
dinierungsstelle. Diese Aufgabe kénnte jedoch insbesondere der GUL sowie der HZD nach
Landesrecht (ibertragen werden. Entsprechend den bestehenden Strukturen fiir die eAU
nach landespolizeirechtlichen Vorschriften, kénnte hier ebenso die fachliche Uberwachung
der eAU auf die GUL und die technische Uberwachung auf die HZD Uibertragen werden
(vergleiche dazu insbesondere auch die Ausfiihrungen zu § 1b GewSchG).

8. VerstoRe gegen die eAU

VerstoRe gegen die der eAU zugrundeliegende Gewaltschutzanordnung sowie Fehlermel-
dungen wirden dann zunachst durch die Koordinierungsstelle — oder im Fall einer Aufga-
benubertragung an die GUL und HZD durch diese — behandelt. Die GUL wiirde in diesem
Fall die erste fachliche Bewertung der Versto3e vornehmen und kdnnte je nach Einzelfall
entsprechend reagieren. Sie konnte eine direkte Ansprache des Taters vornehmen, um ihn
auf den Versto3 aufmerksam zu machen und von dem Fehlverhalten abzuhalten, sodass
er die die erforderliche Distanz zu dem Opfer wahrt. Ebenso kdnnte sie zugleich auch das
Opfer direkt ansprechen und entsprechende Hinweise geben sowie die zustandige Polizei-
behérde benachrichtigen. Sofern der GUL diese Aufgabe Ubertragen wird, wéaren die Ver-
stéRe gegen die eAU dann zudem auch an die Koordinierungsstelle weiterzuleiten, die
diese Informationen dann abhangig vom jeweiligen Einzelfall wiederum an weitere zustan-
dige Stellen, insbesondere das zustandige Gericht oder die Strafverfolgungsbehoérden,
Ubermittelt.

Ferner kann in besonders kritischen Fallen eine erforderliche Ingewahrsamnahme des Sto-
rers durch die Polizei- und Ordnungsbehdrden erfolgen, weil VerstdRe gegen Schutzanord-
nungen nach dem GewSchG gemal § 4 GewSchG mit Strafe bewehrt sind.

9. Vollstreckung der Gewaltschutzanordnung und der eAU

Fur die Vollstreckung bei Anordnung der eAU wird ein neues Vollstreckungsverfahren in
den §§ 94a bis 94d FamFG-E eingefihrt. Das Vollstreckungsverfahren unterliegt dem Vor-
rang- und Beschleunigungsgebot.

Verstofdt der Verpflichtete gegen die Pflichten, sich die technischen Mittel zur Aufenthalts-
uberwachung anlegen zu lassen, die Mittel standig in betriebsbereitem Zustand bei sich zu
fuhren und die Funktionsfahigkeit der Mittel nicht zu beeintrachtigen, oder gegen die Unter-
lassungspflichten der zugrundeliegenden Anordnung nach § 1 Absatz 1 Nummer 1, 2, 3
oder 5, so teilt die Koordinierungsstelle dies dem Gericht mit. Aufgrund der vorgesehenen
Antragsfiktion kann das Gericht in diesem Fall ohne vorherigen Antrag des Opfers die Voll-
streckung betreiben. Die Anhérung des Verpflichteten ist vorgeschrieben. Erscheint der
Verpflichtete zu einem anberaumten Termin zur personlichen Anhdrung nicht, kann das
Gericht die sofortige Vorfuhrung anordnen. Stellt das Gericht ein schuldhaftes Zuwiderhan-
deln fest, so kann es zunachst ein Ordnungsgeld verhdngen, um den Verpflichteten zur
Einhaltung der eAU anzuhalten, etwa wenn dieser wiederholt ,vergisst‘ das Gerat in be-
triebsbereiten Zustand zu halten. Das Gericht kann bei geringfligigen Versté3en auch von
Ordnungsmitteln absehen. Dies kann in Betracht kommen, wenn der Verpflichtete das Auf-
laden eines der Gerate vergisst, es sich hierbei um keinen wiederholten Verstol3 handelt
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und der Verpflichtete das Aufladen unverziglich nach Kenntnis tUber den Ausfall des Gerats
nachgeholt hat.

Ebenso soll das Gericht jedoch dann unmittelbar Ordnungshaft anordnen, wenn die Ver-
hangung von Ordnungsgeld keinen Erfolg verspricht, etwa wenn sich der Verpflichtete be-
harrlich weigert, die technischen Mittel anzulegen. Die Anordnung der Ordnungshaft erfolgt
durch schriftlichen Haftbefehl des Gerichts. Der Vollzug des (Ordnungs-)Haftbefehls erfolgt
durch den Gerichtsvollzieher, der dabei gemal § 87 Absatz 3 Satz 1 FamFG in Verbindung
mit § 757a ZPO auch die Polizei hinzuziehen kann. Die vorherige Zustellung des Haftbe-
fehls ist nicht vorgeschrieben.

Nach den §§ 87 Absatz 5, 81 Absatz 2 Nummer 1 FamFG ist das Vollstreckungsverfahren
aufgrund der Anlasstat des Verpflichteten flr den Antragsteller in aller Regel kostenfrei.

In dringenden Fallen, etwa bei konkreter Gefahr fir das Opfer, muss eine praventive Ge-
fahrenabwehr durch polizeirechtliche MalRnahmen erfolgen (zum Beispiel Gewahrsam).

10. Verlangerung der eAU

Gemal § 1a Absatz 4 Satz 2 GewSchG-E kann die Anordnung vorbehaltlich der Befristung
nach § 1 Absatz 1 Satz 2 um jeweils drei Monate verlangert werden, soweit die Anord-
nungsvoraussetzungen fortbestehen, also die Uberwachung des Aufenthalts des Taters
und die Verwendung seiner Aufenthaltsdaten weiterhin unerlasslich sind (§ 1a Absatz 1
Satz 2 GewSchG-E). Uber die Verlangerung der eAU kann das Gericht von Amts wegen
entscheiden (§ 1a Absatz 4 Satz 2 GewSchG-E). Auch fir die Verlangerung gelten die ver-
fahrensrechtlichen Anhérungsvorschriften aus § 216b FamFG-E. Der Antragsteller wird mit
einem Vorlauf von mindestens drei Wochen vor Ende der Anordnungsdauer von der Koor-
dinierungsstelle tber die bevorstehende Beendigung der eAU unterrichtet. Hierdurch wird
sichergestellt, dass der Antragsteller eine Verlangerung der MalRnahme rechtzeitig bei Ge-
richt anregen kann. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn dem Gericht die
Grlnde, die fur eine Verlangerung der Malnahme sprechen, nicht schon bekannt sind (zum
Beispiel aufgrund gerichtsbekannter Zuwiderhandlungen gegen die Gewaltschutzanord-
nung oder aufgrund polizeilicher Mitteilung).

11. Beendigung der eAU

Nach Ablauf des im Beschluss zur Anordnung der eAU bestimmten Zeitraumes wiirde die
Koordinierungsstelle in Abstimmung mit der HZD und der GUL fir den Tater einen Termin
zur Entfernung der technischen Mittel zur Aufenthaltsiberwachung festlegen. Unverzuglich
nach der Entfernung des Gerates vom Tater unterrichtet die Koordinierungsstelle das Ge-
richt sowie die zustandige Polizeibehdrde und gegebenenfalls das Jugendamt.

Die Koordinierungsstelle vereinbart zudem in Abstimmung mit der HZD und der GUL einen
Termin zur Riickgabe der technischen Mittel, die dem Opfer bereitgestellt wurden.

Entfallen die Voraussetzungen der eAU bereits vor Beendigung der MalRnahme, kdnnen
die Beteiligten die unverzigliche Beendigung der MaRnahme bei Gericht anregen. Nach
§ 1a Absatz 5 Satz 3 GewSchG-E ist die Mallnahme unverzuglich aufzuheben, sofern das
Gericht Kenntnis davon erlangt, dass die Voraussetzungen der MaRnahme nicht mehr vor-
liegen. Ein Aufhebungsantrag ist nicht erforderlich, wobei Anlass einer entsprechenden
Uberprifung der Voraussetzungen der Malnahme regelmaRig eine Mitteilung eines Ver-
fahrensbeteiligten sein wird. Davon unberlihrt bleibt die Méglichkeit, einen Abanderungs-
oder Aufhebungsantrag nach § 54 Absatz 1 Satz 2 FamFG oder § 48 Absatz 1 Satz 2 Fa-
mFG zu stellen, mit welchem auch samtliche angeordneten GewaltschutzmalRnahmen
Uberprift werden kénnen.
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Iv. Exekutiver FuBabdruck

Es haben weder Interessenvertreter noch beauftragte Dritte wesentlich zum Inhalt des Ent-
wurfs beigetragen.

V. Alternativen
Keine.
VI. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG
(burgerliches Recht, Strafrecht, gerichtliches Verfahren).

VIl. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und vélkerrechtlichen
Vertragen

Der Entwurf ist mit dem Recht der Europaischen Union (EU) und vélkerrechtlichen Vertra-
gen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.

Der Entwurf dient der weiteren Umsetzung der Artikel 52 und 53 der in der Bundesrepublik
Deutschland am 1. Februar 2018 in Kraft getretenen Istanbul-Konvention.

Nach den Artikeln 52 und 53 der Istanbul-Konvention sind die erforderlichen gesetzgeberi-
schen MalRnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass Wohnungsverweisungen, Betre-
tungsverbote hinsichtlich der Wohnung des Opfers sowie Kontakt- und Naherungsverbote
zur Verflgung stehen. VerstéRe dagegen mussen Gegenstand wirksamer, verhaltnismafi-
ger und abschreckender strafrechtlicher oder sonstiger rechtlicher Sanktionen sein. Die
elektronische Aufenthaltsiberwachung stellt sicher, dass Verstolie gegen die Schutzanord-
nungen wirksamer geahndet werden kdnnen.

Nach Erwagungsgrund 46 der am 24. Mai 2024 im Amtsblatt der Europaischen Union ver-
offentlichten Richtlinie (EU) 2024/1385 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
14. Mai 2024 zur Bekampfung von Gewalt gegen Frauen und hauslicher Gewalt (ABI. L,
2024/1385 vom 24.5.2024) bietet die elektronische Uberwachung die Méglichkeit, gegebe-
nenfalls die Einhaltung von Eilschutzanordnungen, Kontakt- und Naherungsverboten sowie
Schutzanordnungen sicherzustellen.

VIIl. Gesetzesfolgen
1. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen
Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie Weiterentwicklung 2025
(DNS), die der Umsetzung der Agenda 2030 fur nachhaltige Entwicklung der Vereinten Na-
tionen dient.

Indem der Entwurf das Gewaltschutzgesetz an veranderte gesellschaftliche Rahmenbedin-
gungen anpasst, leistet er einen Beitrag zur Verwirklichung von Nachhaltigkeitsziel 16
.Friedliche und inklusive Gesellschaften fur eine nachhaltige Entwicklung férdern, allen
Menschen Zugang zur Justiz ermoglichen und leistungsfahige, rechenschaftspflichtige und
inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen®. Dieses Nachhaltigkeitsziel verlangt mit
seiner Zielvorgabe 16.2, alle Formen von Gewalt gegen Kinder zu beenden. Der Entwurf
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fordert die Erreichung dieser Zielvorgaben, indem er den Schutz gewaltbetroffener Men-
schen und ihrer Kinder unter Berucksichtigung der Vorgaben der Istanbul-Konvention
starkt.

Damit leistet der Entwurf gleichzeitig einen Beitrag zur Verwirklichung von Nachhaltigkeits-
ziel 5: ,Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Madchen zur Selbstbe-
stimmung befahigen®. Dieses Nachhaltigkeitsziel verlangt mit seiner Zielvorgabe 5.2: ,Alle
Formen von Gewalt gegen alle Frauen und Madchen im offentlichen und im privaten Be-
reich einschlieRlich des Menschenhandels und sexueller und anderer Formen der Ausbeu-
tung beseitigen®.

Der Entwurf bertcksichtigt die Querverbindungen zwischen den Zielen fur nachhaltige Ent-
wicklung und deren integrierendem Charakter, der fiir die Erfillung von Ziel und Zweck der
UN-Agenda 2030 von ausschlaggebender Bedeutung ist.

Der Entwurf folgt damit den Nachhaltigkeitsprinzipien der DNS ,(a.) Nachhaltige Entwick-
lung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen Entscheidungen anwenden®
und ,(e.) Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern®.

2. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand
Dem Bund entstehen durch dieses Gesetz keine Mehrausgaben.
Fur die Lander entstehen nach Schatzungen voraussichtlich folgende Haushaltsausgaben:

Es entstehen geschatzt insgesamt im Jahr 2027 einmalige Sachkosten in Héhe von
1817 545 Euro und ab 2027 jahrliche Kosten in Hohe von 19 326 135 Euro (davon
2 566 885 Euro Sach- und 16 759 250 Euro Personalkosten).

Davon entfallen auf die Durchfiihrung der elektronischen Aufenthaltsiiberwachung (eAU)
einmalige Sachkosten von 1 817 545 Euro im Jahr 2027 (47 481 Euro + 150 000 Euro +
45 000 Euro + 2 261 Euro + 252 803 Euro + 720 000 Euro + 600 000 Euro) sowie laufende
jahrliche Kosten von insgesamt 18 780 135Euro [davon 16 759 250 Euro laufende Perso-
nalkosten (4 975 840 Euro + 3 842 000 Euro + 7 741 440 Euro + 134 219 Euro + 65 751
Euro) und 2 020 885 Euro laufende Sachkosten (9 236 Euro + 439 Euro + 1 011 210 Euro
+ 800 000 Euro + 200 000 Euro)].

Auf die Taterarbeit entfallen jahrlich 546 000 Euro Sachkosten.

a) Haushaltsausgaben fur die Durchfihrung der elektronischen Aufenthaltsiberwachung
(eAU)

Die Durchfiihrung der eAU obliegt gemaR § 1b Absatz 1 einer nach Landesrecht zustandi-
gen Stelle (Koordinierungsstelle), wobei die Lander die Aufgaben ganz oder teilweise auf
andere nach Landesrecht zustandige Stellen, insbesondere die GUL und die HZD, tbertra-
gen koénnen. Wegen der konkreten Aufgabenverteilung und der Beschreibung moglicher
Aufgaben der jeweiligen Stellen wird auf die Darstellung in der Begrindung zu § 1b Ge-
wSchG verwiesen.

In der Annahme, dass die Lander von der Mdglichkeit einer Delegation von Aufgaben der
Koordinierungsstelle auf die GUL und HZD Gebrauch machen, ist von folgenden Haushalts-
ausgaben der Lander fur die Durchfuhrung der elektronischen Aufenthaltsiberwachung
auszugehen:

Fur die Einrichtung und den Betrieb einer durchgehend besetzten Koordinierungsstelle in
jedem Land entsteht basierend auf Angaben aus den Landern voraussichtlich ein laufender
Personalaufwand von etwa Euro 7 741 440 Euro (7 Stellen pro Land im gehobenen Dienst;



-25- Drucksache 771/25

16 * 7 VZA * 69 120 Euro) und ein einmaliger Sachaufwand fiir die Einrichtung der Koordi-
nierungsstellen in den Landern von insgesamt ca. 720 000 Euro (16 * 45 000 Euro pro
Land).

Die geschatzten weiteren laufenden Personalkosten fur erweiterten Personalbedarf der
GUL betragen jahrlich ca. 4 975 840 Euro und fir zusatzlichen Personalbedarf der HZD ca.
3 842 000 Euro jahrlich.

Die laufenden Personalkosten fiir die Mehraufgaben der GUL setzen sich wie folgt zusam-
men:

Wertigkeit Anzahl PSK Gesamt in Euro

gehobener Dienst 123 044 1968 704
(A11) (zzgl. 16
Schichtzulage)

mittlerer Dienst 97 136 777 088
(A8) (zzgl. 8
Schichtzulage)

mittlerer Dienst 110 220 1763 520
A9z (zzgl. 16
Schichtzulage)

mittlerer Dienst 110 220 220 440
(Administration) 2
A9z

gehobener Dienst 123 044 246 088
(A11)

Summe: 4 975 840

Nach Angaben der GUL entstehen durch die notwendige Anschaffung von 42 Lizenzen der
Dokumentationssoftware SoPart einmalig Kosten in Hohe von 47 481 Euro und fur die An-
passung der Dokumentationssoftware SoPart einmalig 150 000 Euro und fir zusatzliche
technische Ausstattung einmalig 45 000 Euro. Hinzukommen weitere laufende Kosten fur
erweiterte Aufgaben (Single Point of Contact) bei der GUL fiir die Pflege der Dokumentati-
onssoftware SoPart in Hohe von 9 236,22 Euro jahrlich. Hinzukommen weitere Kosten fir
2 weitere Lizenzen der Dokumentationssoftware SoPart in Hohe von einmalig 2 261 Euro
und fur die Pflege dieser Lizenzen in H6he von jahrlich 439,82 Euro.

Bei der HZD entstehen auf Basis der Schatzung aus den Landern jahrliche laufende Per-
sonalkosten fur 13 Stellen zuzlglich Betriebskosten (eine Stelle fir Verfahrensmanage-
ment und zwdlf Stellen fur das Technische Monitoring Center) von 3 842 000 Euro jahrlich
und Sachkosten fiir Uberwachungsgerate und Equipment 1 011 210 Euro jahrlich. Hinzu
kommen Einsatzkosten fiir die Fahrten fir das Anlegen und die Abnahme der eAU in Hohe
von jahrlich 800 000 Euro sowie einmalige Kosten fiir die Ausschreibung des Uberwa-
chungssystems von 252 803 Euro.

Fir die Anmietung zusatzlicher Raumlichkeiten fur den erweiterten Personalbedarf von
GUL und HZD entstehen voraussichtlich im Jahr 2027 einmalige Sachkosten fir Umbau
und Einrichtung der Raumlichkeiten von 600 000 Euro sowie jahrliche Sachkosten in Héhe
von 200 000 Euro.



Drucksache 771/25 -26 -

Damit ergeben sich insgesamt folgende Kosten fiir die Durchfiihrung der eAU durch GUL,
HZD und Koordinierungsstellen:

Einmalige Sachkosten:

Position Betrag in Euro

Kosten fur notwendige Anschaffung von 42 Lizenzen der Dokumen- | 47 481
tationssoftware SoPart

Kosten fur die Anpassung der Dokumentationssoftware SoPart 150 000

Kosten flr zusatzliche technische Ausstattung 45 000

Kosten fiir 2 weitere Lizenzen der Dokumentationssoftware SoPart | 2 261

Kosten der Ausschreibung 252 803
Kosten fur Einrichtung der Koordinierungsstellen 720 000
Kosten fir Einrichtung und Umbau Raumlichkeiten GUL+HZD 600 000

Summe einmalige Sachkosten: | 1 817 545

Laufende Personalkosten:

Position Betrag in Euro
Kosten fiir zusatzliches Personal der GUL 4 975 840
Kosten fur zusatzliches Personal HZD 3 842 000
Kosten fur Personal der Koordinierungsstellen 7 741 440

Summe laufende Personalkosten: | 16 559 280

Laufende Sachkosten:

Position Betrag in Euro
Kosten fur Pflege der Dokumentationssoftware SoPart 9 236

Kosten fur Pflege Lizenzen 439
Sachkosten fiir Uberwachungsgerate und Equipment 1011 210

Einsatzkosten fur die Fahrten fur das Anlegen und die Abnahme der | 800 000
eAU

Kosten fir Anmietung Raumlichkeiten GUL+HZD 200 000

Summe laufende Sachkosten: | 2 020 885

b) Haushaltsausgaben flr die Mdglichkeit der Anordnung von sozialen Trainingskursen
oder einer Gewaltpraventionsberatung gemaR § 1 Absatz 4 GewSchG-E
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§ 1 Absatz 4 GewSchG-E regelt die Mdglichkeit der Familiengerichte zur Anordnung von
sozialen Trainingskursen oder einer Gewaltpraventionsberatung fur Tater nach dem Ge-
waltschutzgesetz. Eine Verpflichtung der Lander zur Einrichtung und zum Ausbau derarti-
ger Trainingskurse oder Beratungsangebote folgt daraus jedoch nicht unmittelbar. Nach
den Ruckmeldungen der Lander und Verbande im Rahmen der Beteiligung zu dem Gesetz-
entwurf ist jedoch davon auszugehen, dass der sich hieraus ergebende Bedarf deutlich
héher sein wird als das derzeit bestehende Angebot solcher Kurse ist. Aufgrund der bun-
desweit unterschiedlichen Ausgestaltung der Taterarbeit lasst sich der voraussichtlich ent-
stehende Aufwand fir die Lander jedoch allenfalls nur grob schatzen. Grundsatzlich ist je-
doch davon auszugehen, dass die Angebote dieser Kurse durch freie Trager erfolgen, die
gegebenenfalls Uiber die Haushalte der Lander und Kommunen finanziert werden. Im Ubri-
gen ist insoweit auch auf die Regelungen zum Ausbau von Praventionsmalinahmen in § 1
Absatz 2 Nummer 1 des Gewalthilfegesetzes hinzuweisen. Vor diesem Hintergrund sind
die méglichen Ausgaben flr die Haushalte der Lander wie folgt zu schatzen:

Die Angaben zu den geschatzten Kosten fur die Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs
einzelner Lander variieren zwischen 80 bis 4 000 Euro pro Teilnehmenden, wobei eine de-
taillierte Kostenschatzung aus Schleswig-Holstein von durchschnittlichen Kosten von ca.
700 Euro pro Fall (ohne Eigenanteil) ausgeht. Im Jahr 2024 wurden nach der offiziellen
Statistik des Statistischen Bundesamtes in 7 756 vor dem Amtsgericht erledigten Verfahren
Maflinahmen nach dem Gewaltschutzgesetz erlassen (abrufbar unter https://www-gene-
sis.destatis.de/datenbank/online/statistic/24241/table/24241-0001). Es wird davon ausge-
gangen, dass in ca. 10 % dieser Félle auch eine Anordnung von sozialen Trainingskursen
erfolgt. Bei Kosten von 700 Euro pro Teilnehmenden und in der Annahme, dass in knapp
780 Fallen pro Jahr eine Kursteilnahme angeordnet wird, ergibt sich ein zusatzlicher Auf-
wand von schatzungsweise jahrlich 546 000 Euro (Sachkosten) fur alle Lander, dessen
Schatzung mit Unsicherheit behaftet ist.

¢) Haushaltsausgaben im justiziellen Kernbereich

Fir die Mehrbelastungen im richterlichen Dienst aufgrund der Verfahren zur Anordnung der
elektronischen Aufenthaltsiberwachung bei den Amtsgerichten entstehen den 6ffentlichen
Haushalten der Lander ab dem Jahr 2027 voraussichtlich jahrliche zusatzliche Kosten in
Hohe von 134 219 Euro (eine zusatzliche Stelle, Wertigkeit R 1). Fir die Mehrbelastungen
der Servicekrafte bei den Amtsgerichten entstehen den 6ffentlichen Haushalten der Lander
ab dem Jahr 2027 voraussichtlich jahrliche zusatzliche Kosten in Hohe von 65 751 Euro
(eine zusatzliche Stelle, Wertigkeit A 8). Diese zusatzlichen Kosten umfassen auch die Auf-
nahme der Moéglichkeit, einen sozialen Trainingskurs oder eine Gewaltpraventionsberatung
anzuordnen.

3. Erfiullungsaufwand

a) Erfiillungsaufwand fiir Biirgerinnen und Biirger

Far Burgerinnen und Burger entsteht kein zusatzlicher Erfullungsaufwand. Die Belastungen
fur Burgerinnen und Burger, die sich aus § 1a Absatz 2 GewSchG-E ergeben kénnen, sind
aufgrund des erwartbaren Zeitaufwands je Fall als geringflgig einzustufen.

b) Erfiillungsaufwand fiir die Wirtschaft

§ 1 Absatz 4 GewSchG-E regelt die Mdglichkeit der Familiengerichte zur Anordnung von
sozialen Trainingskursen oder einer Gewaltpraventionsberatung fur Tater nach dem Ge-
waltschutzgesetz. Fur die Wirtschaft entsteht kein zusatzlicher Erfullungsaufwand.
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c) Erfullungsaufwand der Verwaltung

Der Verwaltung des Bundes entsteht durch das Gesetz kein Erfiillungsaufwand.
Bei den Verwaltungen der Lander ist mit folgendem Erfullungsaufwand zu rechnen:

Durch die Beschaffung und den Unterhalt der notwendigen technischen Mittel fur die elekt-
ronische Aufenthaltsiiberwachung (eAU) sowie den Uberwachungsaufwand nach § 1a Ge-
wSchG-E und der Einrichtung der Koordinierungsstellen gemaR § 1b Absatz 1 GewSchG-
E entstehen den &ffentlichen Haushalten der Lander zusatzlicher einmaliger Erflllungsauf-
wand von rund 1 817 545 Euro und jahrlicher Erflllungsaufwand von rund 15 917 285 Euro.

Die zu erwartenden Fallzahlen beruhen dabei auf verschiedenen Schatzungen:

Das Land Brandenburg rechnet bei einer Einwohnerzahl von 2,6 Millionen Einwohnern und
sechsmonatiger Nutzung mit sieben gleichzeitig laufenden Anordnungen der eAU im Kon-
text hauslicher Gewalt (vergleiche Gesetzentwurf der Landesregierung Brandenburg, Ge-
setz zur Verhinderung von Gewalt gegen Frauen und hauslicher Gewalt, Drucksache
7/7349, S. 4). Bislang ist die eAU im Kontext hauslicher Gewalt in den Polizeigesetzen der
Lander auRerdem noch in Bayern (13,5 Millionen Einwohner), Hamburg (1,9 Millionen Ein-
wohner), Hessen (6,4 Millionen Einwohner), Nordrhein-Westfalen (18,2 Millionen Einwoh-
ner), Rheinland-Pfalz (4,17 Millionen Einwohner), Saarland (1 Million Einwohner), Sachsen
(4 Millionen Einwohner) und Schleswig-Holstein (2,96 Millionen Einwohner) geregelt (ver-
gleiche Bevdlkerungsstand der einzelnen Bundeslander am 31. Dezember 2023:
www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Ta-
bellen/bevoelkerung-nichtdeutsch-laender.html). In Schleswig-Holstein wurde die entspre-
chende Regelung am 26. Marz 2025 und im Saarland und in Rheinland-Pfalz am 19. Feb-
ruar 2025 durch den jeweiligen Landtag verabschiedet. Wiirde die eAU auf Bundesebene
eingefihrt, ware bei Hochrechnung der Fallzahl auf das gesamte Bundesgebiet und in der
Annahme, dass in allen Fallen einer gefahrenabwehrrechtlichen eAU auch eine eAU nach
dem Gewaltschutzgesetz angeordnet wirde nach dieser Schatzung mit ca. 452 Anordnun-
gen jahrlich zu rechnen sein (84 Millionen Einwohner in Deutschland x 14 Anordnungen,
geteilt durch 2,6 Millionen Einwohner).

Die statistische Erfassung aller polizeirechtlichen eAU der GUL weist fiir den Zeitraum vom
28. November 2017 (erste erfasste Anlegung einer elektronischen Ful¥fessel) bis zum
Stichtag 30. April 2025 exakt 100 Falle aus. Es ergeben sich daher 100 Falle auf einen
Zeitraum von 2 711 Tagen, mithin im Durchschnitt 13,5 Falle im Jahr. Diejenigen Lander,
die die Anordnung einer eAU im Polizeirecht zum Stichtag bereits geregelt haben und be-
reits in der Statistik beriicksichtigt waren, umfassen ca. 38 Millionen Einwohner (siehe im
Absatz zuvor). Rechnet man die Fallzahlen auf die Gesamtbevdlkerung von ca. 84,7 Milli-
onen Einwohner hoch, ergaben sich damit ca. 30 Falle im Jahr.

Nach den Berichten der Polizeibehdrden des Landes Sachsen-Anhalt wurden im Jahr 2024
insgesamt 38 Hochrisikofalle im Zusammenhang mit hauslicher Gewalt bearbeitet. Auf
Grundlage dieser Fakten und unter Beachtung der erwartbaren weiteren Entwicklung wird
in Sachsen-Anhalt derzeit von etwa vier bis zehn Anwendungsfallen pro Jahr flr eine elekt-
ronische Aufenthaltsiberwachung ausgegangen. Hochgerechnet auf die Gesamtbevolke-
rung waren dies dementsprechend ca. 80 bis 400 Anwendungsfalle.

Nordrhein-Westfalen hat die gerichtliche Praxis eine Schatzung vornehmen lassen, wie
viele Falle im Jahr 2023 Hochrisikofalle gewesen waren. Das Ergebnis der durchgefiihrten
Befragung ergab, dass dies in einer Gré3enordnung von 5 bis 10 Prozent der Falle in Nord-
rhein-Westfalen realistisch erscheine. Im Jahr 2023 wurden in Nordrhein-Westfalen insge-
samt 11 131 Verfahren und im Jahr 2024 insgesamt 11 396 Verfahren nach § 1 GewSchG
erfasst. Demnach ergaben sich flir Nordrhein-Westfalen bei einer Quote von 5 Prozent der
Falle ca. 550 Hochrisikofalle. Wirden hingegen 10 Prozent zu Grunde gelegt, wirde die
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Zahl auf Gber 1 000 Hochrisikoféalle in Nordrhein-Westfalen steigen. Allerdings lasst sich
dieser Schatzung nicht entnehmen, in wie vielen dieser Hochrisikofélle die Anordnung der
elektronischen Aufenthaltsiberwachung ,unerlasslich“ im Sinne des § 1a Absatz 1 Ge-
wSchG-E gewesen ware. Diese Zahl dirfte deutlich niedriger anzusetzen sein.

Hessen hat eine Schatzung der zu erwartenden Fallzahlen durch die GUL, die die durch
das Familiengericht angeordneten elektronischen Aufenthaltsiberwachungen maglicher-
weise ebenfalls durchfiihren wird, und die Hessische Zentrale fir Datenverarbeitung (HZD),
welche fir die bundesweite Umsetzung aller MaRnahmen der eAU (technische Uberwa-
chung) zustandig ist, vornehmen lassen. Dort (ca. 6,4 Millionen Einwohner) kam es im Zeit-
raum 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025 (181 Tage) wegen Fallen hauslicher Gewalt und
Stalkings insgesamt zur Anordnung von 16 Fallen der eAU nach § 31a des Hessischen
Gesetzes Uber die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG). Hochgerechnet fiir das ge-
samte Jahr 2025 und auf die gesamte Bundesrepublik ergibt sich folgende Berechnung:
(16 * 365/ 181) * 84 / 6,4 = 423 Falle (abgerundet). Aus technischen Griinden erfolgt die
Kalkulation des Bedarfs fiir die GUL und die HZD jedoch aufgrund der Anzahl parallel lau-
fender Falle, da dies malfgeblich ist flr die Frage, wieviel Personal und Gerate zu einem
gegebenen Zeitpunkt bendtigt werden. Im Mai des Jahres 2025 lag die Anzahl der parallel
uberwachten Falle nach dem § 31a HSOG bei 12 Fallen, was einen bisherigen Hochststand
darstellte. Auf Bundesebene entsprache dies einer Zahl von rund 160 parallel Gberwachten
Fallen (84 Millionen Einwohner x 12 Falle geteilt durch 6,4 Millionen hessische Einwohner
= 157,5).

Insgesamt erscheint es daher realistisch, bundesweit mit ungefahr 160 parallel laufenden
Fallen im Jahr zu rechnen.

Die GUL und die HZD haben auf dieser Grundlage die zuséatzlich entstehenden Kosten
geschatzt. Sowohl GUL als auch HZD legen fiir die Berechnung eine Betrachtungsweise
anhand der eingesetzten Gerate zu Grunde. Aufgrund der zu erwartenden verstarkten Nut-
zung der sog. Domestic-Violence-Technik flr das hier vorgesehene Zwei-Komponenten-
Modell mit einem Empfangsgerat fur das Opfer im Bereich der hauslichen Gewalt wird da-
von ausgegangen, dass pro Anwendungsfall mehrere Gerate (eine Ful3fessel fur den Tater
sowie maximal sechs erganzende mobile Gerate fur die Opfer) zum Einsatz kommen. Auf
Grundlage bisheriger Erfahrungswerte bei GUL und HZD ist von einem durchschnittlichen
Bedarf von 2,5 Geraten je Anwendungsfall auszugehen. Bei 160 zeitgleichen Anwendungs-
fallen ergibt sich demnach ein geschéatzter Geratebedarf von insgesamt 400 Einheiten.
Nach Angaben der GUL entstehen durch die dadurch notwendige Anschaffung von 42 Li-
zenzen der Dokumentationssoftware SoPart einmalig Kosten in Héhe von 47 481 Euro und
fur die Anpassung der Dokumentationssoftware SoPart einmalig 150 000 Euro und fir zu-
satzliche technische Ausstattung einmalig 45 000 Euro.

Zudem entsteht seitens der GUL zusétzlicher Personalbedarf fir die Durchfiihrung der
24/7-Uberwachungsmafinahmen. Zeitlicher Aufwand entsteht firr die Fallanlage, die Kon-
trolle und Bewertung eingehender Ereignismeldungen, die Kontaktaufnahmen mit den Pro-
banden, die Koordination mit Polizei und die Technikbereitstellung. Angesichts des zu er-
wartenden Anstiegs der parallel durchzufihrenden MaRnahmen rechnet das Land Hessen
mit einem Anstieg des Personalbedarfs um 26 Stellen im mittleren Dienst, 16 Stellen im
gehobenen Dienst, das hei3t einem zusatzlichen laufenden Personalaufwand von
2 374 720 Euro jahrlich (26 * 48 800 Euro + 16 * 69 120 Euro; Lohnkosten pro MAK im mD
und gD gemal der Lohnkostentabelle des Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des
Erflllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung). Zudem entstehen fur die
Pflege der Dokumentationssoftware SoPart laufende Kosten von 9 236,22 Euro jahrlich.
Hinzukommen weitere laufende Kosten fir erweiterte Aufgaben (Single Point of Contact)
fir 2 Stellen im gehobenen Dienst in Hohe von 138 240 Euro jahrlich (2 * 69 120 Euro)
sowie fur 2 weitere Lizenzen der Dokumentationssoftware SoPart in Héhe von einmalig
2 261 Euro und fir die Pflege dieser Lizenzen in Hohe von jahrlich 439,82 Euro.
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Bei der HZD entsteht angesichts des Anstiegs der parallel laufenden Uberwachungen zu-
séatzlicher Personalbedarf fir die Plausibilitatspriifung der Standortbestimmung, die Uber-
prifung der technischen Funktionstiichtigkeit der Uberwachungsgerate, die Kommunikation
mit allen Prozessbeteiligten zu technischen Fragestellungen und die Organisation der Eins-
atze. Die HZD rechnet bei 400 parallel zu Gberwachenden Geraten mit dem Einsatz von
drei zuséatzlichen Uberwachungsteams mit zwei Personen pro Schicht bei drei Schichten
pro Tag, zwei zusatzlichen Supervisoren und einem Verfahrensmanager im Tagdienst, so-
wie einer Person im Geratemanagement. Laut HZD entstehen auf Basis dieser Schatzung
jahrliche laufende Kosten fur 13 Stellen zuzuglich Betriebskosten (eine Stelle fur Verfah-
rensmanagement und zwolf Stellen fiir das Technische Monitoring Center), dadurch insge-
samt zusatzliche Personalkosten von 3 842 000 Euro jéhrlich. Zudem fallen fir Uberwa-
chungsgerate und Equipment 1 011 210 Euro jahrlich an (400 Gerate * 2 528 Euro Lea-
singkosten pro Gerat). Hinzu kommen Einsatzkosten fir die Fahrten flir das Anlegen und
die Abnahme der eAU in Héhe von jahrlich 800 000 Euro sowie einmalige Kosten fir die
Ausschreibung des Uberwachungssystems in Héhe von 252 803 Euro.

Fur die Einrichtung und den Betrieb einer durchgehend besetzten Koordinierungsstelle in
jedem Land gemal § 1b Absatz 1 GewSchG-E entsteht basierend auf Angaben aus den
Landern voraussichtlich insgesamt ein laufender Personalaufwand von etwa 7 741 440
Euro (7 Stellen pro Land im gehobenen Dienst; 16 * 7 VZA * 69 120 Euro) und einmaliger
Sachaufwand fur die Einrichtung der Koordinierungsstellen in Hohe von insgesamt ca. 720
000 Euro (16 * 45 000 Euro pro Land). Der genaue Inhalt der Aufgaben der Koordinierungs-
stellen hangt davon ab, welche Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchflihrung der
eAU durch die Lander auf die GUL und HZD (ibertragen werden. In jedem Fall bleibt aber
in jedem Land die Einrichtung einer Koordinierungsstelle erforderlich, die durchgehend be-
setzt ist, da Anordnungen der Gerichte fur die Durchfiihrung einer eAU auch im einstweili-
gen Verfahren am Wochenende und an Feiertagen erfolgen kénnen und insbesondere in
Hochrisikofallen eine zeitnahe Umsetzung erforderlich ist. Daflr bedarf es jedoch der Ko-
ordinierungsstellen, um den von den Gerichten erlassenen Beschluss an die GUL weiter-
zugeben und das weitere Verfahren fir die Durchfiihrung der eAU zu koordinieren. Zu den
Aufgaben der Koordinierungsstellen gehéren dabei auch im Falle einer Aufgabendelegation
der Uberwachungsaufgaben auf die GUL und HZD voraussichtlich noch folgende Aufga-
ben: die Koordinierung zwischen den an der Durchflihrung der Anordnung beteiligten Stel-
len (Gericht, GUL, HZD, Polizeibehdrden), die Weiterleitung von Informationen Uber die
Einhaltung der Anordnung an das Gericht sowie umgekehrt die Weiterleitung der Be-
schliisse des Gerichts an die GUL und die Polizei, die Beauftragung der GUL, die Beantra-
gung der Identifikationsnummer (OID) bei der HZD, die Zuordnung der OID zu der zu Uber-
wachenden Person, die Ubersendung des Erfassungsbogens an die HZD, die Koordinie-
rung des Termins zur Erstanlegung zwischen Gericht, HZD, Polizei und Tater, die Bewer-
tung von Fehlermeldungen der GUL und die Ermittlung der Ursachen einer solchen Mel-
dung, die Mitteilung von VerstdRen an das Gericht, die Mitteilung von Anderungen der eAU
an die HZD, die Koordinierung mit den Koordinierungsstellen anderer Lander bei Uber-
schreiten von Landergrenzen, sowie die Mitteilung und Information der HZD und GUL bei
Beendigung der eAU durch Beschluss des Gerichts.

Fir die Anmietung zusatzlicher Raumlichkeiten fur den erweiterten Personalbedarf von
GUL und HZD entstehen voraussichtlich im Jahr 2027 einmalige Sachkosten fir Umbau
und Einrichtung der Raumlichkeiten von 600 000 Euro sowie jahrliche Sachkosten in Héhe
von 200 000 Euro.

Damit ergeben sich insgesamt einmalige Kosten von ca. 1 817 545Euro (47 481 Euro +
150 000 Euro + 45 000 Euro + 2 261 Euro + 720 000 Euro + 252 803 Euro + 600 000 Euro)
und laufende Kosten von ca. 16 117 285 Euro (2 374 720 Euro + 9 236,22 Euro + 138 240
Euro + 439,82 Euro + 3 842 000 Euro + 1 011 210 Euro + 800 000 Euro + 7 741 440 Euro
+ 200 000 Euro).
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Gemalk dem Staatsvertrag tber die Einrichtung einer Gemeinsamen elektronischen Uber-
wachungsstelle der Lander (GUL) [GULStV] — insbesondere dessen Artikel 7 — und der
Verwaltungsvereinbarung iber den Betrieb und die Nutzung eines Systems der eAU — ins-
besondere deren Punkt 6 — aus dem Jahr 2011 erfolgt die Verteilung des Grof3teils an Kos-
ten nach dem ,Konigsteiner Schlussel” auf die betroffenen Lander. Wie die Verteilung der
hier angegebenen Kosten zukunftig unter den Landern erfolgt ist derzeit noch offen und
Gegenstand laufender Abstimmungen zwischen den Landern.

Es entstehen Personalkosten sowohl fiir Richter (siehe 4.) als auch fur Servicekrafte. Fur
ein familiengerichtliches Verfahren beim Amtsgericht wird flr Servicekrafte von 289 Minu-
ten (PEBBS§Y-Zahlen) ausgegangen. Dabei handelt es sich um einen Durchschnittswert.
Da von einem erheblichen Mehraufwand in Verfahren zur Anordnung der eAU auszugehen
ist, insbesondere auch im Bereich des neu geregelten Vollstreckungsverfahrens, wird der
Berechnung eine doppelte Basiszahl von 578 Minuten zugrunde gelegt.

Der Berechnung werden ebenso die zu erwartenden 423 jahrlichen Anordnungen der eAU
(s. 0.) im Bundesgebiet zugrunde gelegt. Einzelne Verfahren, in welchen sich nach den nun
zusatzlich erforderlichen Verfahrensschritten kein Erfordernis fiir die Anordnung der eAU
ergibt, kdnnen hinsichtlich der Anzahl und des erforderlichen Mehraufwands nicht geschatzt
werden. Die erforderlichen Mehrkosten werden durch die erhebliche Erhéhung der Basis-
zahl auf 578 Minuten berlcksichtigt.

Ausgehend hiervon fallen fir diese zusatzlichen Verfahren bei den Gerichten folgende wei-
tere Kosten pro Jahr an, fur die die Lander aufkommen mussen:

Anzahl der Verfahren x | Zeitaufwand Kosten
(PEBB§Y-Basiszahl Ser-
vicekraft bei eAU-Verfah-
ren - PEBB§Y-Basiszahl
Servicekraft ,,Familiensa-
chen®)

423 x 289 Minuten 122 247 Minuten = 2 037,45 | 2 037,45 Stunden x 30,50 =
Stunden 62 142,22 €

* Lohnkostentabelle Verwaltung, mittlerer Dienst der Lander

Mit der Anordnung eines sozialen Trainingskurses oder einer Gewaltpraventionsberatung
sind keine zusatzlichen verfahrensrechtlichen Schritte verbunden. Die berechneten Kosten
in Héhe von 62 142,22 Euro umfassen daher auch die Aufnahme der Mdglichkeit, einen
sozialen Trainingskurs oder eine Gewaltpraventionsberatung anzuordnen.

4. Weitere Kosten

Durch die Méglichkeit der Anordnung der eAU wird eine Mehrbelastung der Gerichte ein-
treten. Die Aufgabe ist dem traditionellen Kernbereich der Rechtsprechung zuzurechnen,
der vom einzelnen Richter betriebene Aufwand unterliegt mithin der richterlichen Unabhan-
gigkeit. Gleichwohl wird fur familiengerichtliche Verfahren fur die Richter bei den Amtsge-
richten nach dem Personalberechnungssystem der Lander (PEBB§Y-Zahlen) derzeit eine
Basiszahl von 147 Minuten fir ,Ubrige F-Verfahren und Ubrige Antrage in Familiensachen®
angenommen. Da von einem erheblichen Mehraufwand in Verfahren mit Anordnung der
eAU auszugehen ist, insbesondere auch im Bereich des neu geregelten Vollstreckungsver-
fahrens, wird der Berechnung eine doppelte Basiszahl von 294 Minuten zugrunde gelegt.

Der Berechnung werden ebenso die zu erwartenden 423 jahrlichen Anordnungen der eAU
(s. 0.)im Bundesgebiet zugrunde gelegt. Einzelne Verfahren, in welchen sich nach den nun
zusatzlich erforderlichen Verfahrensschritten kein Erfordernis flr die Anordnung der eAU
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ergibt, kdnnen hinsichtlich der Anzahl und des erforderlichen Mehraufwands nicht geschatzt
werden. Die erforderlichen Mehrkosten werden durch die erhebliche Erhéhung der Basis-
zahl auf 294 Minuten berlicksichtigt.

Ausgehend hiervon fallen fir diese zusatzlichen Verfahren bei den Gerichten folgende wei-
tere Kosten pro Jahr an, fir die die Lander aufkommen missen:

Anzahl der Verfahren x | Zeitaufwand Kosten
(PEBB§Y-Basiszahl Rich-
ter bei eAU-Verfahren -
PEBB§Y-Basiszahl Rich-
ter ,Ubrige F-Verfahren
und iibrige Antrage in Fa-
miliensachen®)

423 x 147 Minuten 62 181 Minuten = 1 036,35 | 1 036,35 Stunden x 69,30 =
Stunden 71 819,56 €

* Lohnkostentabelle Verwaltung, héherer Dienst der Lander

Mit der Anordnung eines sozialen Trainingskurses oder einer Gewaltpraventionsberatung
sind keine zusatzlichen verfahrensrechtlichen Schritte verbunden. Die berechneten weite-
ren Kosten umfassen daher auch die Aufnahme der Méglichkeit, einen sozialen Trainings-
kurs oder eine Gewaltpraventionsberatung anzuordnen.

Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbrau-
cherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

IX. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung der geplanten rechtlichen Anderungen ist nicht vorgesehen. Die vorgese-
henen Regelungen sollen auf Dauer gelten.

Die Evaluierung des Gesetzes ist angezeigt, da nach der vorlaufigen Ex-ante-Schatzung
des Erflllungsaufwands der jahrliche Erflllungsaufwand fir die Verwaltung den Betrag von
5 000 000 Euro Uberschreitet. Die EinflUhrung der Moglichkeit zur Anordnung einer elektro-
nischen Aufenthaltsiberwachung und der Moéglichkeit zur Anordnung der Taterarbeit durch
das Familiengericht nach den Vorschriften des Gewaltschutzgesetzes soll spatestens flunf
Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes evaluiert werden.

Ziel der Evaluierung sollte es sein, festzustellen, ob die neuen Mdglichkeiten fir Anordnun-
gen des Familiengerichts das Ziel der Reform, geeignete Instrumente zur Durchbrechung
von wiederkehrender Gewalt in Paarbeziehungen und zur Bekdmpfung von hauslicher Ge-
walt und Gewalt gegen Frauen bereitzustellen, erreichen und zu welchem Erfillungsauf-
wand die Regelungen geflhrt haben.

Um die Zielerreichung feststellen zu kénnen, soll die Anzahl der durch das Familiengericht
nach den Vorschriften des Gewaltschutzgesetzes angeordneten MaRnahmen zur elektro-
nischen Aufenthaltsiberwachung sowie der angeordneten Teilnahme an sozialen Trai-
ningskursen (Taterarbeit) als Datengrundlage ermittelt werden. Dartber hinaus soll ermittelt
werden, in wie vielen von diesen Fallen der Tater gegen die Gewaltschutzanordnungen
verstoRen hat. In Bezug auf den Erflllungsaufwand soll die Evaluierung nach Mdglichkeit
mit der Nachmessung des Erfillungsaufwands durch das Statistische Bundesamt verbun-
den werden.
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B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung des Gewaltschutzgesetzes)

Zu § 1 Gerichtliche MaBnahmen zum Schutz vor Gewalt und Nachstellungen
Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Nach § 1 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 1 sollen Schutzanordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 1
befristet werden. Nach § 1 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 kann die Frist verlangert werden.
Obwohl dies aus dem Wortlaut der Norm nicht hervorgeht, kann eine solche Fristverlange-
rung nach unstreitiger Ansicht nur auf Antrag gewahrt werden (vergleiche Erbath in Mln-
chener Kommentar zum FamFG, 4. Auflage, FamFG § 210 Randnummer 26; Cirullies, Fa-
mRZ 2021, 1176-1181). Durch die Einfligung der Angabe ,auf Antrag“ in § 1 Absatz 1
Satz 2 soll dies nun auch aus der Norm ausdriicklich hervorgehen.

Zu Buchstabe b

In der gerichtlichen Praxis ergehen oft Gewaltschutzanordnungen, welche dem Antrags-
gegner aufgeben, es zu unterlassen, sich dem Antragsteller in einem bestimmten Umkreis
anzunahern. Diese Anordnung ist im MaRnahmenkatalog des § 1 Absatz 1 Satz 3 nicht er-
wahnt. Dies war bislang unproblematisch, da die auf der Grundlage von § 1 Absatz 1 Satz 1
moglichen MaRnahmen im Katalog des § 1 Absatz 1 Satz 3 nicht abschlieliend geregelt
werden. Die fehlende Nennung dieser besonders praxisrelevanten MalRnahme wirde sich
nun aber nachteilig auswirken, da die eAU nach § 1 Absatz 1 Satz 4 eine MalRnahme § 1
Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 bis 3 oder 5 voraussetzt. Um die Mdglichkeit der Anordnung der
eAU auch fir die Kontrolle der Befolgung eines Verbots, sich dem Antragsteller in einen
bestimmten Umkreis zu ndhern, zu ermdglichen, ist es erforderlich, § 1 Absatz 1 Satz 3
Nummer 5 GewSchG dahingehend zu erganzen, dass das Gericht auch anordnen kann,
dass der Tater es zu unterlassen hat, sich der verletzten Person in einem bestimmten Um-
kreis anzunahern.

Zu Buchstabe ¢

Nach § 1 Absatz 1 Satz 4 kann das Gericht, wenn es eine MaRnahme nach Absatz 1 Satz 3
Nummern 1 bis 3 oder Nummer 5 anordnet, unter den Voraussetzungen von § 1a auch die
elektronische Aufenthaltsiberwachung anordnen. Damit wird klargestellt, dass es sich bei
der Anordnung der elektronischen Aufenthaltsiberwachung um eine weitere MalRnahme
handelt, die keines gesonderten Antrags neben dem Verfahrensantrag auf Erlass einer Ge-
waltschutzanordnung bedarf. Damit ist die elektronische Aufenthaltsiberwachung eine
MalRnahme wie andere potentielle Mallnahmen (zum Beispiel ein Kontaktverbot nach § 1
Absatz 1 Satz 3 Nummer 4), die nicht vom Opfer konkretisiert werden missen (vergleiche
Durbeck, in: Johannsen/Henrich/Althammer, Familienrecht, 7. Auflage 2020, § 1 GewSchG
Rn. 21; Schulte-Bunert, in: Beck-online Grollkommentar, 1.1.2024, § 1 GewSchG Rn. 53;
siehe auch Bundestagsdrucksache 14/5429, S. 29). Bei § 1 Absatz 1 Satz 4 handelt es sich
rechtstechnisch um eine Rechtsgrundverweisung. Dies bedeutet, dass die tatbestandlichen
Voraussetzungen von § 1a Absatz 1 stets erflllt sein missen.

Auf § 1 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 zu stutzende Verbote, mit dem Opfer Verbindung auf-
zunehmen, werden in § 1 Absatz 1 Satz 4 nicht genannt, denn diese stehen in keinem Zu-
sammenhang zum physischen Aufenthalt des Taters. Daher ist die elektronische Aufent-
haltstiberwachung als Mittel zur Kontrolle der Einhaltung von Verboten, mit dem Opfer Ver-
bindung aufzunehmen, ungeeignet.
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Nach § 1 Absatz 2 gilt Absatz 1 entsprechend, sodass auch der neu geschaffene § 1 Ab-
satz 1 Satz 4 erfasst ist.

Nach dem neuen Absatz 4 Satz 1 kann das Gericht anordnen, dass der Tater binnen einer
vom Gericht gesetzten Frist an einem sozialen Trainingskurs oder an einer Gewaltpraven-
tionsberatung bei einer vom Gericht benannten Person oder Stelle teilnimmt, wenn es dies
in den Fallen des § 1 Absatz 1 oder Absatz 2 fur erforderlich erachtet. Der Tater hat in die-
sem Fall nach Satz 2 die benannte Person oder Stelle zur Vereinbarung einer Teilnahme
an dem Kurs oder der Beratung binnen einer weiteren vom Gericht gesetzten Frist zu kon-
taktieren. Die Bestatigungen der Anmeldung und der vollstandigen Teilnahme sind dem
Gericht nach Satz 3 bis zum Ablauf der gesetzten Fristen vorzulegen. Das Gericht hat nach
Satz 4 der verletzten Person mitzuteilen, wenn die Nachweise nach Satz 2 nicht fristgeman
vorgelegt werden. Satz 5 gibt vor, dass fur den Fall, dass das Gericht eine elektronische
Aufenthaltsiiberwachung nach § 1a anordnet, die Teilnahme des Taters an einem sozialen
Trainingskurs oder an einer Gewaltpraventionsberatung in der Regel erforderlich ist.

Das Gewaltschutzgesetz sieht bislang keine Rechtsgrundlage zur Anordnung der Teil-
nahme eines Taters an einer Gewaltpraventionsberatung vor. In Osterreich haben hinge-
gen neben der Polizei (vergleiche § 38a Absatz 8 Sicherheitspolizeigesetz) auch die Be-
zirksgerichte im Rahmen der Gewahrung zivilrechtlichen Gewaltschutzes eine entspre-
chende Befugnis (vergleiche § 382f Absatz 4 Exekutionsordnung). In Deutschland wurde
eine entsprechende Rechtsgrundlage bislang allein im brandenburgischen Polizeigesetz
verwirklicht (vergleiche § 16¢c Absatz 2 BbgPolG).

Mit der Regelung des § 1 Absatz 4 Satz 1 folgt der Entwurf dem &sterreichischen Vorbild,
indem Familiengerichten in Verfahren nach dem Gewaltschutzgesetz ebenfalls die Mog-
lichkeit der Anordnung der Teilnahme des Taters an einer Gewaltpraventionsberatung zur
Verfligung gestellt wird. In einer Gewaltpraventionsberatung, die in Osterreich einen Um-
fang von sechs und in Brandenburg einen Umfang von héchstens zwolf Stunden hat, sollen
Tater Wege aufgezeigt werden, wie sie die Kontrolle Gber das eigene Verhalten behalten.
Hierbei kdnnen ihnen weiterfiUhrende Therapien sowie soziale Trainingskurse angeboten
werden. Die Gewaltpraventionsberatung kann als Vorstufe eines mehrmonatigen Taterpro-
gramms dienen, indem sie die Moglichkeit bietet, Tater zur freiwilligen Teilnahme zu bewe-
gen.

Anders als in Osterreich sollen Familiengerichte nach dem Entwurf aber auch (iber die zu-
satzliche Befugnis verfigen, die Teilnahme des Taters an einem sozialen Trainingskurs
anzuordnen. Unter einem sozialen Trainingskurs ist ein Angebot fur Tater zu verstehen, die
gewalttatig geworden sind, um ihr Verhalten zu andern. Taterarbeit stellt keine Form der
Psychotherapie dar (vergleiche den Standard der Bundesarbeitsgemeinschaft Taterarbeit
Hausliche Gewalt e.V. (BAG), S.6, abrufbar unter: https://www.bmfsfj.de/re-
source/blob/95364/e1ca9dd5d764b9d1427ba6920098ff18/standards-taeterarbeit-haeusli-
che-gewalt-data.pdf, zuletzt abgerufen am 13. Oktober 2025).

Die Taterarbeit ist in Deutschland nicht bundesweit einheitlich organisiert, sondern dezent-
ral strukturiert. Es gibt unterschiedliche Trager, Programme, rechtliche Grundlagen und Fi-
nanzierungsmodelle, je nach Land, Institution und Zielgruppe. Fir Falle hauslicher Gewalt
als geeignet erwiesen haben sich in diesem Zusammenhang Angebote von Mitgliedsorga-
nisationen der BAG, die einen Standard fiir die Taterarbeit bei hduslicher Gewalt erarbeitet
hat. Geeignet sein kdnnen aber auch Angebote fir soziale Trainingskurse anderer Organi-
sationen und Trager, die nicht unter dem Dachverband der BAG organisiert sind.

Die Taterarbeit stellt einen wichtigen Beitrag zur Gewaltpravention und zum Opferschutz
dar (vergleiche auch Artikel 16 Istanbul-Konvention). Sie ist — in unterschiedlichen For-
men — bereits in verschiedenen Gesetzen vorgesehen:



-35- Drucksache 771/25

Zum einen bestehen strafprozessuale Weisungsmdglichkeiten: Nach § 153a Absatz 1
Satz 2 Nummer 6, Absatz 2 StPO kann ein Verfahren mit der Weisung (vorlaufig) eingestellt
werden, dass der Beschuldigte an einem sozialen Trainingskurs teilnimmt. Zudem sieht
§ 153a Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 StPO die Mdglichkeit einer Therapieanweisung vor. Bei
einer Verwarnung mit Strafvorbehalt nach § 59 StGB, bei der die Verurteilung zu einer Geld-
strafe vorbehalten wird, kann nach § 59a Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 StGB im Rahmen der
Bewahrungszeit die Weisung erteilt werden, an einem sozialen Trainingskurs teilzuneh-
men. Bei der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe, deren Vollstreckung nach § 56 StGB zur
Bewahrung ausgesetzt wird, kann nach § 56¢ Absatz 2 Nummer 6 StGB die Weisung erteilt
werden, sich psychiatrisch, psycho- oder sozialtherapeutisch betreuen und behandeln zu
lassen. Daneben besteht eine vergleichbare Handlungsmaéglichkeit auch nach § 10 Ab-
satz 1 Satz 3 Nummer 6 des Jugendgerichtsgesetzes. Danach kann der Richter dem Ju-
gendlichen (§ 1 Absatz 2 des Jugendgerichtsgesetzes) und unter den Voraussetzungen
des § 105 Absatz 1 des Jugendgerichtsgesetzes dem Heranwachsenden (§ 1 Absatz 2 des
Jugendgerichtsgesetzes) als eine mdgliche Weisung auferlegen, an einem sozialen Trai-
ningskurs teilzunehmen.

Zum anderen haben Familiengerichte in Kindschaftssachen die Befugnis nach § 1666 des
Burgerlichen Gesetzbuchs (BGB) anzuordnen, ein Antigewalttraining zu absolvieren (ver-
gleiche Seier, Gesetz zum besseren Schutz von Kindern verabschiedet, ZFE 2008, 44;
Ernst, Der MaRnahmenkatalog des § 1666 BGB, FPR 2008, 602, 604; Cirullies, in: Heil-
mann, Praxiskommentar Kindschaftsrecht, § 1666 Rn. 61; Volke, in: Minchener Kommen-
tar, 9. Auflage 2024, § 1666 Rn. 228).

In Deutschland soll dem Familiengericht durch die Regelung des § 1 Absatz 4 Satz 1 auch
in Verfahren nach dem Gewaltschutzgesetz die Méglichkeit eingeraumt werden, die Teil-
nahme des Taters an einem sozialen Trainingskurs anzuordnen, sofern es eine solche
Maflinahme im Einzelfall fur erforderlich halt. Dabei kommt es auf ein Einverstandnis des
Taters nicht zwingend an. Denn Studien haben ergeben, dass die unterschiedlichen Zu-
gangswege in solche Programme — also sowohl Selbstmelder als auch justitiell zugewie-
sene Tater — keinen Einfluss darauf haben, ob die Teilnehmer das Programm bis zum
Schluss besuchen und ob seitens der Trainer Verhaltens- und Einstellungséanderungen kon-
statiert werden (vergleiche Barz/Helfferich, Landesstiftung Baden-Wirttemberg, Hausliche
Gewalt beenden, Verhaltensanderung von Tatern als Ansatzpunkt, 2006, S. 111 f.; Rohle-
der, Taterarbeit hausliche Gewalt in Nordrhein-Westfalen, eine qualitative Bestandsauf-
nahme, 2011, S. 31 mit weiteren Nachweisen). Auch wenn es keiner Zustimmung des Ta-
ters bedarf, kann Voraussetzung fiir die Aufnahme des Taters nach den Aufnahmebedin-
gungen des Kursanbieters aber dennoch sein, dass der Tater die Tat eingesteht und ein
Mindestmal} an Mitarbeitsbereitschaft zeigt. Auch Drogenabhangigkeit, eine psychische Er-
krankung, fehlende Sprachkenntnisse oder kognitive Einschrankungen kénnen einer Auf-
nahme entgegenstehen (vergleiche hierzu die Standards der Bundesarbeitsgemeinschaft
Taterarbeit Hausliche Gewalt e.V.; abrufbar unter https://www.bmbfsfij.bund.de/re-
source/blob/95364/49d48cb73caecfebe4030b8aea78032c/standards-taeterarbeit-haeusli-
che-gewalt-data.pdf, zuletzt abgerufen am 13. Oktober 2025).

Bei der Entscheidung, ob im konkreten Fall die Teilnahme des Taters an einer Gewaltpra-
ventionsberatung oder aber an einem sozialen Trainingskurs angeordnet wird, hat das Ge-
richt die Umstande des Einzelfalls zu berlicksichtigen. Entsprechend der Zielrichtung des
Gesetzes muss ein moéglichst effektiver Opferschutz angestrebt werden. In Fallen, in denen
der Tater die Bedingungen fir die Aufnahme in einen sozialen Trainingskurs erfullt, wird die
Anordnung der Teilnahme des Taters an einem solchen Kurs im Verhaltnis zur Gewaltpra-
ventionsberatung die geeignetere Mallinahme darstellen. In einem sozialen Trainingskurs
wird dem Tater unter Anleitung die Moglichkeit gegeben, gewaltfreie Konfliktldsungsstrate-
gien zu erlernen. Die Gewaltpraventionsberatung kann dies nicht leisten.

In Fallen, in denen der Tater die Voraussetzungen fiir die Aufnahme in den sozialen Trai-
ningskurs nicht erflllt, zum Beispiel weil er die Tat nicht eingesteht oder kein Mindestmalf}
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an Mitwirkungsbereitschaft aufweist, wird allein die Anordnung einer Gewaltpraventionsbe-
ratung als geeignete MalRnahme in Betracht kommen. Diese stellt geringere Anforderungen
an den Tater, da sie weder Tateinsicht noch Mitwirkungsbereitschaft voraussetzt. Die Teil-
nahme an einer Gewaltpraventionsberatung kann aber dazu flihren, dass der Tater zu einer
anschlielenden Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs bereit ist. Insbesondere hie-
raus ergibt sich die Geeignetheit dieser Malinahme.

Es wird auch Falle geben, in denen selbst die Teilnahme des Taters an einer Gewaltpra-
ventionsberatung nicht erfolgsversprechend erscheint, zum Beispiel aufgrund psychischer
Krankheit oder kognitiver Einschrankung. In diesen Fallen wird das Gericht von einer ent-
sprechenden Anordnung Abstand nehmen.

Im Ubrigen hat das Gericht insbesondere vor der Anordnung der Teilnahme an einem mehr-
monatigen sozialen Trainingskurs auch stets zu beurteilen, ob die Malkhahme auch verhalt-
nismanig ist.

Der vorliegende Entwurf beschrankt sich auf die Regelung der Méglichkeit fur Familienge-
richte im Einzelfall die Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs oder an einem Gewalt-
praventionsprogramm anzuordnen. Eine grundsatzliche, allgemeine Regelung der Ausge-
staltung der Taterarbeit und Gewaltpraventionsberatung in ihren unterschiedlichen Formen
oder eine Standardisierung ist damit nicht verbunden.

Die Bestatigung Uber die vollstdndige Teilnahme an dem sozialen Trainingskurs oder an
der Gewaltpraventionsberatung muss nach Satz 3 dem Gericht nach Ablauf der Frist vor-
gelegt werden.

Satz 2 regelt die Verpflichtung des Taters, die benannte Person oder Stelle binnen einer
weiteren vom Gericht gesetzten Frist zur Vereinbarung eines Termins zu kontaktieren.
Durch die Regelung der Verpflichtung des Taters zur Kontaktaufnahme mit dem Anbieter
des Kurses oder der Gewaltpraventionsberatung in Verbindung mit der vom Gericht zu be-
stimmenden kirzeren Frist fir die Vorlage einer Bestatigung der Kontaktaufnahme nach
Satz 3 wird gewahrleistet, dass eine Verweigerung des Taters nicht erst nach Ablauf der
langeren Frist zur Teilnahme am sozialen Trainingskurs oder am Gewaltpraventionsbera-
tungskurs auffallt. Legt der Tater binnen der gesetzten Frist die Bestatigung der Kontakt-
aufnahme nicht dem Gericht vor, fuhrt bereits dies zur Einleitung eines Vollstreckungsver-
fahrens, da der Gewaltschutzantrag zugleich als Antrag auf Vollstreckung nach § 888 Ab-
satz 1 Satz 1 ZPO qilt (§ 96 Absatz 3 FamFG-E).

Nach Satz 4 hat das Gericht die verletzte Person zu benachrichtigen, sofern die Nachweise
nach Satz 3 nicht fristgemal vorgelegt werden. Wenngleich es fir die Vollstreckung der
Teilnahmeverpflichtung keines ausdrucklichen Antrags der verletzten Person bedarf, ist
diese Mitteilung flur die verletzte Person flr die eigene Einschatzung der Bedrohungslage
von Bedeutung.

Nach Satz 5 ist in der Regel davon auszugehen, dass die Anordnung der Teilnahme des
Taters an einem sozialen Trainingskurs oder an einer Gewaltpraventionsberatung erforder-
lich ist, wenn das Gericht eine elektronische Aufenthaltsiberwachung nach § 1a anordnet.
Mit dieser Regelung wird der in solchen Fallen bestehenden besonderen Gefahrdungslage
Rechnung getragen.
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Zu Nummer 2
Zu § 1a (Elektronische Aufenthaltsiiberwachung)
Zu Absatz 1

§ 1a Absatz 1 Satz 1 sieht vor, dass das Gericht den Tater verpflichten kann, sich ein tech-
nisches Mittel, mit dem sein Aufenthaltsort elektronisch tGberwacht werden kann, anlegen
zu lassen (Nummer 1), dieses technische Mittel standig in betriebsbereitem Zustand am
Korper bei sich zu fihren (Nummer 2) und die Funktionsfahigkeit dieses technischen Mittels
nicht zu beeintrachtigen (Nummer 3), wenn es zur Kontrolle der Befolgung einer nach § 1
getroffenen Gewaltschutzanordnung unerlasslich ist, den Aufenthalt des Taters zu Uberwa-
chen und seine Aufenthaltsdaten zu verwenden.

Die MaRnahme der eAU kann das Gericht in sogenannten Hochrisikoféllen als weitere MaR-
nahme neben den Mallnahmen nach § 1 anordnen. Eines gesonderten Antrags des Opfers
bedarf es hierfiir nicht. Damit muss das Opfer — wie auch beim Antrag nach § 1 — die eAU
als Malinahme nicht benennen. Vielmehr obliegt es — wie sonst auch — dem Familienge-
richt, die erforderliche Ma3nahme nach § 1 Absatz 1 Satz 3 und nun auch mit § 1 Absatz 1
Satz 4 in Verbindung mit § 1a Absatz 1 auszuwahlen.

Das Ziel der MaRnahme ist es, den Tater von der Zuwiderhandlung gegen eine Anordnung
nach § 1 abzuhalten, indem sein Aufenthaltsort Uberwacht wird und gegebenenfalls die Zu-
widerhandlung durch einen gezielten Zugriff verhindert werden kann. Die eAU erhéht fiir
den Tater gleichzeitig das Risiko, bei der Zuwiderhandlung entdeckt zu werden, und dieser
soll durch das Bewusstsein, dass der eigene Standort tberpruft wird, von der Zuwiderhand-
lung abgeschreckt werden. Zudem lassen sich Verstdlie gegen Anordnungen auch besser
nachweisen.

Die festgelegten Pflichten schlie®en die Pflicht, den Akku des am Kdérper mitzufiihrenden
Gerates regelmafig aufzuladen, mit ein.

Zu den Voraussetzungen im Einzelnen:

Voraussetzung einer eAU nach dem Gewaltschutzgesetz ist stets, dass eine Uberwachung
und Datenverwendung zur Kontrolle der Befolgung einer nach § 1 getroffenen Gewalt-
schutzanordnung unerlasslich ist. Sie ist nach § 1a Absatz 1 Satz 2 unerlasslich, wenn be-
stimmte Tatsachen im Einzelfall die Annahme rechtfertigen, dass eine Zuwiderhandlung
gegen die Gewaltschutzmalinahme zu erwarten ist und daraus eine konkrete Gefahr fur
Leben, Koérper, Freiheit oder sexuelle Selbstbestimmung der verletzten Person entsteht
(konkretisierte Gefahr).

Eine konkretisierte Gefahr in diesem Sinne kann nach der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts schon bestehen, wenn sich der zum Schaden fihrende Kausalverlauf
noch nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit vorhersehen lasst, sofern bereits be-
stimmte Tatsachen auf eine im Einzelfall drohende Gefahr fur ein Uberragend wichtiges
Rechtsgut hinweisen. Die Tatsachen missen daflr den Schluss auf ein wenigstens seiner
Art nach konkretisiertes und zeitlich absehbares Geschehen zulassen (BVerfGE 141, 220,
Rn. 112).

Typische Sachverhalte kdnnen insbesondere sein, dass die bereits durchgefiihrte Verlet-
zungshandlung des Téaters, die Anlass fur das Gewaltschutzverfahren gab, potentiell le-
bensbedrohlich fir das Opfer war (zum Beispiel Abschneiden der Luftzufuhr, etwa durch
Wirgegriffe, Einwirkungen gegen den Kopf des Opfers) oder die Voraussetzungen des
Straftatbestands einer gefahrlichen Kérperverletzung im Sinne des § 224 StGB erflllt wa-
ren, ohne dass es auf ein bereits durchgeflihrtes Strafverfahren ankame. MaRgeblich flr
die Bewertung ist weiter, ob der Tater freiwillig oder unfreiwillig vom Opfer abgelassen hat,
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etwa weil die Polizei eingetroffen ist oder das Opfer flichten konnte. Ebenso kann relevant
sein, wenn sich der Tater bereits in der Vergangenheit nicht an gerichtliche Anordnungen
nach dem Gewaltschutzgesetz gehalten hat. Des Weiteren ist das Nachtatverhalten von
Bedeutung. MaRgeblich fir die Prognose ist, ob der Tater aufrichtige Reue und Einsicht
zeigt.

Sollte das Opfer ein Kind erwarten, zeigen auch jegliche Einwirkungen gegen den Unterleib
des Opfers eine hohe Gewaltbereitschaft mit Gefahrdungspotential gegen das Leben.

Allerdings kommt die Anordnung nicht nur in Betracht, wenn bereits eine gegen den Korper
gerichtete Verletzungshandlung vorgelegen hat. Grundlage kann gemall § 1 Absatz 2
Nummer 1 auch sein, dass der Tater dem Opfer glaubhaft mit einer Verletzung von Leben,
Korper, Freiheit oder sexueller Selbstbestimmung widerrechtlich gedroht hat.

Auch wenn unzumutbare Belastigungen gegen den ausdrucklich erklarten Willen der ande-
ren Person nach § 1 Absatz 2 Nummer 2 b) mit keiner Verletzung von Koérper, Freiheit oder
sexueller Selbstbestimmung einhergehen, kann eine Anordnung der eAU im Einzelfall auch
in Nachstellungsfallen in Betracht kommen. Grundlage fir die Prifung des Gerichts, ob eine
Zuwiderhandlung gegen die GewaltschutzmalRnahme zu erwarten ist und daraus eine kon-
krete Gefahr fur Leben, Korper, Freiheit oder sexuelle Selbstbestimmung der verletzten
Person entsteht, sind nicht nur die Umstande der Handlung, welche die Voraussetzungen
fur den Erlass einer Gewaltschutzanordnung nach § 1 Absatz 1 oder Absatz 2 erfiillt. Sofern
dem Gericht zum Beispiel aufgrund polizeilicher Mitteilung bestimmte Umstande bekannt
sind, die die Annahme rechtfertigen, dass der Nachsteller unter Missachtung der Gewalt-
schutzanordnung die durch die Gewaltschutzanordnung geschitzte Person angreifen wird,
kann auch dies im Einzelfall die Anordnung der eAU rechtfertigen.

Die Feststellung, ob im Einzelfall eine Zuwiderhandlung gegen die Gewaltschutzmal3-
nahme zu erwarten ist und daraus eine konkrete Gefahr fir Leben, Korper, Freiheit oder
sexuelle Selbstbestimmung der verletzten Person entsteht, wird fir die Gerichte oft eine
groRe Herausforderung darstellen. Zur Ermdéglichung dieser Feststellung ist ein Informati-
onsaustausch zwischen Familiengerichten und Polizei erforderlich. Im Rahmen der Amts-
ermittlung nach § 26 FamFG kdnnen Familiengerichte bereits nach der bisherigen Rechts-
lage auch polizeiliche Einschatzungen einholen. Fir die Falle, in denen das Gericht die
Anordnung einer eAU beabsichtigt, wird eine Anhérung der Polizei in § 216b Absatz 3 Fa-
mFG-E geregelt.

Als Vorbild fur eine gute Verknlipfung zwischen polizeilicher Gefahranalyse und eines ge-
richtlichen Gewaltschutzes kann Spanien dienen. Dort haben Gerichte in Fallen ge-
schlechtsbasierter Gewalt einen Lesezugriff auf das Gefahranalysetool der Strafverfol-
gungsbehdrden (Sistema VioGén — Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Vio-
lencia de Género), in welchem auch Angaben und Einschatzungen anderer Behdrden (zum
Beispiel Sozialbehtérden) gesammelt und auf der Grundlage dieser Informationen Risi-
koeinschatzungen vorgenommen werden (Beschreibung des Gefahranalysetools in Spani-
scher Sprache abrufbar unter https://www.interior.gob.es/opencms/es/servicios-al-ciu-
dadanol/violencia-contra-la-mujer/sistema-viogen-2/ ; abgerufen am 14. Oktober 2024; Be-
schreibung des Gefahranalysetools in Englischer Sprache auf Seite 47 und 48 des ersten
thematischen Bewertungsberichts tiber Spanien (Spain — First thematic evaluation report)
von GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic
Violence) vom 21. November 2024, abrufbar unter https://rm.coe.int/first-thematic-evalua-
tion-report-building-trust-by-delivering-support-/1680b28368, abgerufen am 14. Oktober
2025). Dem spanischen Vorbild kénnte in Deutschland gefolgt werden, indem die Lander
auch den Gerichten in Verfahren nach dem Gewaltschutzgesetz einen Lesezugriff auf ihre
Analysetools gewahren.

Die gerichtlich vorzunehmende Gefahranalyse kénnte auch mit der Einschatzung einer mul-
tiprofessionell agierenden Stelle einhergehen. So kénnen Gerichte in Spanien fir die von
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ihnen vorzunehmende Risikoeinschatzung auch eine Begutachtung durch multiprofessio-
nelle Expertenteams (Unidades des Valoracion Forense Integral) anordnen. Die Experten-
teams bestehen aus Medizinern, Psychologen und Sozialarbeitern (Darstellung dieser
Maoglichkeit in Spanischer Sprache abrufbar unter https://www.mjusticia.gob.es/gl/instituci-
onal/organismos/medicina-legal-ciencias/unidades-de-valoracion-forense-integral; zuletzt
abgerufen am 14. Oktober 2025). Die Einbringung dieser geblndelten Expertise ware auch
in einem deutschen Gewaltschutzverfahren umsetzbar. Erkenntnisse kdnnten zur Be-
schleunigung auch mindlich eingebracht werden.

Die vorliegende Regelung tragt dem VerhaltnismaRigkeitsgrundsatz Rechnung. Die tatbe-
standliche Voraussetzung der Unerlasslichkeit der Uberwachung und Datenverwendung
stellt sicher, dass der Eingriff in das allgemeine Personlichkeitsrecht des Taters in seiner
Auspragung als Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Artikel 2 Absatz 1 GG in Ver-
bindung mit Artikel 1 Absatz 1 GG) nicht auRer Verhaltnis zum Gewicht der hochrangigen
Rechtsguter des Opfers, insbesondere zu dem Recht auf Leben und kérperliche Unver-
sehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG), steht.

Ob die Anordnung auch im Einzelfall als verhaltnismaRig anzusehen ist, ist durch das zu-
standige Familiengericht zu prifen. Dabei hat es zu beachten, dass die Anordnung der
elektronischen Aufenthaltsiberwachung ein erheblicher Grundrechtseingriff ist. Da der Ein-
griff nicht auRer Verhaltnis zum Gewicht der hochrangigen Rechtsgiter des Opfers stehen
darf, muss es sich um eine konkretisierte Gefahr flir iberragend wichtige Rechtsglter han-
deln. Die Anordnung der eAU wird daher regelmaRig nur in Betracht kommen, wenn eine
Verletzung des Lebens oder eine erhebliche Verletzung von Korper, Freiheit oder sexueller
Selbstbestimmung des Opfers droht. RegelmaRig wird die Anordnung der eAU hingegen
nicht in Betracht kommen, wenn die zu erwartenden Ubergriffe niedrigschwellig sind, wie
etwa ungewollte Umarmungen und Kisse. Die nach § 1a Absatz 1 Satz 1 anzustellende
Prifung dient zugleich der Analyse der Gefahr fiir Leib und Leben und der Schwere der
Situation sowie der Gefahr von wiederholter Gewalt nach Artikel 51 Absatz 1 der Istanbul-
Konvention, um die Gefahr unter Kontrolle zu bringen und erforderlichenfalls fur koordinierte
Sicherheit und Unterstitzung zu sorgen. Nicht selten wird das Familiengericht hierbei auch
auf durchgefiihrte sogenannte Fallkonferenzen der Polizei zurickgreifen kénnen. Dies ist
insbesondere dann von groRem Nutzen, wenn die Polizei bereits anerkannte sogenannte
Risikoanalyse-Tools eingesetzt hat.

Gleichzeitig wird insbesondere Artikel 53 Absatz 3 der Istanbul-Konvention Rechnung ge-
tragen, wonach unter anderem Naherungsverbote oder Schutzanordnungen Gegenstand
wirksamer, verhaltnismaRiger und abschreckender strafrechtlicher oder sonstiger rechtli-
cher Sanktionen sind, obgleich es sich bei der elektronischen Aufenthaltsiberwachung
nicht um ein Mittel der Sanktionierung handelt, sondern um ein Instrument zur Steigerung
der Wirksamkeit der Schutzanordnung, das aufgrund des erheblich erhéhten Entdeckungs-
risikos abschreckende Wirkung entfaltet.

Nach Absatz 1 Satz 3 darf die Anordnung der eAU nicht gegen den erklarten Willen der
verletzten Person erfolgen. Die Anordnung einer so weitgehend in die Lebenssphare des
Taters eingreifenden MalRnahme kann mit einem erhdhten Eskalationspotenzial fir die Be-
ziehung zwischen Tater und verletzter Person einhergehen. Es wird daher auch Falle ge-
ben, in denen die verletzte Person mit der Anordnung der eAU nicht einverstanden ist.
Durch die Regelung in Absatz 1 Satz 3 wird dem Selbstbestimmungsrecht der verletzten
Person Rechnung getragen. Gleichzeitig wird hierdurch der Gefahr entgegengewirkt, dass
die verletzte Person zur Vermeidung der eAU von der Stellung eines Gewaltschutzantrags
Abstand nimmt.
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Zu Absatz 2

Nach Absatz 2 Satz 1 kann das Gericht mit Zustimmung der verletzten Person anordnen,
dass dieser ein technisches Mittel zur Verfligung gestellt werden, das etwaige Zuwider-
handlungen des Taters gegen die Gewaltschutzanordnung anzeigt.

Damit wird das sogenannte Zwei-Komponenten-Modell im Gesetz ausdricklich geregelt.
Soll dieses nach Ansicht des Familiengerichts verwendet werden und liegt die Zustimmung
der verletzten Person vor, ist daher § 1a Absatz 2 ebenfalls Rechtsgrundlage. Weitere, tber
§ 1a Absatz 1 Satz 1 GewSchG hinausgehende Tatbestandsvoraussetzungen sind nicht
erforderlich.

Anzumerken ist, dass das Gebot, den erforderlichen Abstand einzuhalten, nicht aus der
Anordnung der elektronischen Aufenthaltsiiberwachung und der Verwendung des Zwei-
Komponenten-Modells folgt, sondern aus dem Abstandsgebot nach § 1 Absatz 1 Satz 3
Nummer 5 GewSchG selbst. Die Anordnung der eAU im Zwei-Komponenten-Modell (Do-
mestic-Violence-Technik) fihrt in diesem Kontext primar zu einer erleichterten Feststellbar-
keit der Unterschreitung des Abstandsgebots.

Es wird ein Alarm ausgeldst, wenn die Distanz zwischen Tater und Opfer eine festgelegte
Entfernung unterschreitet. Nach Auslosung des Alarms bewertet die Uberwachungszent-
rale (im Falle der Aufgabenlbertragung zum Beispiel die GUL) abhangig von dem jeweili-
gen Einzelfall, welche Mallnhahmen unmittelbar erforderlich sind. Sie kdnnte eine direkte
Ansprache des Taters vornehmen, um ihn auf den Verstol3 aufmerksam zu machen und
von dem Fehlverhalten abzuhalten. Ebenso kdnnte sie zugleich auch die verletzte Person
direkt ansprechen und entsprechende Hinweise geben sowie die zustandige Polizeibe-
horde verstandigen, die dann sowohl Tater als auch verletzte Person an ihrem jeweiligen
Aufenthaltsort aufsuchen kann. Bei einer erheblichen gegenwartigen Gefahr fir das Leben,
die kérperliche Unversehrtheit, die persdnliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung
Dritter kénnte die GUL zudem auch unmittelbar die zusténdige Polizeibehorde verstandi-
gen.

Dem Tater ist es nicht moglich, den naheren Standort des Opfers bei Verwendung des
Zwei-Komponenten-Modells zu erfahren. Dies kann technisch sichergestellt werden.

Fur den Fall, dass es sich bei der verletzten Person um ein minderjahriges Kind handelt,
regelt Absatz 2 Satz 2, dass dem Kind das technische Mittel zudem nur zur Verfigung ge-
stellt werden darf, wenn dies nach der Beurteilung durch das anordnende Familiengericht
dem Kindeswohl entspricht. Im Rahmen dieser Kindeswohlprifung sind nach erfolgter Kin-
desanhdrung die mit dem Tragen eines Zweitgerats einhergehenden Vor- und Nachteile fur
das Kind zu bewerten und zueinander ins Verhaltnis zu setzen. Uberragende Bedeutung
wird hierbei vor allem der Kindeswille haben.

Die erforderliche Zustimmung stellt eine verfahrensrechtliche Handlung dar, die eine Ver-
fahrensfahigkeit nach § 9 FamFG voraussetzt. Die Frage, wer im Falle der Minderjahrigkeit
der verletzten Person die Zustimmung nach § 1 Absatz 2 Satz1 erklart, richtet sich nach § 9
Absatz 1 und 2 FamFG.

Sofern die Gewalt von einem sorgeberechtigten Elternteil ausgeht, ist wegen des Vorrangs
gemal § 3 GewSchG in diesen Fallen das Kindschaftsrecht und die Neuregelung in § 1684
Absatz 6 BGB-E einschlagig. Auf die Zustimmung der Sorgeberechtigten kommt es daher
in diesen Fallen nicht an.

Fur den umgekehrten Fall, dass die Gewalt von einem minderjahrigen Kind ausgeht, auch
gegenlber einem Elternteil oder einem Geschwisterkind, finden die Vorschriften zur elek-
tronischen Aufenthaltsiberwachung zwar grundséatzlich ebenfalls Anwendung. Denn der
Vorrang des § 3 GewSchG gilt nur ,im Verhaltnis (des Kindes) zu den Eltern und zu
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sorgeberechtigten Personen®. Nicht nach § 3 Absatz 1 GewSchG vom Anwendungsbereich
des Gewaltschutzgesetzes ausgenommen ist etwa der Fall, dass Dritte sowie Eltern oder
andere Sorgeberechtigte von dem unter ihrer Sorge stehenden Kind verletzt werden. In
diesen Fallen kommen jedoch eine Reihe anderer vorrangiger (sorgerechtlicher) Malinah-
men in Betracht um weitere Verletzungen abzuwenden, etwa eine anderweitige Unterbrin-
gung des Kindes in Ausubung des Aufenthaltsbestimmungsrechts oder Ma3nahmen der
Kind- und Jugendhilfe (siehe dazu bereits die Ausfiihrungen zur Begrindung des Regie-
rungsentwurfs zum GewSchG in Bundestagsdrucksache 14/5429, S. 32). Eine elektroni-
sche Aufenthaltsiiberwachung zur Uberwachung einer Gewaltschutzanordnung gegeniiber
einem Minderjahrigen wird daher in der Praxis vielfach bereits an der fehlenden Erforder-
lichkeit der Schutzanordnung gegenulber dem Minderjahrigen scheitern bzw. auch an der
Unerlasslichkeit im Sinne von § 1a Absatz 1 Satz 2 der eAU in diesen Fallen.

Zu Absatz 3

Im Beschluss zur Anordnung der eAU ist anzugeben, welche Anordnung nach § 1 durch
die Anordnung der eAU lberwacht werden soll. Diese Vorschrift konkretisiert die inhaltli-
chen Anforderungen an den vom Gericht zu fassenden Beschluss und dient dazu, die
Reichweite der angeordneten MaRnahme naher einzugrenzen. Im Ubrigen gelten auch fiir
die Anordnung nach Absatz 1 im Beschlusswege die Voraussetzungen des § 38 FamFG.

Zu Absatz 4

Nach § 1a Absatz 4 Satz 1 ist die Anordnung aus Griinden der VerhaltnismaRigkeit auf
hochstens sechs Monate, hdchstens jedoch bis zum Ablauf der Frist nach § 1 Absatz 1 Satz
2, zu befristen. Allerdings ist es bei Fortbestehen der Voraussetzungen bei Fristablauf még-
lich, die Malnahme um weitere drei Monate zu verlangern, wofiir es abweichend von den
§§ 48 Absatz 1 Satz 2 und 54 Absatz 1 Satz 2 FamFG keines Antrags der verletzten Person
bedarf. Hierzu muss das Familiengericht einen neuerlichen Beschluss fassen, § 1a Ab-
satz 4 Satz 2. Die Anzahl der Verlangerungen ist nicht beschrankt, wobei das Eingriffsge-
wicht der MalRnahme mit zunehmender Dauer steigt, was im Rahmen der Verhaltnismafig-
keitsprufung zu bertcksichtigen ist.

Erlangt das Gericht zum Beispiel auf Anregung der Beteiligten Kenntnis davon, dass die
Voraussetzungen der Anordnung der elektronischen Aufenthaltsiberwachung nicht mehr
vorliegen, ist die MalRnahme nach Satz 3 unverzuglich aufzuheben. Auch hierzu bedarf es
abweichend von den §§ 48 Absatz 1 Satz 2, 54 Absatz 1 Satz 2 FamFG keines Antrags.

Zu Absatz 5

Absatz 5 regelt die Ruckgabepflicht fur das zur Verfigung gestellte technische Mittel zur
Aufenthaltsuberwachung.

Zu § 1b (Aufgaben der Koordinierungsstelle; Verordnungsermachtigung)
Zu Absatz 1

Nach § 1b Absatz 1 Satz 1 fuhren eine oder mehrere nach dem Recht des Landes, in dem
das entscheidende Gericht seinen Sitz hat, zustandigen Stellen (Koordinierungsstellen) die
Anordnung nach § 1a durch.

Fur die Bestimmung der zustandigen Stelle ist das Recht des Landes maligeblich, in dem
das entscheidende Gericht seinen Sitz hat. Hierdurch wird gewahrleistet, dass sich die Ge-
richte nicht mit verschiedenen Koordinierungsstellen in verschiedenen Landern zu koordi-
nieren haben. Ferner erscheint eine alternative Bestimmung des mafl3geblichen Landes-
rechts durch Anknlpfung an den gewdhnlichen Aufenthalt des Taters oder der verletzten
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Person nicht sinnvoll, da sich der gewohnliche Aufenthalt der Beteiligten wahrend der Gel-
tung der Gewaltschutzanordnung verandern kann.

Die Koordinierungsstelle tibernimmt bei der eAU vergleichbare Aufgaben wie sie etwa die
Fuhrungsaufsichtsstelle im Falle einer eAU im Rahmen der Fiihrungsaufsicht nach den
§§ 68a, 68b Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 StGB, § 463a Absatz 4 StPO wahrnimmt oder wie
sie im Falle einer praventivpolizeilichen eAU die nach den jeweiligen polizeirechtlichen Re-
gelungen der Lander zustandige Polizeibehérde wahrnimmt, beispielsweise die im Landes-
kriminalamt Nordrhein-Westfalen kirzlich neu eingerichtete Koordinierungsstelle zur Elekt-
ronischen Aufenthaltsiiberwachung (siehe dazu die Pressemitteilung vom 16. April 2025,
abrufbar unter https://www.justiz.nrw/mitteilung/2025-04-16).

Die Koordinierungsstelle fiihrt die Anordnung nach § 1a durch, Gberwacht die Einhaltung
der Anordnung durch den Tater und koordiniert die Durchfuhrung der Anordnung mit dem
Gericht und den beteiligten Stellen. Dies umfasst eine Vielzahl von Einzelaufgaben. Dazu
gehoren insbesondere die nachfolgend beschriebenen Aufgaben:

— die Koordinierung zwischen den an der Durchfuhrung der Anordnung beteiligten Stellen
(zum Beispiel Gericht, GUL, HZD, Polizeibehérden),

— die Weiterleitung von Informationen Uber die Einhaltung der Anordnung an das Gericht
sowie umgekehrt die Weiterleitung der Beschlusse des Gerichts an die GUL und die
Polizei,

— die Bereitstellung, das Anlegen und das Abnehmen der technischen Mittel zur Aufent-
haltsiiberwachung, insbesondere die Beantragung der Identifikationsnummer (OID) bei
der HZD, die Zuordnung der OID zu der zu tGiberwachenden Person, die Ubersendung
des Erfassungsbogens an die HZD, die Koordinierung des Termins zur Erstanlegung
zwischen Gericht, HZD, Polizei und Téter, die Beauftragung der GUL,

— die Bewertung von Fehlermeldungen der GUL und die Ermittlung der Ursachen einer
solchen Meldung, die Mitteilung von VerstdRen an das Gericht,

— die Mitteilung von Anderungen der eAU an die HZD,

— die Koordinierung mit den Koordinierungsstellen anderer Lander bei Uberschreiten von
Landergrenzen,

—  Mitteilung und Information der HZD und GUL bei Beendigung der eAU

— die Weitergabe von Daten uber den Aufenthaltsort des Taters an die Polizei zur Abwehr
einer gegenwartigen Gefahr fir Leben, Korper, Freiheit oder sexuelle Selbstbestim-
mung.

Nach Satz 3 kdnnen die Aufgaben der Koordinierungsstelle nach Satz 1 ganz oder teilweise
auch von anderen nach Landesrecht zustandigen Stellen wahrgenommen werden.

Zu Absatz 2

Nach Absatz 2 informiert die Koordinierungsstelle die verletzte Person mit einem Vorlauf
von mindestens 3 Wochen uber den bevorstehenden Ablauf der Geltungsfrist der Anord-
nung der eAU nach § 1a Absatz 4 Satz 1 und 2. Hierdurch wird gewéhrleistet, dass die
verletzte Person rechtzeitig eine Verlangerung der elektronischen Aufenthaltsiiberwachung
anregen kann.


https://www.justiz.nrw/mitteilung/2025-04-16

-43 - Drucksache 771/25

Zu Absatz 3

Nach Absatz 3 werden die Landesregierungen ermachtigt, die nach Absatz 1 zustandigen
Landesstellen zu bestimmen. Es bedarf somit hierfir keiner Ausfiihrungsgesetze der Lan-
der. Gemal Artikel 80 Absatz 4 des Grundgesetzes bleiben die Lander aber auch zur Re-
gelung durch Gesetz befugt. Die Bestimmung mehrerer Stellen steht jedem Land frei.

Es bleibt den Landesgesetzgebern Uberlassen, die Aufgaben der Koordinierungsstelle ganz
oder teilweise einer Behdrde oder Stelle zu libertragen, die bereits mit der elektronischen
Aufenthaltstiiberwachung in anderen Rechtsbereichen befasst ist. So Ubernehmen etwa die
FUhrungsaufsichtsstellen bei den Landgerichten im Rahmen der elektronischen Aufent-
haltsiiberwachung bei der Flihrungsaufsicht gemafl § 68b Absatz 1 Satz 1 Nr. 12 StGB in
Verbindung mit § 463a StPO insoweit vergleichbare Aufgaben einer Koordinierungsstelle
oder etwa die Polizeibehdrden bzw. die zum Teil in einigen Landern geschaffenen polizei-
lichen Koordinierungsstellen (etwa beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen) im Rah-
men der in einigen Landern vorgesehenen gefahrenabwehrrechtlichen elektronischen Auf-
enthaltsiberwachung.

Fir eine Anbindung bei der Justiz kdnnte sprechen, dass die Entscheidung Uber eine elekt-
ronische Aufenthaltsiiberwachung nach dem Gewaltschutzgesetz durch die Familienge-
richte getroffen wird. Die elektronische Aufenthaltsiiberwachung dient der Uberwachung
der Einhaltung der durch die Familiengerichte erlassenen Anordnungen nach dem Gewalt-
schutzgesetz. Andererseits geht es auch bei der elektronischen Aufenthaltstiberwachung
nach dem Gewaltschutzgesetz materiell auch darum, Personen in Hochrisikofallen und
Akutsituationen schnell schitzen zu kénnen und in der Regel nur die Polizei- bzw. Sicher-
heitsbehérden hier schnell genug reagieren kénnen, was flr eine Zustandigkeit der Polizei-
behorden sprechen kdnnte.

Zudem durfte die erforderliche Einsatzbereitschaft rund um die Uhr faktisch leichter durch
Polizei- und Sicherheitsbehdrden gewahrleistet werden kénnen. In einigen Fallen hat ge-
gebenenfalls die Polizei bereits auf Basis landespolizeilicher Regelungen die Erstbetreuung
und Anlegung einer elektronischen Aufenthaltsiiberwachung veranlasst, bevor eine gericht-
liche Anordnung ergeht — und ware in diesen Fallen mit den Umstanden bereits vertraut.

Die Lander sind jedoch auch frei eigenstandige Koordinierungsstellen fur die elektronische
Aufenthaltsiberwachung nach dem Gewaltschutzgesetz zu schaffen. Ebenso ist es mog-
lich, die Aufgaben per Landesrecht anderen zustandigen Stellen zuzuweisen. So kdnnen
insbesondere etwa die Aufgaben im Zusammenhang mit der fachlichen und technischen
Durchfihrung der Aufenthaltsiiberwachung, die fiir die anderen Rechtsbereiche bislang auf
Grundlage des Staatsvertrages auf die GUL und die HZD Ubertragen worden sind, fur die
eAU nach dem Gewaltschutzgesetz ebenfalls auf die GUL und die HZD (bertragen werden.

Die Aufgaben der GUL im Zusammenhang mit der elektronischen Aufenthaltsiiberwachung
werden bisher im Staatsvertrag Uber die Einrichtung einer Gemeinsamen elektronischen
Uberwachungsstelle der Lander geregelt (vergleiche Artikel 2 des Staatsvertrages (iber die
Errichtung einer Gemeinsamen elektronischen Uberwachungsstelle der Lander, GVBI. |
2011, 781). Eine etwaige Anderung des Staatsvertrages im Falle einer Ubertragung von
Aufgaben auf die GUL im Zusammenhang mit der Durchfiihrung einer eAU nach diesem
Gesetz ist Aufgabe der Lander. Angelehnt an den bisherigen Staatsvertrag kénnte daher
im Zusammenhang mit der eAU nach dem GewSchG insbesondere folgende Aufgaben auf
die GUL Ubertragen werden:

1. die Entgegennahme und Bewertung eingehender Systemmeldungen Uber einen mog-
lichen Verstold gegen eine Gewaltschutzanordnung nach den §§ 1, 1a GewSchG oder
Uber eine Beeintrachtigung der Datenerhebung sowie die Ermittlung der Ursache einer
solchen Meldung;
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2. die Unterrichtung der Koordinierungsstelle gemaR § 1b Absatz 1 GewSchG Uber einen
mdglichen Verstoll gegen eine Gewaltschutzanordnung der in Nummer 1 genannten
Art;

3. die Unterrichtung der Polizei tiber einen mdglichen Verstold gegen die Gewaltschutz-
anordnung zur Ermoglichung der polizeilichen Gefahrenabwehr im Einklang mit der
Regelung zur Datenverarbeitung in § 1c GewSchG;

4. die Weitergabe von Daten an Strafverfolgungsbehoérden zur Verfolgung einer Straftat
im Einklang mit der Regelung zur Datenverarbeitung in § 1c GewSchG;

5. die Initiierung einer Uberpriifung der bei der iberwachten Person vor Ort vorhandenen
technischen Gerate auf ihre Funktionsfahigkeit oder Manipulationen und der zur Behe-
bung einer Funktionsbeeintrachtigung erforderlichen MaRnahmen, insbesondere des
Austausches eines Gerats oder Gerateteils;

6. die Weitergabe von Daten an die geschutzte Person zur Abwehr einer flr sie beste-
henden Gefahr,

7. die Beantwortung von Anfragen der Uberwachten und der geschitzten Person(en) zum
Umgang mit den bei ihnen vor Ort vorhandenen technischen Geraten.

Soweit eine Delegation dieser Aufgaben an die GUL und HZD erfolgt, verblieben alle Gbri-
gen Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchfuhrung der eAU bei den Koordinierungs-
stellen in den Landern gemaR § 1b Absatz 1 GewSchG.

Zu § 1c (Datenverarbeitung bei elektronischer Aufenthaltsiiberwachung)
Zu Absatz 1

§ 1c Absatz 1 enthalt die erforderliche Rechtsgrundlage fir die Erhebung, Speicherung und
weitere Verarbeitung der fiir die eAU erforderlichen Daten durch die Koordinierungsstelle.
Dies gilt fur den Tater, aber auch fur die verletzte Person, die sich fur das Zwei-Komponen-
ten-Modell entscheidet.

Die Verarbeitung der Daten fur die vorgenannten Zwecke stellt einen Eingriff in das Recht
auf informationelle Selbstbestimmung dar, der verhaltnismaRig ist.

Die Datenverarbeitung verfolgt allein den Zweck, Gefahren fir hochrangige Rechtsguter
(Leben, Kérper, Freiheit oder sexuelle Selbstbestimmung) abzuwehren oder Straftaten, die
diese Rechtsguter verletzen, zu verhindern beziehungsweise nachrangig auch zu verfol-
gen, und dient damit einem Uberragenden Gemeinwohlinteresse.

Die Verarbeitung umfasst dabei nach Satz 1 grundsatzlich alle Aufenthaltsdaten sowie die
Daten Uber eine Beeintrachtigung der Erhebung.

Dieser Ansatz ist erforderlich, aber auch ausreichend, um die Verwendungszwecke zu er-
fillen und die mit der Uberwachung angestrebten Wirkungen erreichen zu kénnen. Der Be-
fugnis zur Erhebung von Daten Uber etwaige Beeintrachtigungen bei der Datenerhebung
bedarf es nicht nur fir eine effektive Gefahrenabwehr, sondern auch, um davon unabhan-
gige Funktionsbeeintrachtigungen erkennen zu konnen, die zum Beispiel eine Reparatur
des vom Tater mitgefiihrten Gerats erfordern.

Die Absatze 1 bis 6 regeln die Erhebung und weitere Verarbeitung der erhobenen Daten.
Die Datenerhebung und -speicherung hat nach Absatz 1 Satz 1 automatisiert zu erfolgen.
Dies soll die Einhaltung der unterschiedlichen Verwendungszwecke sichern und
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gewahrleisten, dass die nach Landesrecht zustandige Stelle grundsatzlich nur die Daten
zur Kenntnis nehmen kann, die fur die Erfillung dieser Zwecke erforderlich sind.

Gemal Absatz 1 Satz 2 sind die nach Satz 1 erhobenen und gespeicherten Daten gegen
unbefugte Kenntnisnahme besonders zu sichern, um eine Einhaltung der Zweckbindung
nach Absatz 2 Satz 2 zu gewahrleisten.

Gemal Absatz 1 Satz 3 sind die Daten spatestens acht Wochen nach ihrer Erhebung zu
I6schen, soweit sie nicht flr die in Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 genannten Zwecke ver-
wendet werden. Dabei handelt es sich um eine Hochstfrist. Durch die Acht-Wochen-Frist
wird sichergestellt, dass die Daten nicht nur zu den zulassigen Zwecken des Strafverfah-
rens und der polizeilichen Gefahrenabwehr, sondern insbesondere im Vollstreckungsver-
fahren vor dem Familiengericht verwendet werden kénnen.

Da die fortlaufende Erfassung von Standortdaten die Erstellung von Bewegungsprofilen er-
modglichen kdnnte und damit eine erhebliche datenschutzrechtliche Sensibilitdt aufweist,
sollen die von dem technischen Mittel erhobenen Standortdaten und Daten Uber seine
Funktionsfahigkeit zunachst automatisiert und vor Zugriffen geschitzt erhoben werden. Au-
tomatisiert ist eine Datenverarbeitung, wenn sie durch den Einsatz eines gesteuerten tech-
nischen Verfahrens selbststandig ablaufen kann. Eine weitere Verwendung dieser Daten
unter einer strengen Bindung an die Zwecke in Absatz 2 Satz 2 darf erfolgen, wenn das
technische Mittel eine Meldung generiert, dass der Tater die in der Gewaltschutzanordnung
festgelegten Grenzen Uberschreitet oder den dort bestimmten Abstand zu der verletzten
oder bedrohten Person nicht einhalt und die Koordinierungsstelle aufgrund einer techni-
schen und rechtlichen Bewertung dieser Meldung davon ausgeht, dass ein relevanter Ver-
stol} gegen die Gewaltschutzanordnung vorliegt. Gegenstand dieser Bewertung soll unter
anderem die Frage sein, ob das System technisch einwandfrei funktioniert und ob aufgrund
der erkennbaren Bewegung des Taters davon auszugehen ist, dass es zu einer Gefahrdung
des Opfers kommen kdnnte.

Unabhangig von der Annahme eines relevanten Verstol3es gegen die Gewaltschutzanord-
nung darf eine Datenverwendung unter den strengen, in Absatz 3 geregelten Vorausset-
zungen erfolgen.

Zu Absatz 2

Nur wenn gemalR Absatz 2 Satz 2 die Bewertung ergibt, dass ein relevanter Verstol3 anzu-
nehmen ist, ist, vorbehaltlich der Regelung nach Absatz 3, eine weitere Verwendung der
Daten zu den in Satz 2 genannten Zwecken zulassig.

Im Einzelnen:
Zu Nummer 1

Nach Satz 2 Nummer 1 durfen die Daten zur Feststellung von VerstéRen gegen eine
Schutzanordnung nach § 1 und 1a verwendet werden. Dies entspricht dem Verwendungs-
zweck nach § 1b Absatz 1.

Zu Nummer 2

Nach Satz 2 Nummer 2 durfen die Daten auch zur Abwehr einer mit dem Verstol3 im Zu-
sammenhang stehenden erheblichen gegenwartigen Gefahr fir Leben, Korper, Freiheit
oder sexuelle Selbstbestimmung einer Person verarbeitet werden. Hierbei kann es sich um
die geschitzte Person oder auch um dritte Personen, zum Beispiel das Kind der geschiitz-
ten Person handeln. Dies gilt insbesondere im Hinblick darauf, dass erweiterte Suizide in
partnerschaftlichen Beziehungen und Familiensystemen auftreten, insbesondere auch un-
ter Einbeziehung gemeinsamer Kinder (vergleiche Witteck: Der erweiterte Suizid unter
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psychologischen, soziologischen und strafrechtlichen Aspekten, JA 292, 295 f.). Zur Ab-
wehr bereits stattfindender oder unmittelbar bevorstehender Schadigungen hochrangiger
Rechtsglter muss daher die Verwendung moglich sein (vergleiche ferner Landtagsdruck-
sache Nordrhein-Westfalen 17/2351, S. 42). Der Grundrechtseingriff ist zu diesem Zweck
auch verhaltnismafig.

Zu Nummer 3

Nach Satz 2 Nummer 3 durfen die Daten auch zur Aufrechterhaltung der Funktionsfahigkeit
des technischen Mittels verwendet werden. Die Regelung gestattet die Verwendung von
Daten, die auf eine nicht vom Tater zu vertretende Funktionsbeeintrachtigung hinweisen,
um diese — zum Beispiel durch Austausch des vom Tater mitgefihrten Gerats — beseitigen
zu konnen. Denn die Funktionsfahigkeit der eingesetzten Gerate ist Grundvoraussetzung
fur eine Nutzung der Daten nach den Nummern 1, 2 und 4.

Zu Nummer 4

Nach Satz 2 Nummer 4 durfen Daten nach Absatz 1 Satz 1 verwendet werden, soweit dies
erforderlich ist zur Verfolgung von Straftaten nach § 4 und der damit zusammenhangenden
Straftaten zum Nachteil der geschutzten Personen, soweit die anderen Straftaten gegen
das Leben, die korperliche Unversehrtheit, die personliche Freiheit oder die sexuelle Selbst-
bestimmung gerichtet sind. Satz 2 Nummer 4 gestattet damit die Verwendung zur Verfol-
gung von bestimmten Straftaten zum Nachteil der geschitzten Person. Da die Anordnung
der elektronischen Aufenthaltstiberwachung der Verhinderung solcher Straftaten dient, ist
die Mdglichkeit zur nachtraglichen Uberpriifbarkeit, ob die Person dennoch eine solche
Straftat begangen hat, sowie die anschlieende Verfolgbarkeit einer solchen Straftat fir die
verhaltensbeeinflussende Wirkung der Anordnung selbst Bedingung. Au3erdem Uberwiegt
in derartigen Fallen das Strafverfolgungsinteresse des Staates das Interesse des Taters
am Schutz seiner Daten. Die Gewaltschutzanordnung hat den Zweck, derartige Straftaten
zum Nachteil der verletzten oder bedrohten Person zu verhindern. Daher ist es konsequent,
die Daten nicht nur zum Nachweis der Straftat nach § 4 zu verwenden, sondern auch zum
Nachweis einer tatsachlichen Schadigung, die die verletzte Person erleiden musste.

Zu Absatz 3

Nach Absatz 3 durfen die Daten nach Absatz 1 Satz 1 unabhangig von der Annahme eines
relevanten VerstolRes gegen die Gewaltschutzanordnung auch verwendet werden, wenn
und soweit dies im Einzelfall zur Abwehr einer erheblichen gegenwartigen Gefahr fur Leben,
Kdrper Freiheit oder sexuelle Selbstbestimmung einer Person unerlasslich ist.

Zu Absatz 4

Absatz 4 Satz 1 bericksichtigt den Schutz der Unverletzlichkeit der Wohnung und des
Kernbereichs der privaten Lebensgestaltung. Satz 1 schreibt vor, dass der Tater in seiner
Wohnung keiner Datenerhebung ausgesetzt sein darf. Sollte technisch ein Ausschluss die-
ser Daten nicht umgesetzt werden kénnen, darf jedenfalls eine Verwertung dieser Daten
nicht erfolgen. Sie sind unverzuglich zu I6schen, sobald eine Kenntnisnahme erfolgt ist,
wobei die Tatsachen ihrer Erhebung und Léschung gemaf Absatz 4 Satz 3 zu protokollie-
ren sind.

Die Satze 2 und 3 enthalten Regelungen fir den Fall, dass innerhalb der Wohnung des
Taters Uber den Umstand seiner Anwesenheit hinausgehende Aufenthaltsdaten erhoben
werden. Nach Satz 2 dirfen diese nicht weiterverarbeitet werden. Dies bedeutet, dass die
Daten nach der Erhebung nicht geandert, verwendet oder Gbermittelt werden dirfen und
unverziglich nach Kenntnisnahme zu I6schen sind. Satz 3 bestimmt, dass die Tatsache
ihrer Erhebung und Léschung zu dokumentieren ist. Diese Dokumentation darf nach Satz 4
ausschlieBlich zur Datenschutzkontrolle verwendet werden. Nach Satz 5 sind die Daten
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nach 24 Monaten oder im Fall einer Datenschutzkontrolle innerhalb dieses Zeitraums nach
deren Abschluss zu l6schen.

Satz 6 Ubertragt die Vorgaben des Absatz 4 Satz 1 bis 5 auf weitere Daten aul3erhalb der
Wohnung, soweit durch die Datenerhebung nach Absatz 1 Satz 1 der Kernbereich privater
Lebensgestaltung betroffen ist.

Zu Absatz 5

Nach Absatz 5 gelten die Absatze 1 bis 4 entsprechend flr die Verarbeitung der Daten, die
mit Hilfe des technischen Mittels erhoben und gespeichert werden, das der geschitzten
Person nach § 1a Absatz 2 zur Verfligung gestellt worden ist. Sollte die geschitzte Person
eigene Aufzeichnungen Uber den Status ihres technischen Mittels anfertigen (zum Beispiel
Uber den Empfang von Warnsignalen), kann sie sich auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) der
Datenschutz-Grundverordnung stutzen.

Zu Absatz 6

Absatz 6 schafft eine Befugnis der Koordinierungsstelle zur Ubermittlung der gemaR Ab-
satz 1 erhobenen und gespeicherten Standortdaten.

Die Ubeqnittlung der Standortdaten ist daher nur an folgende Stellen zulassig, und nur so-
weit die Ubermittlung im Einzelfall zur Verfolgung des jeweiligen Zwecks erforderlich ist:

— an das zustandige Gericht zur Feststellung eines Verstolles gegen die Gewaltschutz-
anordnung nach den §§ 1, 1a, da ohne die Ubermittlung der erforderlichen Daten aus
der eAU eine gerichtliche Feststellung des VerstolRes nicht mdglich ist,

— an die fur die Abwehr der Gefahr gemaf Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 und Absatz 3
Nummer 1 zustandigen Polizeibehdrden, da fiir ein schnelles und effektives Eingreifen
im Falle einer gegenwartigen Gefahr fir Leben, Korper, Freiheit oder sexuelle Selbst-
bestimmung einer Person insbesondere die Ubermittlung von Aufenthaltsdaten des Té-
ters unerlasslich ist,

— andie fur die Aufrechterhaltung der Funktionstlichtigkeit der technischen Mittel gemaf}
Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 zustandigen Stellen, da diese Daten fur die Behebung und
Bewertung etwaiger Funktionsstérungen zwingend erforderlich sind,

— andie fir die Verfolgung der Straftaten gemaf Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 zustandigen
Strafverfolgungsbehdrden. Diesen kdnnen die gemal Absatz 1 erhobenen und gespei-
cherten Standortdaten als Beweismittel dienen,

— an weitere nach Landesrecht zustandige Stellen nach § 1b Absatz 1 Satz 1 und Satz 3
zum Zwecke der Erflllung ihrer Aufgaben nach §1b Absatz 1 Satz 2 sowie

— andie geschultzte Person zur Abwehr einer fur sie bestehenden Gefahr gemaR Absatz
2 Satz 2 Nummer 2.

Auch die empfangenden Stellen durfen die Standortdaten nur fur den konkreten Zweck ver-
arbeiten, flr den sie ihnen Ubermittelt worden sind.

Stellt sich bei einer Datenlbermittlung fur die Zwecke nach Absatz 2 Satz 2 im weiteren
Verlauf des Geschehens aufgrund einer Bewertung der Koordinierungsstelle, nach Klarung
der Situation vor Ort oder auf andere Weise heraus, dass ein relevanter Verstol3 nicht vor-
lag, durfen die Ubermittelten Daten von der empfangenden Stelle nur fir Dokumentations-
zwecke gespeichert werden.



Drucksache 771/25 -48 -

Zu Nummer 3

§ 3 regelt den Vorrang der fur das Sorgerechts-, Vormundschafts- oder Pflegschaftsverhalt-
nis maflgebenden Vorschriften vor dem Gewaltschutzgesetz im Verhaltnis des Kindes zu
den Eltern und zu sorgeberechtigten Personen. Nach dem bisherigen Wortlaut der Norm
treten im Verhaltnis zu den Eltern und zu sorgeberechtigten Personen die fir das Sorge-
rechts-, Vormundschafts- oder Pflegschaftsverhaltnis maRgebenden Vorschriften an die
Stelle der §§ 1 und 2, wenn die verletzte oder bedrohte Person ,im Zeitpunkt einer Tat nach
§ 1 Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 1 unter elterlicher Sorge, Vormundschaft oder unter Pflegs-
chaft steht”. Diese Anknipfung an den Zeitpunkt der Tat ist unter Berlcksichtigung des
Normzwecks, den Vorrang der speziellen familienrechtlichen Vorschriften des BGB zu wah-
ren, nicht sachgerecht, da die fur die Anwendbarkeit der familienrechtlichen Vorschriften
mafgeblichen Umstande im Zeitraum nach der Tat entfallen kdnnen, zum Beispiel durch
eine eintretende Volljahrigkeit der verletzten oder bedrohten Person oder durch Entlassung
des Vormunds oder Erganzungspflegers, ohne dass hierdurch zwangslaufig auch die vom
Elternteil, Vormund oder Ergénzungspfleger ausgehende Bedrohung beendet sein muss.
Durch die Streichung der Angabe ,im Zeitpunkt einer Tat nach § 1 Absatz 1 oder Absatz 2"
wird klargestellt, dass flr die Frage, ob anstelle der §§ 1 und 2 die Vorschriften fir das
Sorgerechts-, Vormundschafts- oder Pflegschaftsverhaltnis mafligebenden Vorschriften
gelten, allein die Umstande zum Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichts malfdgeblich sind.

Zu Nummer 4 (§ 4 GewSchG)

Nach § 4 wird bestraft, wer einer vollstreckbaren Anordnung oder Verpflichtung aus einem
Vergleich zuwiderhandelt. Das Wort ,bestimmten® wird gestrichen, da es keine eigene in-
haltliche Anforderung enthalt.

§ 4 Nummer 1 Gbernimmt — sprachlich etwas knapper gefasst — den Regelungsgehalt des
bisherigen § 4 Satz 1 Nummer 1. Danach soll der Verstol3 gegen eine gerichtliche Schutz-
anordnung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 auch in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 strafbewehrt
sein. Bei der gerichtlichen Schutzanordnung kann es sich um eine oder mehrere der bei-
spielhaft in § 1 Absatz 1 Satz 3 GewSchG aufgefihrten Ma3nahmen oder um eine sonstige
MafRnahme handeln.

Ebenso soll der Verstol gegen die Anordnung nach § 1 Absatz 1 Satz 4 in Verbindung mit
§ 1a Absatz 1 Satz 1 strafbewehrt sein. Der Verstol3 gegen eine Anordnung nach dem Ge-
wSchG ist nur strafbar, wenn diese Anordnung rechtmaRig ist. Das Strafgericht prift die
RechtmaRigkeit der Anordnung eigenstandig und ist dabei nicht an die Entscheidung des
Familiengerichts gebunden (BGH, Beschluss vom 28. November 2013 — 3 StR 40/13 —,
BGHSt 59, 94-105). Stellt sich bei der Uberpriifung der RechtmaBigkeit der Anordnung
durch das Strafgericht heraus, dass sie nicht hatte ergehen dirfen, etwa weil der Tater die
der Anordnung zugrunde gelegte Verletzung von Rechtsgutern nicht begangen hat, ist da-
her der Tatbestand nicht erfiillt.

Da mit der Anordnung der eAU absolute Rechte des Einzelnen (Leben, Kérper, Freiheit
oder sexuelle Selbstbestimmung) betroffen sind, ist eine effektive Durchsetzung mit den
Mitteln des Strafrechts geboten, da sie allein mit den Mitteln der Zwangsvollstreckung nach
den Vorschriften des FamFG und der ZPO nicht gewahrleistet werden kann.

Mit der Erhdhung des Strafrahmens von derzeit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder
Geldstrafe auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe sollen Zuwiderhandlungen
gegen Gewaltschutzanordnungen und gegen die Anordnung der elektronischen Aufent-
haltstiberwachung tat- und schuldangemessen sowie auch ausreichend abschreckend ge-
ahndet werden konnen. Dariiber hinaus wird mit der Anderung ein Gleichlauf mit § 145a
des Strafgesetzbuches (StGB) erzielt, der flr Verstolie gegen Weisungen wahrend der
Fuhrungsaufsicht — zu denen nach § 68b Absatz 1 Nummer 12 StGB auch die Verpflichtung
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zur Duldung einer elektronischen Aufenthaltsiiberwachung zahlt— als Strafe ebenfalls Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vorsieht.

Der bisherige Satz 2 entfallt im Zuge der Neufassung des § 4.

Zu Artikel 2 (Anderung des Biirgerlichen Gesetzbuchs)

Anderung des § 1684
Zu Absatz 5

§ 1684 Absatz 5 lehnt sich an die im Gewaltschutzgesetz vorgesehenen Schutzmalinah-
men an und eréffnet die Mdglichkeit, dass diese Mallnahmen auch in einem Umgangsver-
fahren im Eltern-Kind-Verhaltnis angeordnet werden kénnen. Absatz 5 nennt Malinahmen,
die das Familiengericht bei einer Gefahrdung des Kindeswohls in Zusammenhang mit einer
Umgangsregelung anordnen kann. Der Verweis ist nicht abschlieRend, es kdnnen auch
andere Anordnungen getroffen werden. Voraussetzung ist nicht ein Ausschluss des Um-
gangs, sondern die Malinahmen kénnen auch flankierend zu einer Umgangsregelung an-
geordnet werden, zum Beispiel wenn einem Elternteil untersagt werden soll, auerhalb der
festgelegten Umgangszeiten Kontakt zu dem Kind aufzunehmen (vgl. BGH, B. v.
21.02.2024, Xl ZB 401/23).

Die Malnahmen kdnnen zeitgleich mit einer Regelung, einer Beschrankung oder eines
Ausschlusses des Umgangs angeordnet werden oder zu einem spateren Zeitpunkt, zum
Beispiel, wenn sich die Erforderlichkeit entsprechender MaRnahmen erst spater durch das
entsprechende Verhalten eines Elternteils ergibt.

Der neue Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 bis 5 enthalt eine Aufzahlung der mdglichen Verbote,
die das Familiengericht gegenlber einem Elternteil anordnen kann. Das Familiengericht
kann — wenn es erforderlich ist — auch mehrere der genannten Malihahmen parallel an-
ordnen. Nach der neuen Nummer 1 kann das Familiengericht anordnen, dass der Elternteil
die Familienwohnung des Kindes oder eine Wohnung, in der sich das Kind regelmaRig auf-
halt (beispielsweise die Wohnung der Groleltern, die das Kind regelmafig betreuen) nicht
betreten darf. Nach Nummer 2 kann das Familiengericht dem Tater untersagen, sich einem
bestimmten Umkreis der Familienwohnung oder der Wohnung, in der sich das Kind regel-
maRig aufhalt, aufzuhalten. Der Abstand ist nach den jeweiligen ortlichen Verhaltnissen zu
bestimmen. Zum Schutz des Kindes kann das Familiengericht dem Elternteil auch den Auf-
enthalt an Orten, die das Kind regelmaRig aufsucht, oder in einem bestimmten Umkreis zu
diesen Orten, untersagen (Nummer 3). Orte im Sinne der Nummer 4 sind beispielsweise
der Kindergarten, die Schule, die Liegenschaften eines Sportvereins oder anderer Freizeit-
angebote, denen das Kind nachgeht; es kann sich auch um 6&ffentlich zugangliche Orte
handeln. Nach Nummer 4 kann das Familiengericht Verbote aussprechen, ein Zusammen-
treffen mit dem Kind herbeizufiinren, oder sich in einem bestimmten Umkreis des Kindes
aufzuhalten. SchlieRlich kann das Familiengericht ein Kontaktverbot verhangen, welches
sich auf alle Arten der Kontaktaufnahme (bspw. Briefe, Telefon, Messenger-Diensten, Post,
E-Mail, Mobiltelefon, Internet, auch Chatplattformen in sozialen Medien) erstreckt (Num-
mer 5). Aus Grinden der Verhaltnismafigkeit soll eine gerichtliche Anordnung nach Ab-
satz 5 Satz 1 Nummer 1 bis 5 befristet werden.

Absatz 5 Satz 2 er6ffnet dem Familiengericht die Mdglichkeit anzuordnen, dass ein Eltern-
teil, binnen einer vom Gericht gesetzten Frist an einem sozialen Trainingskurs (sog. Tater-
arbeit) oder an einer Gewaltpraventionsberatung bei einer vom Gericht benannten Person
oder Stelle teilzunehmen hat. Absatz 5 Satz 3 regelt, dass § 1 Absatz 4 Satz 2 bis 5 Ge-
wSchG-E entsprechend gilt. Der verpflichtete Elternteil hat folglich binnen einer weiteren
vom Gericht gesetzten Frist die benannte Person oder Stelle zur Vereinbarung einer Teil-
nahme an einem sozialen Trainingskurs oder einer Gewaltpraventionsberatung zu kontak-
tieren. Der Elternteil hat die Bestatigungen der Kontaktaufnahme und der Teilnahme dem
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Gericht binnen der gesetzten Frist vorzulegen. Zudem hat das Gericht dem verfahrensfahi-
gen Kind oder seinem Vertreter mitzuteilen, wenn die Nachweise nicht fristgemal vorgelegt
werden. Wenngleich es fiir die Vollstreckung der Teilnahmeverpflichtung keines ausdriick-
lichen Antrags bedarf, ist diese Mitteilung flr die Beteiligten fir die eigene Einschatzung
der Bedrohungslage von Bedeutung. Ferner erhalten die antragsberechtigten Personen so
die notigen Kenntnisse, um einen Antrag im Vollstreckungsverfahren zu stellen. Schlie3lich
regelt der Verweis in § 1 Absatz 4 Satz 5 GewSchG-E, dass die Teilnahme eines Elternteils
an einem sozialen Trainingskurs oder an einer Gewaltpraventionsberatung in der Regel
erforderlich ist, wenn das Familiengericht eine elektronische Aufenthaltsuberwachung nach
§ 1685 Absatz 6 BGB-E anordnet.

Zu Absatz 6

§ 1684 Absatz 6 ermdglicht die Anordnung der elektronischen Aufenthaltstiiberwachung in
einem Umgangsverfahren im Eltern-Kind-Verhaltnis. Die elektronische Aufenthaltstiberwa-
chung stellt sicher, dass die in einer gerichtlich angeordneten Einschrankung des Umgangs
oder in einem gerichtlich angeordneten Umgangsausschluss enthaltenen Kontakt- und Na-
herungsverbote tatsachlich befolgt werden.

Die Regelung ist im Kindschaftsrecht erforderlich, weil § 3 Absatz 1 Gewaltschutzgesetz
dessen Vorrang vor dem Gewaltschutzgesetz vorsieht, wenn die verletzte oder bedrohte
Person unter elterlicher Sorge steht und der Tater Elternteil, Vormund oder Pfleger des
Kindes ist. Diese Vorrangregelung soll absichern, dass Einschrankungen des grundrecht-
lich geschitzten Rechts auf Umgang zwischen Eltern und Kind in einem kindschaftsrecht-
lichen Verfahren entschieden werden. Grundsatzlich soll einem Kind jedoch der gleiche
Schutz gewahrt werden kénnen, unabhangig davon, ob es sich um den Schutz gegentber
einem Elternteil oder gegenuber einem Dritten handelt.

Die Mdglichkeit des Familiengerichts, die elektronischen Aufenthaltsiberwachung beglei-
tend zu einer Einschrankung oder einem Ausschluss des Umgangsrechts im Umgangsver-
fahren — und nicht etwa in einem Gewaltschutzverfahren — anzuordnen, sichert die verfah-
rensrechtliche Position des Kindes ab. Fir die Moglichkeit der Anordnung der elektroni-
schen Aufenthaltsiiberwachung im Umgangsverfahren spricht zudem, dass es von Amts
wegen einzuleiten und durchzufihren ist, wahrend das Gewaltschutzverfahren ein Antrags-
verfahren ist. Dartber hinaus wird durch die einheitliche Anordnung im Umgangsverfahren
fur das Kind ein zweites Verfahren nach dem Gewaltschutzgesetz vermieden.

Die Regelung der elektronischen Aufenthaltsiberwachung zum Schutz eines Kindes ge-
genuber einem Elternteil in § 1684 BGB und damit im Umgangsrecht ist sachgerecht. Die
Anordnung der elektronischen AufenthaltsiUberwachung setzt voraus, dass eine Mal-
nahme nach § 1684 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 bis 4 getroffen wurde und darlber hinaus,
dass der Umgang des Elternteils mit dem Kind zeitgleich oder zuvor in einem Umgangsver-
fahren auf Dauer oder fur langere Zeit eingeschrankt oder ausgeschlossen wurde (vgl. Ab-
satz 6 Satz 1 Nummer 1). Die Zulassigkeit und VerhaltnismaRigkeit des Ausschlusses oder
der Einschrankung des Umgangsrechts auf Dauer oder fur langere Zeit ist an Artikel 6 Ab-
satz 2 Grundgesetz zu messen. Fir die Anordnung einer elektronischen Aufenthaltstber-
wachung gilt dartber hinaus nach Satz 1 Nummer 2 derselbe Malistab wie im Gewalt-
schutzgesetz.

Gerichtliche MalRnahmen bei Gefahrdung des Kindeswohls nach § 1666 stellen dagegen
einen Eingriff in die elterliche Sorge dar (Veit/Schmidt, in: Beck OK BGB, 75. Ed., § 1666
Rn. 7). Zwar kann nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs ein einem Umgangs-
ausschluss gleichzusetzendes Kontakt- und Naherungsverbot nach § 1666 BGB gegen-
Uber einem sorgeberechtigten Elternteil angeordnet werden, wenn gleichzeitig die Voraus-
setzungen eines Umgangsausschlusses nach § 1684 Absatz 4 erflillt sind (BGH, Beschluss
vom 21.9.2022 — XII ZB 150/19, Rn. 33, juris). Voraussetzung fur die Anwendbarkeit des
§ 1666 Absatz 1 ist, neben der Gefahrdung des Kindeswohls, jedoch dass die Eltern nicht
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gewillt oder nicht in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden. § 1666 ist daher nicht anwend-
bar, wenn der Elternteil, von dem die Kindeswohlgefahrdung ausgeht, nicht (mehr) sorge-
berechtigt ist und dem anderen Elternteil kein Vorwurf bzgl. der Austibung der elterlichen
Sorge gemacht werden kann. § 1666 BGB ist zudem bei Kindern in Familienpflege nicht
anwendbar, wenn den Eltern bereits die elterliche Sorge wegen einer Kindeswohlgefahr-
dung entzogen wurde, von ihnen aber eine erhebliche Gefahr fir die fremduntergebrachten
Kinder ausgeht. In diesen Fallen bt ein Vormund die elterliche Sorge aus. § 1666 ist nur
anwendbar, wenn der Vormund nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, die Gefahr abzuwen-
den. Da die Eltern grundsatzlich weiterhin umgangsberechtigt sind, muss der Umgang aus-
geschlossen werden. Zudem zielen Auflagen und Gebote nach § 1666 Uberwiegend nicht
auf eine tatsachliche Durchsetzbarkeit der Vollstreckung. Die Malinahmen dienen primar
der Wahrung des Verhaltnismaligkeitsgrundsatzes, indem sie einen starkeren Eingriff in
das Sorgerecht wie eine vollstandige Entziehung der elterlichen Sorge obsolet machen kén-
nen. Auch aus diesen Grinden ist die Verortung der Anordnungsmaglichkeit flr die elekt-
ronische Aufenthaltstiberwachung im Umgangsverfahren sachgerecht.

Die Verortung im Umgangsrecht flhrt auch bei Vorliegen einer Vormundschaft oder Ergan-
zungspflegschaft fur das Kind zu sachgerechten Ergebnissen: Nach § 3 Absatz 1 Ge-
wSchG-E treten, wenn die verletzte oder bedrohte Person nach § 1 Absatz 1 oder Absatz 2
Satz 1 GewSchG unter elterlicher Sorge, Vormundschaft oder unter Pflegschaft fir Minder-
jahrige steht, im Verhaltnis zu den Eltern und zu den sorgeberechtigten Personen an die
Stelle der §§ 1 und 2 die flir das Sorgerechts-, Vormundschafts- oder Pflegschaftsverhaltnis
mafigebenden Vorschriften. Steht das Kind unter Vormundschaft bedeutet dies, dass ein
Umgangsausschluss mit begleitender elektronischer Aufenthaltsiiberwachung nach § 1684
gegenuber den Eltern angeordnet werden kann. Das Umgangsverfahren ist ein Amtsver-
fahren, ein Antrag des Vormunds ist daher nicht erforderlich. Hat der Vormund allerdings
Anhaltspunkte fir eine Gefahrdung des Kindes, muss er diese weitergeben. Der Vormund
selbst hat kein eigenes Umgangsrecht. Uber den Verweis in § 1802 Absatz 2 Satz 3 sind
auch die §§ 1666, 1666a und 1696 anwendbar. Uber diesen kénnen Naherungsverbote
angeordnet werden, aber keine elektronische Aufenthaltstiberwachung. Bei einer Gefahr
fur das Kind durch den Vormund ware der Vormund - nach § 1804 zu entlassen und ein
anderer Vormund zu bestellen. Ab diesem Zeitpunkt ist das Gewaltschutzgesetz gegen den
vorherigen Vormund anwendbar. Gleiches gilt, wenn fir das Kind ein Erganzungspfleger
bestellt wurde, dieser ist unter den Voraussetzungen der §§ 1813 Absatz 1 in Verbindung
mit § 1804 BGB zu entlassen.

Fir die Anordnung einer elektronischen Aufenthaltsiberwachung im Eltern-Kind-Verhaltnis
missen zwei Voraussetzungen kumulativ erfillt sein.

Erste Voraussetzung fur die Anordnung der elektronischen Aufenthaltsiberwachung im EI-
tern-Kind Verhaltnis ist gemal Absatz 6 Nummer 1, dass das Umgangsrecht des Elternteils
oder sein Vollzug flr langere Zeit oder auf Dauer einschrankt oder ausgeschlossen sein
muss. Voraussetzung fur die Anordnung einer Umgangseinschrankung oder eines Um-
gangsausschlusses auf Dauer oder fur langere Zeit ist, dass eine Kindeswohlgefahrdung
vorliegt (§ 1684 Absatz 4 Satz 2 BGB). Eine Tat nach dem Gewaltschutzgesetz gegentber
dem Kind ist dagegen nicht Voraussetzung. Im Umgangsverfahren ist — soweit eine Ein-
schrankung oder ein Ausschluss des Umgangsrechts fir langere Zeit oder auf Dauer an-
geordnet wird — der mallgebliche Bezugspunkt fir eine Mallnahme die Gefahrdung des
Kindeswohls. Es ware nicht sachgerecht, darliber hinaus zusatzlich das Vorliegen einer Tat
nach dem Gewaltschutzgesetz zu verlangen. Zwar kann eine Gefahrdung des Kindeswohls
auch aus Grinden vorliegen, die einer Tat nach dem Gewaltschutzgesetz nicht gleichzu-
stellen sind, zum Beispiel bei einer als stabil und autonom gebildeten Ablehnung des Um-
gangs durch das Kind, weil ein erzwungener Umgang die Selbstwert- und -wirksamkeits-
Uberzeugungen des Kindes durch Ubergehen seiner Ablehnung verletzen wiirde (OLG
Saarbrlicken, Beschluss vom 4. Dezember 2024 — 6 UF 64/24 —, juris, Rn. 45). In solchen
Fallen wird in der Regel jedoch nicht die kumulativ erforderliche Unerlasslichkeit der Anord-
nung der elektronischen Aufenthaltsiberwachung nach Nummer 2 vorliegen.
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Gemal Absatz 6 Nummer 2 ist zweite Voraussetzung fir die Anordnung einer elektroni-
schen Aufenthaltsiberwachung, dass es unerlasslich ist, den Aufenthalt des Elternteils zu
Uberwachen und seine Aufenthaltsdaten zu verwenden, weil bestimmte Tatsachen im Ein-
zelfall die Annahme rechtfertigen, dass eine Zuwiderhandlung gegen die Anordnung durch
den Elternteil zu erwarten ist und daraus eine konkrete Gefahr fir Leben, Kérper, Freiheit
oder sexuelle Selbstbestimmung des Kindes entsteht. Absatz 6 Nummer 2 sieht den selben
Malistab wie § 1a Absatz 1 Satz 2 GewSchG-E vor.

Absatz 6 Satz 2 regelt die entsprechende Anwendung des § 1a Absatz 1 Satz 3, Absatz 3
bis 5 sowie der §§ 1b und 1c GewSchG-E. Absatz 6 Satz 3 sieht vor, dass dem Kind ein
technisches Mittel zur Verfligung gestellt werden kann, das der Koordinierungsstelle Zuwi-
derhandlungen des Elternteils gegen das Naherungsverbot anzeigt, wenn dies dem Kin-
deswohl entspricht. Hierbei handelt es sich um eine Sonderregelung fir das Zwei-Kompo-
nenten-Modell (zur Funktionsweise siehe Begriindung zu § 1a Absatz 2 Satz 1 des Ge-
wSchG-E auf S. 44), weil Absatz 6 Satz 2 nicht auf § 1a Absatz 2 GewSchG-E verweist.
Die Verweise aus Absatz 6 Satz 2 sind jedoch auch auf die Sonderregelung zum Zwei-
Komponenten-Modell in Satz 3 anwendbar. Anders als bei einem Antrag nach dem Gewalt-
schutzgesetz fur Schutzmalnahmen fiir das Kind gegentiber Dritten ist die Zustimmung
des Kindes, bei der eine Vertretung durch die Sorgeberechtigten zulassig ware, flr die im
Umgangsverfahren angeordnete elektronische Aufenthaltstiberwachung zum Schutz vor ei-
nem Elternteil nicht erforderlich. Dies entspricht der derzeitigen Rechtslage bei anderen
Einschrankungen des Umgangsrechts wie zum Beispiel begleitetem Umgang, bei dem eine
Zustimmung der Eltern oder nur eines Elternteils ebenfalls nicht erforderlich ist.

Bei der Frage, ob eine elektronische Aufenthaltstiberwachung mittels des Zwei-Komponen-
ten-Modells Uberhaupt geeignet ist und dem Kindeswohl entspricht, ist insbesondere die
Bedrohungssituation fir das Kind zu bertcksichtigen sowie die Fahigkeit des Kindes, mit
dem Gerat umzugehen. Eine Altersgrenze wurde bewusst nicht vorgesehen, weil der
Schutz durch die elektronische Aufenthaltsiberwachung grundsatzlich auch jungen Kin-
dern entsprechend ihres Reifegrads zur Verfugung stehen soll. Dabei muss das Kind in der
Regel Uber die Bedrohungssituation, die elektronische Aufenthaltsiiberwachung und den
Zweck des Gerates aufgeklart werden, weil nach dem Rechtsgedanken von § 1626 Absatz
2 BGB die wachsende Fahigkeit und das wachsende Bedurfnis des Kindes zu selbstandi-
gem verantwortungsbewusstem Handeln zu beriicksichtigen ist. Lehnt das Kind das Mitfih-
ren des technischen Mittels vehement ab, wird die elektronischen Aufenthaltsiberwachung
in der Regel nicht geeignet sein, die Gefahr abzuwenden. Lehnt der Elternteil, von dem die
Gefahr nicht ausgeht, das Zwei-Komponenten-Modell fir das Kind ab, ist dies bei der Pri-
fung zu bertcksichtigen, ob das Zwei-Komponenten-Modell dem Kindeswohl entspricht.
Eine Anordnung ist auch bei entgegenstehendem Elternwillen jedoch grundsatzlich weiter-
hin moglich, weil das Kind einen eigenen Schutzanspruch hat, dessen Realisierung nicht
allein vom Willen des Elternteils abhangen kann. Dies entspricht der Rechtslage im Ge-
wSchG: Bei einer Bedrohungslage durch einen Dritten, kann die elterliche Zustimmung zu
einer elektronischen Aufenthaltsiberwachung (auch durch das Zwei-Komponenten-Sys-
tem) bei einer Gefahrdung des Kindeswohls nach § 1666 BGB ersetzt werden.

Auch wenn die Umstande, aus denen sich die Unerlasslichkeit der elektronischen Aufent-
haltsiberwachung ergibt, erst nach Erlass der (Grund-)Schutzanordnungen hinzutreten, er-
offnet Absatz 6 die nachtragliche gesonderte Anordnung der elektronischen Aufenthalts-
uberwachung.

Aus Grunden der VerhaltnismaRigkeit soll eine gerichtliche Anordnung von Maflnahmen
nach Absatz 5 befristet werden. Bei der Anordnung der elektronischen Aufenthaltsiiberwa-
chung ist die Befristung auf hdchstens 6 Monate vorgeschrieben (Absatz 6 Satz 2 in Ver-
bindung mit § 1a Absatz 4 Satz 1 GewSchG-E). § 1a Absatz 4 Satz 2 GewSchG-E sieht die
Moglichkeit einer Verlangerung jeweils um hochstens 3 Monate vor, soweit die Anordnungs-
voraussetzungen fortbestehen. Die jeweilige Befristung besteht unabhangig von der ange-
ordneten Dauer des Umgangsausschlusses. Erlangt das Gericht Kenntnis davon, dass die
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Voraussetzungen der Anordnung der elektronischen Aufenthaltsiiberwachung nicht mehr
vorliegen, ist die MalRnahme von Amts wegen unverziglich aufzuheben (Absatz 6 Satz 2 in
Verbindung mit § 1a Absatz 4 Satz 3 GewSchG-E). Die Aufhebung der Anordnung der
elektronischen Aufenthaltsiberwachung muss aber nicht zugleich zur Aufhebung eines
Umgangsausschlusses flihren, da insofern unterschiedliche MaRstébe gelten. Die Uberprii-
fung der Voraussetzungen eines Umgangsausschlusses erfolgt gesondert. Denn auch
nach Wegfall der elektronischen Aufenthaltsiiberwachung (weil die Voraussetzungen nach
Absatz 6 Nummer 2 nicht mehr vorliegen) kann ein Ausschluss des Umgangs oder seines
Vollzugs weiterhin wegen einer Gefahrdung des Kindeswohls erforderlich sein (weil die Vo-
raussetzungen des § 1684 Absatz 4 Satz 2 BGB vorliegen).

Zu Artikel 3 (Anderung des Einfiihrungsgesetzes zum Biirgerlichen Gesetzbuche)
Zu Nummer 1 (Anderung der Uberschrift des Siebten Teils EGBGB)

Die Anderung der Uberschrift des Siebten Teils EGBGB ist eine Folgeénderung zur Einfi-
gung des Artikels 254 EGBGB.

Zu Nummer 2 (Einfuigung eines neuen Artikels 254 EGBGB)

Der neu einzufigende Artikel 254 des Einflhrungsgesetzes zum Birgerlichen Gesetzbu-
che (EGBGB-E) regelt spiegelbildlich zu dem neuen § 4 Nummer 1 und 2 GewSchG-E die
Strafbarkeit von Verstdfien gegen vollstreckbare Gewaltschutzanordnungen auf Grundlage
von § 1684 Absatz 5 und 6 BGB. Eine unmittelbare Regelung in § 4 GewSchG kommt nicht
in Betracht, da die Grundanordnung selbst im BGB geregelt ist.

Artikel 254 Nummer 1 regelt die Strafbarkeit von Verstélien gegen die familiengerichtliche
Schutzanordnung nach § 1684 Absatz 5 Satz 1 BGB.

Artikel 254 Nummer 2 regelt die Strafbarkeit von Verstdken gegen eine familiengerichtliche
Anordnung zur elektronischen Aufenthaltsiiberwachung nach § 1684 Absatz 6 Satz 1 BGB.

Es wird auf die Ausfliihrungen in der Begrindung zur Neufassung von § 4 GewSchG-E ver-
wiesen.

Zu Artikel 4 (Anderung des Gesetzes liber das Verfahren in Familiensachen und in
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit)

Zu Nummer 1 (Anderung der Inhaltsiibersicht)

Die Anderung der Inhaltsiibersicht vollzieht verschiedene, in diesem Entwurf vorgesehene
Anderungen des FamFG nach, namentlich die Einfligung eines neuen Unterabschnitts 3
zur Regelung der Vollstreckung von Entscheidungen bei Anordnung der eAU nach dem
Gewaltschutzgesetz und die damit einhergehende Verschiebung des bisherigen Unterab-
schnitts 3 zu einem Unterabschnitt 4 sowie die Einflgung der neuen Verfahrenvorschriften
bei Anordnung der elektronischen Aufenthaltsiberwachung in den §§ 167c und 216b Fa-
mFG-E.

Zu Nummer 3 (Anderung in § 57 FamFG)

Durch die Anderung in § 57 Satz 2 Nummer 4 FamFG wird geregelt, dass eine im Um-
gangsverfahren auf Grund mandlicher Erérterung ergangene einstweilige Anordnung der
eAU anfechtbar ist. Die Unanfechtbarkeit anderer im einstweiligen Anordnungsverfahren
ergangener Umgangsentscheidungen bleibt hiervon unberihrt.
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Zu Nummer 3 (§ 88 Absatz 4)

§ 88 Absatz 4 FamFG-E sieht vor, dass fir die Anordnung einer eAU als SchutzmaRnahme
nach § 1684 Absatz 6 BGB-E sowie fir die der eAU zugrundeliegenden Anordnung von
Maflinahmen nach § 1684 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 bis 4 BGB-E das neu eingeflihrte
Vollstreckungsverfahren nach § 94a Absatz 2 und 3 und den §§ 94b, 94c und 94d FamFG-
E qgilt. Nach § 87 Absatz 1 Satz 1 FamFG erfolgt die Vollstreckung von Amts wegen. Auch
im Ubrigen sind die §§ 86 f. FamFG anwendbar, soweit nicht in § 94a Absatz 2 und 3 oder
den §§ 94b, 94c, und 94d FamFG-E etwas Abweichendes geregelt ist.

Zu Nummer 4 (Unterabschnitt 3 Vollstreckung bei elektronischer
Aufenthaltsiiberwachung)

Zu Unterabschnitt 3 (Vollstreckung von Entscheidungen bei Anordnung der
elektronischen Aufenthaltsiiberwachung nach dem Gewaltschutzgesetz)

Zu § 94a (Grundsatze)

§ 94a FamFG-E regelt die Grundsatze des neu eingefugten Vollstreckungsverfahrens bei
Anordnung der eAU in Gewaltschutzverfahren.

In § 94a Absatz 1 FamFG-E soll eine Regelung eingefiihrt werden, die einen Antrag auf
Vollstreckung einer Entscheidung fingiert, soweit dieses die Verpflichtungen nach § 1a Ab-
satz 1 Satz 1 GewSchG-E und die zugrundeliegenden Unterlassungspflichten nach § 1 Ab-
satz 1 Satz 3 Nummer 1, 2, 3 oder 5 GewSchG-E betrifft. Dies gilt unabhangig davon, ob
die Entscheidung im Verfahren der einstweiligen Anordnung oder im Hauptsacheverfahren
ergangen ist. Andernfalls konnte dem Schutz fir Leib und Leben der den Antrag stellenden
Person nicht hinreichend Rechnung getragen werden.

Da die Vollstreckung in Verfahren nach dem Gewaltschutzgesetz nur auf Antrag erfolgt, ist
das Gericht ohne einen solchen von Amts wegen nicht befugt, Ordnungsmittel gegen den
Verpflichteten festzusetzen, falls dieser gegen die angeordneten SchutzmalRnahmen ver-
stélt. Das Gericht musste den Verpflichteten darlber informieren beziehungsweise wirde
erst vom Antragsteller nach einem Verstol} gegen die Anordnung informiert. Um unnétige
Verzdgerungen und damit einhergehende Gefahrdungen des Antragstellers fur Leib und
Leben zu vermeiden und die Effektivitat der eAU zu gewahrleisten, wird der Antrag auf
Vollstreckung sowohl zur Durchsetzung der Mitwirkungspflichten bei der eAU — also des
Anlegens, des Bei-sich-Fuhrens und der Nichtbeeintrachtigung der Funktionsfahigkeit — als
auch zur Durchsetzung der zugrundeliegenden Unterlassungspflichten nach § 1 Absatz 1
Nummern 1, 2, 3 oder 5 GewSchG-E fingiert.

Wird ein Antrag auf Erlass einer Gewaltschutzanordnung gestellt und ordnet das Gericht
die in § 1a Absatz 1 Satz 1 GewSchG-E vorgesehene eAU an, gilt der Antrag auf Manah-
men des Gewaltschutzes nach § 1 Absatz 1 Satz 1 GewSchG zugleich als Antrag auf Voll-
streckung. Das Gericht muss daher ohne erneutes Tatigwerden des Antragstellers die Fest-
setzung von Ordnungsgeld oder Ordnungshaft betreiben.

Die Zustandigkeit fur das Vollstreckungsverfahren ergibt sich aus § 94a Absatz 2 FamFG-
E.

In § 94a Absatz 3 FamFG-E wird ein allgemeines Vorrang- und Beschleunigungsgebot fur
das Vollstreckungsverfahren bei Anordnung der eAU eingefiihrt. Im Erkenntnisverfahren
werden Gewaltschutzverfahren in aller Regel im Wege eines einstweiligen Anordnungsver-
fahrens geflihrt, sodass eine ausreichend zligige Behandlung in der gerichtlichen Praxis
gesichert ist. Anders gestaltet sich dies im Vollstreckungsverfahren. Hier kann es durchaus
zu langer andauernden Verfahren kommen, bis eine Entscheidung des Gerichts Uber den
Vollstreckungsantrag vorliegt. Dies ist gerade in sogenannten Hochrisikofallen, die der
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Anordnung einer eAU zugrunde liegen, nicht sachgerecht und kann aus Griinden des Op-
ferschutzes nicht hingenommen werden. Aufgrund der erheblichen Gefahrenlage bei An-
ordnung der eAU, welche sich bei Zuwiderhandeln des Verpflichteten weiter verscharfen
kann, ist vielmehr eine Beschleunigung und vorrangige Bearbeitung dieser Vollstreckungs-
verfahren erforderlich. Das Vorranggebot fihrt dazu, dass das Gericht, sobald es Erkennt-
nisse Uber ein moégliches Zuwiderhandeln gegen die Anordnung nach § 1a Absatz 1 Satz 1
GewSchG-E erhalt, die Bearbeitung des (aufgrund der Antragsfiktion in Absatz 1) stets ein-
zuleitenden Vollstreckungsverfahrens vor die Bearbeitung anderer Verfahren vorzuziehen
hat. Insbesondere wird das Gericht eine persénliche Anhérung des Verpflichteten, sofern
es diese flr erforderlich halt, mdglichst umgehend terminieren missen und gegebenenfalls
andere Termine hierfir verlegen missen. Treten im Einzelfall Kollisionen mit anderen vor-
rangig zu behandelnden Verfahren auf, liegt die Reihenfolge der Bearbeitung im Ermessen
des Gerichts. Ferner hat das Gericht jegliche vermeidbare Verzégerungen zu unterlassen
und auf eine maoglichst kurze Verfahrensdauer hinzuwirken (Beschleunigungsgebot).

Das Vorrang- und Beschleunigungsgebot gilt dabei fir alle Malnahmen und Handlungen
des Gerichts Uber die vollstdndige Dauer des Vollstreckungsverfahrens. Umfasst ist auch
der Vollzug eines Haftbefehls nach § 94c Absatz 3 FamFG-E durch den Gerichtsvollzieher.

Zu § 94b (Ordnungsmittel)

§ 94b FamFG-E regelt Art, Voraussetzungen und Umfang der moglichen Ordnungsmittel
bei Anordnung der eAU.

§ 94b Absatz 1 Satz 1 und 2 FamFG-E regeln die Voraussetzungen der Anordnung von
Ordnungsgeld und Ordnungshaft. Entgegen der zivilrechtlichen Vollstreckung in anderen
Gewaltschutzverfahren, in welchen die Wahl des Ordnungs- oder Zwangsmittels von der
Art der Verpflichtung, gegen welche verstolden wird, abhangig gemacht wird, sollen Ver-
stéRe gegen die Mitwirkungspflichten bei der eAU und gegen die zugrundeliegenden
Schutzanordnungen nach § 1 Absatz 1 GewSchG nur mit Ordnungsmitteln vollstreckbar
sein (Ordnungsgeld- und Ordnungshaft). Dies dient der Vereinfachung und mithin auch der
Beschleunigung der Vollstreckung. Der Erfullungseinwand fuhrt grundsatzlich nicht zum
Entfallen der Vollstreckungsvoraussetzungen. Voraussetzung ist ein Zuwiderhandeln ge-
gen eine angeordnete Pflicht nach § 1a Absatz 1 Satz 1 GewSchG-E oder gegen die zu-
grundeliegenden Anordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1, 2, 3 oder 5 GewSchG-
E. Dabei muss das Zuwiderhandeln nach allgemeinen Grundsatzen schuldhaft erfolgt sein.
Fir das Vertretenmussen gilt § 89 Absatz 4 FamFG entsprechend (Absatz 1 Satz 3). Die
Anordnung des Ordnungsmittels ergeht durch Beschluss (Absatz 1 Satz 4). Die vorgese-
hene Regelung soll dem Gericht eine moéglichst flexible und jeweils sachgerechte Behand-
lung im Ordnungsmittelverfahren erméglichen. Wahrend Absatz 1 Satz 1 die Voraussetzun-
gen eines Ordnungsgeldes und der Ersatzordnungshaft regelt, wird in Absatz 2 die origi-
nare Ordnungshaft aufgefihrt. Die MAglichkeit zur Anordnung der originaren Ordnungshaft
wird verstarkt und als Soll-Vorschrift eingefihrt, wenn die Anordnung eines Ordnungsgel-
des keinen Erfolg verspricht. Weigert sich etwa der Verpflichtete beharrlich, die technischen
Geréate anlegen zu lassen, wird die Anordnung eines Ordnungsgeldes auf den Verpflichte-
ten kaum die erforderliche Wirkung in der aufgrund der Gefahrenlage gebotenen Eile ent-
falten. Ist das Gericht der Ansicht, dass vor diesem Hintergrund die Verhdngung eines Ord-
nungsgeldes nicht erfolgversprechend ist, so soll es unmittelbar Ordnungshaft anordnen.
Das weitere Verfahren der Ordnungshaft richtet sich dann nach § 94c FamFG-E.

§ 94b Absatz 2 Satz 1 FamFG-E ermdglicht dem Gericht, von der Anordnung eines Ord-
nungsmittels abzusehen, wenn dieses nicht erforderlich ist, um den Verpflichteten zur Ein-
haltung seiner Pflichten nach § 1a Absatz 1 Satz 1 GewSchG-E und § 1 Absatz 1 Satz 3
Nummer 1, 2, 3 oder 5 GewSchG-E anzuhalten. Bei der eAU ist zu beriicksichtigen, dass
das Gericht aufgrund der erheblichen Mitwirkungspflichten des Verpflichteten unter Um-
stdnden eine Vielzahl von Meldungen Uber VerstdR3e erhalten kann. Dies kénnen neben der
Weigerung, sich das Gerat anlegen zu lassen oder es mit sich zu flihren, auch wiederholte
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kurzzeitige Ausfalle des technischen Geréats sein, die auf technische Fehler oder vergesse-
nes Aufladen des Akkus zuruckzuflhren sind. Wahrend rein technische Fehler (zum Bei-
spiel technischer Defekt der Uberwachungsgerate) in Zustéandigkeit der Koordinierungs-
stelle geklart werden kénnen, flhren alle anderen Verstolie des Verpflichteten gegen die
Pflichten nach § 1a Absatz 1 Satz 1 GewSchG-E (und gegen die Unterlassungspflichten
nach § 1 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1, 2, 3 oder 5 GewSchG-E) aufgrund der Antragsfiktion
in Absatz 1 immer zu einem gerichtlichen Vollstreckungsverfahren. Dies ist etwa bereits bei
einem kurzzeitigen Ausfall eines technischen Gerats wegen unterlassenen Aufladens der
Fall. Tritt ein solches schuldhaftes Zuwiderhandeln erstmalig auf und ladt der Antragsgeg-
ner die Gerate (gegebenenfalls nach Hinweis durch die Koordinierungsstelle) unverziiglich
wieder auf, kann die Durchfihrung eines aufwandigen Vollstreckungsverfahrens gegebe-
nenfalls verzichtbar sein. Die Regelung des Absatz 2 soll den Gerichten hier eine am Ein-
zelfall orientierte, flexible Handhabung ermdglichen. Das Gericht kann daher auch nied-
rigschwellig von einer Anordnung eines Ordnungsmittels absehen. Wahrend nach allgemei-
nen Grundsatzen im Falle des Absehens von der Festsetzung eines Ordnungsmittels ein
zurtickweisender Beschluss erforderlich ware, genigt flir das Absehen nach Absatz 2 ein
einfacher Aktenvermerk. Auch eine Anhorung nach § 94d Absatz 1 FamFG-E ist nicht er-
forderlich. Wird der bezeichnete Verstol3 jedoch mehrfach in der gleichen Art und Weise
auftreten, wird eine wiederholte Einstellung des Vollstreckungsverfahrens nicht in Betracht
kommen, sondern das Gericht gehalten sein, das Vollstreckungsverfahren durchzufihren
und gegebenenfalls Giber Ordnungsgeld oder Ordnungshaft auf die erforderliche Mitwirkung
des Antragsgegners hinzuwirken.

Nach § 94b Absatz 2 Satz 2 FamFG-E ist allerdings dann ein zurlickweisender Beschluss
des Gerichts fir das Absehen von Ordnungsmitteln erforderlich, wenn das Vollstreckungs-
verfahren nicht aufgrund der Antragsfiktion gemal® § 94a Absatz 1 FamFG-E, sondern
durch ausdricklichen Antrag des Antragstellers eingeleitet wurde. Dieser Beschluss ist
nach § 87 Absatz 4 FamFG mit der sofortigen Beschwerde anfechtbar. Hiermit wird sicher-
gestellt, dass der Antragsteller nicht schlechter gestellt wird als in anderen Gewaltschutz-
verfahren.

Absatz 3 regelt, dass im Beschluss, welcher die eAU anordnet, auf die Folgen des Zuwi-
derhandelns hinzuweisen ist. Fehlt der Hinweis im Vollstreckungstitel, kann er durch ge-
sonderten Beschluss nachgeholt werden. In Absatz 4 wird die Hohe eines Ordnungsgeldes
mit maximal 25 000 Euro festgesetzt.

Zu § 94c (Anordnung und Vollzug der Ordnungshaft)
§ 94c¢ FamFG-E regelt das Verfahren bei Ordnungshaft.

Absatz 1 Satz 1 sieht vor, dass die Anordnung der originaren Ordnungshaft nach § 94b
Absatz 1 Satz 2 FamFG-E durch schriftlichen Haftbefehl ergeht. Ob fur den Vollzug der
originaren Ordnungshaft bei Vollstreckung nach § 95 Absatz 1 FamFG in Verbindung mit
§ 890 ZPO zusatzlich ein Haftbefehl erforderlich ist, wird in der Rechtspraxis uneinheitlich
gehandhabt. Auch soweit das prozessuale Erfordernis eines zusatzlichen Haftbefehls zum
Vollzug der Ordnungshaft fur nicht erforderlich gehalten wird, ist ein solcher zumindest in
deklaratorischer Form fur einen reibungslosen Vollzug des Haftbefehls regelmafig den-
noch erforderlich (vergleiche OLG Celle, Beschluss vom 29. August 2023, 21 WF 64/23).
Aufgrund der hohen Eilbediirftigkeit in Fallen der eAU sollen diese Rechtsunsicherheiten
im Ordnungshaftverfahren zum Vorteil einer Regelung, welche einen mdglichst schnellen
Vollzug des Haftbefehls ermdglicht, Gberwunden werden. Fur die Ersatzordnungshaft nach
§ 94b Absatz 1 Satz 1 FamFG-E kann Absatz 1 hingegen keine Anwendung finden. In die-
sen Fallen bedarf es, wenn das Ordnungsgeld nicht beigetrieben werden kann, eines ge-
sonderten Haftbefehls des Gerichts.

Absatz 1 Satz 2 sieht Regelungen zum notwendigen Inhalt des Haftbefehls vor. Danach
sind der Verpflichtete, die Dauer der zu vollstreckenden Ordnungshaft und der Grund der
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Verhaftung zu bezeichnen. Hinsichtlich der Anforderungen an Umfang und Tiefe der Be-
grundung im Haftbefehl konnen die in der Rechtsprechung allgemein aufgestellten Grunds-
atze zur Begriindung nach § 38 Absatz 3 Satz 1 FamFG entsprechend herangezogen wer-
den.

Absatz 2 Satz 1 stellt klar, dass eine Zustellung des Haftbefehls vor Verhaftung nicht erfor-
derlich ist. Absatz 2 Satz 2 sieht vor, dass abweichend von § 87 Absatz 4 FamFG die so-
fortige Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat. In Anbetracht der hohen Gefahren-
lage soll damit verhindert werden, dass der Verpflichtete missbrauchlich den Vollzug der
Ordnungshaft hinauszégern kann und sich hieraus neue Gefahren flr den Antragsteller er-
geben. Legt der verpflichtete Antragsgegner sofortige Beschwerde gegen die Anordnung
der Ordnungshaft ein, so steht dem Anordnungs- und dem Beschwerdegericht nach Mal3-
gabe von § 570 Absatz 2 und 3 ZPO jedoch weiterhin die Aussetzung der Vollziehung offen.

Hinsichtlich des Vollzugs der Ordnungshaft verweist Absatz 3 auf die entsprechende An-
wendung der §§ 802g Absatz 2, 802h und 802j Absatz 1 der ZPO. Dies gilt sowohl fiir die
originare Ordnungshaft als auch die Ersatzordnungshaft. Der Vollzug des Haftbefehls er-
folgt damit entsprechend § 802g Absatz 2 ZPO in Zustandigkeit des Gerichtsvollziehers.
Dieser kann gemal § 87 Absatz 3 Satz 1 FamFG um Unterstlitzung der zustandigen Poli-
zeibehoérde nach § 757a ZPO ersuchen.

Zu § 94d (Vollstreckungsverfahren)
§ 94d regelt das Vollstreckungsverfahren bei Anordnung der eAU.

§ 94d Absatz 1 FamFG-E sieht die Anhérung des Verpflichteten vor. Diese ist nach Satz 1
vor Anordnung eines Ordnungsmittels obligatorisch. Grundsatzlich ist keine Form fur die
Anhorung vorgeschrieben, diese kann also auch schriftlich oder fernmundlich erfolgen. Oft-
mals wird sich zur Aufklarung des Sachverhalts die Ladung zu einem persdénlichen Anhé-
rungstermin aufdrangen. Wegen der oft zeitaufwendigen schriftlichen Anhérung und regel-
mafRig nicht bekannter anderweitiger Kommunikationsmaoglichkeiten wird die persoénliche
Anhorung daneben regelmafig die schnellste und sicherste Mdoglichkeit zur Gewahr recht-
lichen Gehors darstellen. Die personliche Anhdrung ist daher ausdricklich in Satz 2 als
mogliche Form der Anhdrung aufgefuhrt. Um dem erheblichen Gefahrenmoment Rechnung
tragen zu kénnen, sieht Satz 3 auch die Mdglichkeit der sofortigen Vorfuhrung des Ver-
pflichteten vor, wenn dieser nicht zu dem Anhoérungstermin erscheint. Durch die vorgese-
hene Unanwendbarkeit von § 33 Absatz 3 FamFG wird klargestellt, dass die Moglichkeit
der sofortigen Vorfihrung dann auch besteht, wenn die persdnliche Anhdérung in einem
Termin nach § 33 FamFG erfolgt. Daneben kann auch § 34 Absatz 3 FamFG zur Anwen-
dung kommen, insbesondere dann, wenn eine Vorflihrung scheitert. Das Gericht entschei-
det Uber die sofortige Vor-fiihrung durch nicht anfechtbaren Beschluss. Nach § 94d Ab-
satz 2 FamFG-E ist die Anordnung eines Ordnungsmittel stets der Polizei und der Koordi-
nierungsstelle mitzuteilen. Somit wird insbesondere ermdglicht, dass die Polizei stets Uber
alle Entwicklungen im Bilde ist, um bei Hinzutreten neuer Gefahrenmomente eigene Mal3-
nahmen zur Gefahrenabwehr prifen zu kénnen.

Absatz 3 verweist fur die Einstellung der Vollstreckung auf die entsprechende Anwendung
von § 93.

Zu Nummer 5 (Unterabschnitt Vollstreckung nach der Zivilprozessordnung)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung, die aufgrund des neu eingefugten Un-
terabschnitts 3 zur Vollstreckung bei Anordnung der eAU erforderlich ist.
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Zu Nummer 6 (Anderung der Uberschrift in § 96)

In der Uberschrift des § 96 FamFG-E ist aufgrund der neu eingefiihrten Vorschriften zur
Vollstreckung von Entscheidungen bei Anordnung der eAU im Gewaltschutzverfahren eine
redaktionelle Anpassung erforderlich ist. Es wird klargestellt, dass die Regelungen des § 96
FamFG-E nur fur die Vollstreckung von Entscheidungen nach dem Gewaltschutzgesetz
gelten, soweit sich nicht aufgrund der Anordnung der eAU die Vollstreckung nach den
§§ 94a ff. FamFG-E richtet.

§ 96 Absatz 3 BGB-E enthalt eine Antragsfiktion fur die Vollstreckung einer Anordnung zur
Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs oder einer Gewaltpraventionsberatung. Da-
nach gilt der Antrag auf Vollstreckung einer Anordnung nach § 1 Absatz 4 GewSchG-E
nach § 888 Absatz 1 der ZPO in Gewaltschutzsachen als gestellt, wenn nach dem Erlass
einer Anordnung nach § 1 Absatz 4 GewSchG-E die Bestatigung der Kontaktaufnahme
oder die Bestatigung der Teilnahme nach § 1 Absatz 4 Satz 3 des Ge-waltschutzgesetzes
nicht fristgemalf vorgelegt werden. Der Vollstreckungsantrag gilt dann fir alle nach § 1 Ab-
satz 4 Satz 1 bis 3 GewSchG-E angeordneten Verpflichtungen des Taters als gestellt. In
Gewaltschutzverfahren wird das Gericht typischerweise erst durch Vortrag des Antragstel-
lers Uber ein Zuwiderhandeln des Antragsgegners gegen die Schutzanordnungen in Kennt-
nis gesetzt. Dies ist bei der nun eingefuhrten Anordnung eines sozialen Trainings-kurses
oder einer Gewaltpraventionsberatung nicht der Fall. Der Antragsteller erfahrt typischer-
weise nicht, ob der Antragsgegner Kontakt mit der Beratungsstelle oder dem Anbieter des
sozialen Trainingskurses Kontakt aufgenommen und an dem entsprechenden Programm
teilgenommen hat. Dagegen erfahrt das Gericht unmittelbar von dem Verstol3 gegen die
Verpflichtung, wenn die Frist zur Kontaktaufnahme oder Teilnahme fruchtlos abgelaufen ist,
ohne dass es weiteren Zutuns des Antragstellers bedurfte. Dem soll in diesen Fallen mit
einer Fiktion des Vollstreckungsantrags Rechnung getragen werden. Unnétiger Aufwand
und Belastungen flr den Antragsteller sowie die damit verbundenen Verfahrens-verzdge-
rungen kdnnen so vermieden werden.

Zu Nummer 7 (§ 167c)

In § 167c FamFG-E werden besondere Vorschriften fur die in § 1684 Absatz 6 BGB-E vor-
gesehene Anordnung der eAU in einem Umgangsverfahren eingefuhrt.

Abweichend von der Soll-Vorschrift des § 160 Absatz 1 Satz 1 FamFG begrindet Absatz 1
Satz 1 die Pflicht des Gerichts, den Elternteil, dessen Aufenthalt iberwacht werden soll, vor
Anordnung oder Verlangerung einer elektronischen Aufenthaltsiiberwachung persdnlich
anzuhdren. Hiermit wird sowohl dem Umstand der erheblichen Grundrechtsrelevanz und
Eingriffsintensitat der Anordnung als auch den besonderen Anforderungen an die richterli-
che Gefahrdungs- und Risikoanalyse Rechnung getragen (§ 1684 Absatz 6 Satz 1 Nummer
2 BGB-E). Hierfur wird in der Regel unverzichtbar sein, dass das Gericht den Tater bezie-
hungsweise Antragsgegner personlich anhort und sich dadurch einen personlichen Ein-
druck vom Antragsgegner verschafft. Auch fur die Beurteilung der Geeignetheit der Mal3-
nahme wird die personliche Anhérung dem Gericht Erkenntnisse verschaffen kénnen. Im
Ubrigen finden § 160 Absatz 3 und 4 FamFG grundsétzlich Anwendung, wenngleich fiir ein
Absehen von der persénlichen Anhérung nach § 160 Absatz 3 FamFG vor Anordnung der
eAU kaum Raum verbleibt.

Absatz 1 Satz 2 sieht vor, dass das Gericht abweichend von § 33 Absatz 3 FamFG die
sofortige Vorflhrung des Elternteils, der Gberwacht werden soll, anordnen kann, wenn die-
ser nicht zum Anhoérungstermin erscheint. Hiermit soll dem potenziell erheblichen Gefah-
renmoment Rechnung getragen werden und eine schnelle Entscheidung des Gerichts er-
moglicht werden. Auch moglicherweise missbrauchlichen Handlungen des Elternteils, um
das Verfahren in die Lange zu ziehen, kann so vorgebeugt werden. Im Rahmen des beste-
henden Ermessens kann das Gericht beurteilen, ob eine ausreichende Entschuldigung des
Elternteils vorliegt oder aus anderen nachvollziehbaren Grinden fur das Ausbleiben von
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einer sofortigen Vorflihrung des Antragsgegners abgesehen werden kann. Durch die vor-
gesehene Unanwendbarkeit von § 33 Absatz 3 FamFG wird klargestellt, dass die Moglich-
keit der sofortigen Vorflihrung auch dann besteht, wenn die persénliche Anhérung in einem
Termin nach § 33 FamFG erfolgt. Daneben kann auch § 34 Absatz 3 FamFG zur Anwen-
dung kommen, insbesondere dann, wenn auch eine Vorfuhrung scheitert. Das Gericht ent-
scheidet Uber die sofortige Vorfuhrung durch nicht anfechtbaren Beschluss.

Absatz 2 Satz 1 regelt die Anhérung der zustandigen Polizeibehdrde. Bereits nach allge-
meinen Grundsatzen kann das Gericht im Rahmen seiner Amtsermittlung nach § 26 Fa-
mFG Informationen bei den Polizeibehdrden einholen. RegelmaRig beschranken sich die
erforderlichen ErmittlungsmafRnahmen im Gewaltschutzverfahren auf die Mitteilung von In-
formationen Uber bisher im Zusammenhang mit hauslicher Gewalt bekannt gewordene po-
lizeiliche Vorgange. In Hochrisikofallen liegen auf Seiten der Polizei mitunter Risikobewer-
tungen und Gefahrdungseinschatzungen vor, welche gegebenenfalls im Rahmen von Fall-
konferenzen und unter Einbeziehung von Opferschutzverbanden, Frauenschutzhausern
und Jugendamtern getroffen werden. Fur das Gericht ist es unabdingbar, dass die Polizei
diese Erkenntnisse im Verfahren einbringt. Da in Gewaltschutzverfahren die dem Gericht
im Antrag mitgeteilten Erkenntnisse haufig das Ausmal® der Gefahrenlage nur unzu-
reichend zum Ausdruck bringen, wird das Gericht regelmafig nur durch die Einbringung
solcher Erkenntnisse durch die Polizei eine ausreichende Entscheidungsgrundlage fir die
Beurteilung des Vorliegens einer Gefahr im Sinne des § 1684 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2
BGB-E erlangen kénnen.

Polizeiliche Erkenntnisse kdnnen bei der Entscheidung des Gerichts auch flr die erforder-
liche Priifung, ob die eAU das geeignete Mittel zur Einddmmung der Gefahrenlage ist, maR-
gebend sein. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Gefahrlichkeit des Elternteils, von welchem
die Gefahr ausgeht, als auch mit Blick auf die Beurteilung der Verhaltensmuster beider Be-
teiligter. Ist etwa zu erwarten, dass das betroffene Kind oder der andere Elternteil wieder
die Nahe des Elternteils, der iberwacht werden soll, aufsuchen wird, kann die Geeignetheit
der elektronischen Aufenthaltsiberwachung in Zweifel stehen. Auch bei absehbar unko-
operativem Verhalten des Elternteils, gegen den die eAU angeordnet werden soll, und
gleichzeitig hoher Gefahrenlage wird das Gericht in der Regel mit der Polizei zu erdrtern
haben, ob alternative oder begleitende SchutzmalRnahmen aulRerhalb des familiengericht-
lichen Verfahrens in Betracht kommen (zum Beispiel Schutzwohnung fir Antragsteller; Ge-
wahrsamnahme; strafprozessuale Mallnahmen). Daher soll das Gericht nach Absatz 3 Satz
1 auch die Polizei anhdren. Dies gilt auch im Falle der Verlangerung der eAU. Eine beson-
dere Form fur die Anhérung der Polizei ist nicht vorgeschrieben, um dem Gericht die fur ein
effektives Verfahren erforderliche Flexibilitat einzurdumen. Beraumt das Gericht einen Ter-
min zur personlichen Anhérung nach Absatz 1 an, kann es aber mit Blick auf die zentrale
Bedeutung der polizeilichen Erkenntnisse angezeigt sein, auch die Polizei um Teilnahme
an dem Termin zu ersuchen.

Auch der Polizei werden jedoch nicht stets alle fiir die Sachverhaltsaufklarung und Gefahr-
dungsbeurteilung erforderlichen Erkenntnisse bekannt sein. Daher sieht Absatz 2 Satz 2 in
Erganzung von Satz 1 und § 26 FamFG auch die Mdglichkeit der Anhérung weiterer Stellen
vor, soweit deren Erkenntnisse fiir die Feststellung der entscheidungserheblichen Tatsa-
chen und die Gefahrdungsbeurteilung erforderlich sein kénnen. Der Anwendungsbereich
ist bewusst weit gehalten. Weitere Stellen im Sinne der Regelung kénnen etwa Frauenhau-
ser, Arzte, Kliniken und Kindertagesstatten, Schulen, Gerichtsvollzieher, Staatsanwalt-
schaft, Bewahrungshilfe oder die Justizvollzugsanstalt sein.

Die Mitteilungspflicht in Absatz 3 zielt darauf ab, dass die Polizei, die Koordinierungsstelle
nach § 1684 Absatz 6 Satz 2 BGB-E in Verbindung mit § 1b Absatz 1 Satz 1 GewSchG-E
und das Jugendamt stets tiber Anpassungen der MaRnahme informiert sind. Ist die Uber-
mittlung der Entscheidung nach Absatz 3 vorgeschrieben, so bezieht sich diese auf die
Ubermittlung der vollstandigen Umgangsentscheidung. Eine getrennte Ubermittlung ware
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einerseits wenig praktikabel, andererseits sollen die nach Absatz 3 zu informierenden Stel-
len vollumfanglich Gber die geltenden Umgangseinschrankungen informiert sein.

Zu Nummer 8 (Anderung in § 214)

Mit der Anderung von § 214 Absatz 2 FamFG-E sollen die Méglichkeiten der Zustellung von
einstweiligen Anordnungen in allen Gewaltschutzverfahren erweitert und damit effektiver
gestaltet werden, um den Schutz der antragstellenden Personen weiter zu verbessern. Der-
zeit ist die Zustellung einer einstweiligen Gewaltschutzanordnungen nach § 214 Absatz 1
FamFG gemaR § 214 Absatz 2 Satz 2 FamFG nur durch den Gerichtsvollzieher vorgese-
hen. Diesen beauftragt die Geschéaftsstelle des Familiengerichts direkt, soweit der zustan-
dige Gerichtsvollzieher bekannt ist. Anderenfalls wird der Auftrag Gber die Gerichtsvollzie-
herverteilerstelle erteilt (vergleiche Sternal/Giers/FamFG, 21. Auflage, § 214a Randnum-
mer 7). Eine zeitliche Verzogerung der Zustellung ist gerade im letztgenannten Fall denk-
bar. In Gewaltschutzsachen ist jedoch eine ziigige Zustellung der einstweiligen Anordnung
fur einen effektiven Schutz des Antragstellers erforderlich. Dies gilt umso mehr bei den mit-
unter besonders eilbeddrftigen Anordnungen der eAU.

Gelingt die Zustellung nicht, fehlt es an den Voraussetzungen fur die Vollstreckung von
Ordnungsmitteln oder die strafrechtliche Sanktionierung des Verhaltens nach §4 Ge-
wSchG. Mit der Anderung in Absatz 2 werden daher die Mdglichkeiten fur die Zustellung
einer einstweiligen Anordnung fur Inlandsfélle erweitert.

Fur die Zustellung sollen nun auf Anordnung des Gerichts gemaf} Satz 3 auch die Vorschrif-
ten der §§ 168 und 172 bis 183 ZPO entsprechend gelten. Das Gericht soll von diesen
Mdglichkeiten Gebrauch machen und eine anderweitige Beauftragung der Zustellung an-
ordnen, wenn die Zustellung durch den Gerichtsvollzieher nicht erforderlich oder die ander-
weitige Zustellung in Anbetracht der Eilbedurftigkeit erfolgversprechender ist. Eine Erfor-
derlichkeit ist beispielsweise nicht gegeben, wenn nur zuzustellen, jedoch nicht sogleich zu
vollstrecken ist.

Erfolgversprechender kdonnten die allgemeinen Zustellmdglichkeiten sein, wenn die An-
schrift des Antragsgegners nach einer Wohnungswegweisung unbekannt ist, der Antrags-
gegner aber telefonisch oder anderweitig erreicht oder angetroffen werden kann. In diesen
Fallen kdnnte die Polizei mit der Ausflihrung der Zustellung nach § 168 Absatz 2 und § 176
ZPO betraut werden. Diese kann dann auch zustellen, wenn sie den Antragsteller zufallig,
etwa im Rahmen eines weiteren Gewaltvorfalls antrifft. Auch bei besonderer Eilbedurftig-
keit, insbesondere bei Anordnung der eAU, wird die Zustellung Uber die Polizei oft die si-
cherste Moglichkeit einer unverzuglichen Zustellung sein. Auch denkbar ist, dass die Zu-
stellung bereits mit dem Anlegen der technischen Gerate unter Einbeziehung der Koordi-
nierungsstelle verbunden wird.

Zudem ist auch die Zustellung durch Aushandigung an der Amtsstelle denkbar, § 174 ZPO.
Diese Moglichkeiten kdnnen im Einzelfall erfolgversprechender sein als eine Zustellung
uber den Gerichtsvollzieher. Von anderen Moglichkeiten der Ersatzzustellung sollte, soweit
diese im Einzelfall Uberhaupt zulassig sind, dagegen mit Blick auf den Nachweis der Zu-
stellung und die damit verknupfte Frage einer etwaigen Strafbarkeit eines weiteren Versto-
Res gegen die Gewaltschutzanordnung nur in absoluten Ausnahmeféllen Gebrauch ge-
macht werden.

Zu Nummer 9 (§ 216b FamFG)

Mit § 216b FamFG-E soll eine besondere Verfahrensvorschrift fir das familiengerichtliche
Erkenntnisverfahren zur Anordnung der__eAU eingefiihrt werden, um den besonderen An-
forderungen fir die Anordnung einer eAU im Gewaltschutzverfahren Rechnung zu tragen.
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§ 216b Absatz 1 Satz 1 FamFG-E begriindet die Pflicht des Gerichts, den Antragsgegner
vor Anordnung oder Verlangerung einer elektronischen Aufenthaltsiberwachung persén-
lich anzuhoren. Die Pflicht wird aus Griinden der Klarstellung ausdricklich geregelt, wenn-
gleich sie sich bereits aus der allgemeinen Vorschrift des § 34 Absatz 1 Nummer 1 FamFG
ergabe, weil eine persénliche Anhdrung in diesen Fallen zur Gewahrleistung des rechtli-
chen Gehors schon aufgrund der Grundrechtsrelevanz und Eingriffsintensitat der Anord-
nung erforderlich ist. Daneben kommt der persdnlichen Anhérung bei Anordnung der eAU
eine weitere und noch héhere Bedeutung als in anderen Gewaltschutzverfahren ohne eAU
zu, weil das Gericht vor Anordnung der elektronischen Aufenthaltsiberwachung eine be-
sondere Gefahrdungs- und Risikoanalyse durchzufihren hat (§ 1a Absatz 1 Satz 2 Ge-
wSchG-E). Hierflr wird in der Regel unverzichtbar sein, dass das Gericht den Tater bzw.
Antragsgegner personlich anhdrt und sich dadurch einen persdnlichen Eindruck verschafft.
Auch flr die Beurteilung der Geeignetheit der MalRnahme wird die persénliche Anhérung
dem Gericht Erkenntnisse verschaffen konnen. Die personliche Anhérung soll daher nur
unter den allgemeinen Voraussetzungen des § 34 Absatz 2 FamFG unterbleiben kénnen.

Absatz 1 Satz 2 sieht vor, dass das Gericht abweichend von § 33 Absatz 3 FamFG die
sofortige Vorfuhrung des Antragsgegners anordnen kann, wenn dieser nicht zum Anho-
rungstermin erscheint. Hiermit soll dem potenziell erheblichen Gefahrenmoment Rechnung
getragen werden und eine schnelle Entscheidung des Gerichts ermdglicht werden. Auch
moglicherweise missbrauchlichen Handlungen des Antragsgegners, um das Verfahren in
die Lange zu ziehen, kann so vorgebeugt werden. Im Rahmen des bestehenden Ermes-
sens kann das Gericht beurteilen, ob eine ausreichende Entschuldigung des Antragsgeg-
ners vorliegt oder aus anderen nachvollziehbaren Griinden fiir das Ausbleiben von einer
sofortigen Vorfuhrung des Antragsgegners abgesehen werden kann. Durch die vorgese-
hene Unanwendbarkeit von § 33 Absatz 3 FamFG wird klargestellt, dass die Mdglichkeit
der sofortigen Vorfihrung auch dann besteht, wenn die persdnliche Anhdérung in einem
Termin nach § 33 FamFG erfolgt. Daneben kann auch § 34 Absatz 3 FamFG zur Anwen-
dung kommen, insbesondere dann, wenn auch eine Vorflihrung scheitert. Das Gericht ent-
scheidet Uber die sofortige Vorfuhrung durch nicht anfechtbaren Beschluss.

§ 216b Absatz 2 FamFG-E regelt, wann im Verfahren der einstweiligen Anordnung von der
personlichen Anhdérung vor Anordnung der elektronischen Aufenthaltsiiberwachung abge-
sehen werden kann. Aufgrund der hohen Bedeutung der personlichen Anhoérung kann von
dieser nur bei zwingenden aus der Gefahrenlage herriihrenden Griinden abgesehen wer-
den. Die Regelung lasst das Absehen bei Gefahr im Verzug zu. Gefahr im Verzug kann
insbesondere auch dann vorliegen, wenn zu beflirchten ist, dass bei Kenntnis des Antrags-
gegners Uber den Verfahrensgegenstand und die drohende Anordnung bis zum Zeitpunkt
des Termins einer personlichen Anhérung eine Erhéhung der Gefahrenlage fur den Antrag-
steller eintritt. Stets vorrangig wird zu prifen sein, ob diese Erhdhung der Gefahrenlage
bereits durch Anordnung von Schutzanordnungen nach §§ 1 oder 2 GewSchG im Wege
eines Teilbeschlusses (§ 216b Absatz 6 FamFG-E) verhindert werden kann. Hat eine per-
sonliche Anhérung vor Anordnung der eAU nach diesen Mafstdben zu unterbleiben, ist
diese unverziglich nachzuholen.

§ 216b Absatz 3 FamFG-E regelt die Anhdérung der zustandigen Polizeibehérde. Bereits
nach allgemeinen Grundsatzen kann das Gericht im Rahmen seiner Amtsermittlung nach
§ 26 FamFG Informationen bei den Polizeibehdrden einholen. RegelmaRig beschranken
sich die erforderlichen ErmittlungsmaflRnahmen im Gewaltschutzverfahren auf die Mitteilung
von Informationen Uber bisher im Zusammenhang mit hauslicher Gewalt bekannt gewor-
dene polizeiliche Vorgange. In Hochrisikoféllen bestehen auf Seiten der Polizei mitunter
Risikobewertungen und Gefahrdungseinschatzungen, welche auch unter Einbeziehung von
Opferschutzverbanden, Frauenschutzhdusern und Jugendamtern getroffen werden. Fur
das Gericht ist es unabdingbar, dass die Polizei diese Erkenntnisse im Verfahren einbringt.
Da in Gewaltschutzverfahren die dem Gericht im Antrag mitgeteilten Erkenntnisse haufig
das Ausmal} der Gefahrenlage nur unzureichend zum Ausdruck bringen, wird das Gericht
regelmafig nur durch die Einbringung solcher Erkenntnisse durch die Polizei eine
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ausreichende Entscheidungsgrundlage fur die Beurteilung des Vorliegens einer Gefahr im
Sinne des § 1a Absatz 1 GewSchG-E erlangen konnen.

Polizeiliche Erkenntnisse kénnen bei der Entscheidung des Gerichts auch fir die erforder-
liche Priifung, ob die eAU das geeignete Mittel zur Einddmmung der Gefahrenlage ist, maR-
gebend sein. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Gefahrlichkeit des Antragsgegners als auch
mit Blick auf die Beurteilung der Verhaltensmuster beider Beteiligter. Ist etwa zu erwarten,
dass der Antragsteller wieder die Nahe des Antragsgegners aufsuchen wird oder wird der
Antragsgegner als vollkommen unkooperativ eingestuft, steht die Geeignetheit der elektro-
nischen Aufenthaltsiberwachung in Zweifel. Gerade bei absehbar unkooperativem Verhal-
ten des Antragsgegners und gleichzeitig hoher Gefahrenlage sollte das Gericht mit der Po-
lizei erértern, ob alternative oder begleitende Schutzmalinahmen aufierhalb des familien-
gerichtlichen Verfahrens in Betracht kommen (zum Beispiel Schutzwohnung fur Antragstel-
ler; Gewahrsamnahme; strafprozessuale MalRnahmen). Daher soll das Gericht nach Ab-
satz 3 Satz 1 auch die Polizei anhdren. Dies gilt auch im Falle der Verlangerung der eAU.
Eine besondere Form fir die Anhérung der Polizei ist nicht vorgeschrieben, um dem Gericht
die fur ein effektives Verfahren erforderliche Flexibilitat einzurdumen. Beraumt das Gericht
einen Termin zur personlichen Anhérung des Antragsgegners an, kann es aber mit Blick
auf die zentrale Bedeutung der polizeilichen Erkenntnisse angezeigt sein, auch die Polizei
um Teilnahme an dem Termin zu ersuchen.

Auch der Polizei werden jedoch nicht stets alle fir die Sachverhaltsaufklarung Gefahr-
dungsbeurteilung erforderlichen Erkenntnisse bekannt sein. Daher sieht Absatz 2 Satz 2 in
Erganzung von Satz 1 und § 26 FamFG auch die Mdglichkeit der Anhdérung weiterer Stellen
vor, soweit deren Erkenntnisse flr die Feststellung der entscheidungserheblichen Tatsa-
chen und die Gefahrdungsbeurteilung erforderlich sein kdnnen. Der Anwendungsbereich
ist bewusst weit gehalten. Stellen im Sinne der Regelung kénnen etwa Frauenhduser,
Arzte, Kliniken und Kindertagesstatten, Schulen, Gerichtsvollzieher, Staatsanwaltschaft,
Bewahrungshilfe oder die Justizvollzugsanstalt sein.

Absatz 3 Satz 3 sieht vor, dass der Polizei die Antragsschrift unverzuglich zu Ubermitteln
ist. Hierdurch soll die Polizei Uber den Antrag informiert werden und gleichzeitig in den
Stand versetzt werden, die Anhérung vorzubereiten. Ein Erfordernis fiir die Ubermittlung
der Antragsschrift liegt aber auch in den Fallen vor, in denen im Einzelfall eine Anhérung
der Polizei unterbleiben soll. Die Information der zustéandigen Polizeibehdrde durch Benach-
richtigung vom Verfahren leistet dann einen Beitrag zur Gewahrleistung der Sicherheit des
Antragstellers, da gerade in Hochrisikofallen die Polizei das Erfordernis eigener Schutz-
maflnahmen prifen kann.

Sofern die antragstellende Person ein minderjahriges Kind ist, soll zudem gemanR Absatz 4
eine Anhdrung des Jugendamtes zu erfolgen. Dies wird fur die gerichtliche Entscheidungs-
findung regelmanig unabdingbar sein, wenn auch dem minderjahrigen Kind ein technisches
Gerat zur Verflugung gestellt werden soll (§ 1a Absatz 2 Satz 1 GewSchG-E). Denn dies ist
nur dann zuldssig, wenn es dem Kindeswohl entspricht (§ 1a Absatz 2 Satz 2 GewSchG-
E). Aber auch in anderen Konstellationen wird die Einholung der Sichtweise des Jugend-
amts fiir die Beurteilung der Geeignetheit der eAU oftmals geboten sein.

Absatz 5 regelt die Anhdérung des Antragstellers. Nach Satz 1 ist dieser anzuhdren, wenn
dem Antragsteller nach § 1a Absatz 2 Satz 1 des Gewaltschutzgesetzes ein technisches
Mittel zur Verfugung gestellt werden soll. Hiermit wird dem Zustimmungserfordernis durch
die verletzte Person fur die Anordnung des 2-Komponenten-Modells Rechnung getragen.
Sofern es sich bei dem Antragsteller um ein minderjahriges Kind handelt, ist nach Satz 2
die personliche Anhorung vorgeschrieben. Absatz 6 regelt, dass die Entscheidung uber die
(Grund-)Schutzanordnungen nach § 1 (sowie gegebenenfalls § 2) GewSchG als Teilbe-
schluss mdglich ist. Sind die Voraussetzungen der Schutzanordnungen glaubhaft gemacht,
soll das Gericht weiterhin im einstweiligen Anordnungsverfahren unmittelbar die Schutzan-
ordnungen erlassen koénnen, falls hierflr eine personliche Anhérung nach § 34 FamFG
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nicht erforderlich ist. Kommt aufgrund der glaubhaft gemachten Tatsachen auch die Anord-
nung einer eAU in Betracht und sind hierfiir weitere Verfahrenshandlungen erforderlich —
etwa die personliche Anhdrung des Antragsgegners nach Absatz 1 und die Anhérung der
Polizei oder weiterer Stellen nach Absatz 3 — kann das Gericht die Schutzanordnungen
nach § 1 (und gegebenenfalls § 2) GewSchG vor Durchfuhrung dieser zusatzlichen Verfah-
renshandlungen als Teilbeschluss erlassen. Liegen die Voraussetzungen der eAU zur
Uberzeugung des Gerichts nach Durchfiihrung der Verfahrenshandlungen vor, kann hierzu
ein Teil- und Schlussbeschluss ergehen.

In von Gewalt gepragten personlichen Beziehungen handelt es sich haufig um dynamische
Geschehen. Die Voraussetzungen der eAU kdnnen daher auch erst nach Erlass einer
Schutzanordnung nach § 1 (und gegebenenfalls § 2) GewSchG hinzutreten. Die Erweite-
rung der Schutzanordnung durch zusétzliche Anordnung der eAU kann im Verfahren der
einstweiligen Anordnung nach Maligabe von § 54 FamFG erfolgen. Liegt eine neue Anlass-
tat vor oder ist die Schutzanordnung ausnahmsweise in einem Hauptsachverfahren ergan-
gen, kann die eAU auch gesondert als neues Verfahren nach § 1 GewSchG in Verbindung
mit § 1a GewSchG-E beantragt werden.

Die Mitteilungspflicht in Absatz 7 zielt darauf ab, dass die Polizei, die Koordinierungsstelle
nach § 1b Absatz 1 Satz 1 GewSchG-E und gegebenenfalls das Jugendamt stets Uber die
Anpassung der Malinahme informiert sind. Die Vorschrift geht als lex specialis der allge-
meinen Vorschrift des § 216a FamFG vor. Ist die Ubermittlung der Entscheidung nach Ab-
satz 7 vorgeschrieben, so bezieht sich diese auf die Ubermittlung der vollstandigen Anord-
nung, also auch etwaiger im Beschluss aufgeflhrter weiterer Schutzanordnungen nach § 1
oder § 2 GewSchG, deren Kontrolle die eAU nicht dient. Eine getrennte Ubermittlung wére
einerseits wenig praktikabel, andererseits sollen die nach Absatz 7 zu informierenden Stel-
len vollumfanglich Uber den Umfang der flr den Antragsteller angeordneten Schutzmal3-
nahmen informiert sein. Endet die Malinahme aufgrund der Antragsricknahme durch den
Antragsteller nach § 22 Absatz 2 FamFG oder durch Aufhebung nach § 54 Absatz 1 Fa-
mFG, soll die Information der Polizei ermdglichen, die dortige Gefahreneinschatzung zu
aktualisieren.

Zu Artikel 5 (Anderung des EU-Gewaltschutzverfahrensgesetzes )
Zu Nummer 1 (Anderung der Inhaltsiibersicht)

Die Andgrung der Inhaltsubersicht ist durch die EinflGgung des neuen § 2a EUGewSchVG
und die Anderung der Uberschrift des § 5 EUGewSchVG erforderlich.

Zu Nummer 2 (Einfligung eines neuen § 2a EUGewSchVG)

Zum 1. Mai 2025 ist Artikel 6 der Verordnung (EU) 2023/2844 (ber die Digitalisierung der
justiziellen Zusammenarbeit und des Zugangs zur Justiz in grenziberschreitenden Zivil-,
Handels- und Strafsachen und zur Anderung bestimmter Rechtsakte im Bereich der justizi-
ellen Zusammenarbeit in Kraft getreten. Danach kann die zustadndige Anordnungsbehdrde
eines anderen Mitgliedstaats, die mit einem Antrag auf Erlass einer Europaischen Schutz-
anordnung befasst ist, die deutsche zustandige Behérde um Gestattung einer Videoanho-
rung des Gefahrders oder aber der gefahrdeten Person ersuchen. Zustandige Behdrde ist
nach Artikel 2 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2023/2844 die Behdrde, die nach den jewei-
lig einschlagigen Rechtsakten, im Falle des EUGewSchVG ist das die Richtlinie
2011/99/EU Uuber die Europaische Schutzanordnung, notifiziert wurde, und daneben auch
dasjenige Gericht oder diejenige Behdrde, das oder die an einem Verfahren nach Anhang |l
der genannten Verordnung beteiligt ist, also in Deutschland das Familiengericht. Da das
ersuchte Familiengericht nach Artikel 6 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2023/2844 sicher-
stellen muss, dass die anzuhérenden Personen Zugang zu der erforderlichen Infrastruktur
der Videokonferenztechnik haben, empfiehlt sich eine ortliche Zustandigkeit am
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Aufenthaltsort der anzuhdrenden Person. In Ubereinstimmung mit den bestehenden Rege-
lungen in den §§ 3 und 4 ist auch in § 2a eine ausschlielliche Zustandigkeit vorgesehen.

Zu Nummer 3 (§ 5 EUGewSchVG)

Bei der Anderung der Uberschrift des § 5 EUGewSchVG handelt es sich um eine redaktio-
nelle Anpassung, um deutlich zu machen, dass die Vorschrift Verordnungsermachtigungen
enthalt.

Die Anderung in Absatz 3 Satz 1 ist eine redaktionelle Anpassung. In Absatz 3 Satz 2 wer-
den die bislang fehlenden Worter ,durch Rechtsverordnung® erganzt; es handelt sich um
eine reine Klarstellung ohne Anderung des bisherigen Regelungsgehalts.

Der neu in § 5 eingefligte Absatz 4 ermachtigt die Landesregierungen, durch Rechtsver-
ordnung die Zustandigkeit nach § 2a (betreffend die Videoanhdrung) einem in den Absat-
zen 1 oder 2 oder einem durch Rechtsverordnung nach Absatz 3 bezeichneten Familien-
gericht zuzuweisen (Konzentrationsermachtigung). Da mit Ersuchen nach § 2a maoglicher-
weise nur selten zu rechnen ist, sollte den Landesregierungen die Mdglichkeit erdffnet sein,
die Zustandigkeit weitgehend bei auf grenziberschreitenden Gewaltschutz spezialisierten
Familiengerichten zu konzentrieren. Es wird davon abgesehen, eine Konzentration auf spe-
zialisierte Familiengerichte bundesgesetzlich vorzuschreiben, da ungewiss ist, ob und wie
viele Ersuchen auf grenziberschreitende Videoanhérung eingehen und inwieweit dement-
sprechend eine ortliche Nahe zur anzuhdrenden Person praktischen Bedlrfnissen besser
entspricht als eine Spezialisierung des zustandigen Familiengerichts.

Weitergehende Verfahrensregelungen betreffend die Anhérung des Gefahrders oder aber
der gefahrdeten Person mittels Videokonferenz oder Fernkommunikation sind nicht zu tref-
fen, da die Verordnung (EU) 2023/2844 unmittelbar anzuwenden ist. Soweit Artikel 6 Ab-
satz 8 der Verordnung (EU) 2023/2844 die Moglichkeit eines Rechtsbehelfs nach nationa-
lem Recht fordert, so ist ein solcher Uber § 23 des Einfihrungsgesetzes zum Gerichtsver-
fassungsgesetz gewahrleistet.

Zu Nummer 4 (§ 9 EUGewSchVG)

Bei der Anderung handelt es sich um eine notwendige Folgeanderung zur Anderung des
GewSchG. Denn nach den Vorgaben des Artikels 9 Absatz 1 der Richtlinie 2011/99/EU
mussen zur Vollstreckung einer Europaischen Schutzanordnung alle Ma3nahmen ergriffen
werden kdnnen, die nach innerstaatlichem Recht in einem vergleichbaren Fall vorgesehen
sind, um den Schutz der geschutzten Person zu gewahrleisten.

Zu Nummer 5 (§ 24 EUGewSchVG)

Der Verstol3 gegen die gerichtlichen Schutzanordnungen nach § 9 Absatz 1 Satz 1 EUGe-
wSchVG in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Satz 1 GewSchG, auch in Verbindung mit § 1 Ab-
satz 2 Satz 1 GewSchG, ist bereits strafbewehrt. Bei der gerichtlichen Schutzanordnung
kann es sich um eine oder mehrere der beispielhaft in § 1 Absatz 1 Satz 3 GewSchG auf-
gefuhrten MaRRnahmen oder um eine sonstige Malnahme handeln. Die Erhéhung des Straf-
rahmens folgt denselben Erwagungen wie die Erhdhung des Strafrahmens bei § 4 Ge-
wSchG-E. Ebenso soll der VerstoRR gegen die Anordnung nach § 9 Absatz 1 Satz 2 EuGe-
wSchVG-E in Verbindung mit § 1a Absatz 1 Satz 1 GewSchG-E strafbewehrt sein, weil mit
der Anordnung der eAU absolute Rechte des Einzelnen (Leben, Kdrper, Freiheit oder se-
xuelle Selbstbestimmung) betroffen sind und eine effektive Durchsetzung mit den Mitteln
des Strafrechts geboten ist, die allein mit den Mitteln der Zwangsvollstreckung nach den
Vorschriften des FamFG und der ZPO nicht gewahrleistet werden kann. Zudem wird das
Wort ,bestimmten" gestrichen, da es keine eigene inhaltliche Anforderung enthalt.
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Zu Artikel 6 (Anderung des Gesetzes liber Gerichtskosten in Familiensachen)

Nach § 21 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Gesetzes Uber Gerichtskosten in Familiensachen
ist die Antragstellerhaftung fiir die Gerichtskosten in erstinstanzlichen Gewaltschutzsachen
ausgeschlossen. Mit der vorgeschlagenen Anderung soll dieser Ausschluss auf die vom
Gericht durchzufihrenden Vollstreckungsverfahren ausgeweitet werden, bei denen der An-
trag auf Erlass einer Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz auch als Antrag auf Voll-
streckung dieser Anordnung gilt (§ 94a FamFG-E in Verbindung mit § 1a Absatz 1 Satz 1
GewSchG-E sowie § 1 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1, 2, 3 und 5 GewSchG-E; § 96 Absatz 3
FamFG-E in Verbindung mit § 1 Absatz 4 GewSchG-E). Eine Inanspruchnahme des An-
tragstellers des Gewaltschutzverfahrens fiir die Kosten des sich anschlieRenden gerichtli-
chen Vollstreckungsverfahrens erscheint in diesen Fallen unbillig.

Zu Artikel 7 (Anderung des Waffenregistergesetzes )

Die neu eingefligte Nummer 2a in § 13 WaffRG sieht vor, dass nunmehr auch die Famili-
engerichte in Gewaltschutz- und Kindschaftssachen zur Durchfuhrung der Gefahrdungs-
analyse Ubermittlungsersuchen an die Registerbehdrde stellen dirfen.

Nach Artikel 51 Absatz 1 Istanbul-Konvention treffen die Vertragsparteien die erforderlichen
gesetzgeberischen oder sonstigen Mallnahmen, um sicherzustellen, dass eine Analyse der
Gefahr fir Leib und Leben und der Schwere der Situation sowie der Gefahr von wiederhol-
ter Gewalt von allen einschlagigen Behdrden vorgenommen wird (im Folgenden: Gefahr-
dungsanalyse), um die Gefahr unter Kontrolle zu bringen und erforderlichenfalls fiir koordi-
nierte Sicherheit und Unterstiitzung zu sorgen.

Artikel 51 Absatz 2 Istanbul-Konvention sieht ausdrtcklich vor, dass die Vertragsparteien
ferner die erforderlichen gesetzgeberischen oder sonstigen MalRnahmen treffen, um sicher-
zustellen, dass bei der in Absatz 1 genannten Analyse in allen Abschnitten der Ermittlungen
und der Anwendung von SchutzmalRnahmen geblihrend berlcksichtigt wird, ob der Tater
einer in den Geltungsbereich dieses Ubereinkommens fallenden Gewalttat Feuerwaffen be-
sitzt oder Zugang zu ihnen hat. Artikel 51 Absatz 2 Istanbul-Konvention gilt dabei nicht nur
fur Strafverfolgungsbehoérden, sondern auch fur samtliche offentliche Stellen, die zu pra-
ventiven Zwecken handeln (vergleiche Randnummer 260, 263 des Erlauternden Berichts
zur Istanbul-Konvention). Dass die Uberpriifung von Waffenregistrierungen wichtiger Be-
standteil der Gefahrdungsanalyse nach Artikel 51 Istanbul-Konvention ist, ergibt sich ferner
auch aus der Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs fur Menschenrechte, der bei
der Auslegung der Europaischen Menschenrechtskonvention die Istanbul-Konvention her-
anzieht (EGMR, Y and Others ./. Bulgarien, Urteil vom 22. Marz 2022, Nr. 9077/18, Rn. 100;
105; EGMR, Kurt ./. Osterreich, Urteil vom 15. Juni 2021 (GroRe Kammer), Nr. 62903/15,
Rn. 197; siehe ferner Volke, FamRZ 2023, 333, 338). Besonders in familiengerichtlichen
Eilverfahren kann die Mdglichkeit, Ersuchen bei der Registerbehérde zu stellen, dabei un-
terstltzen, binnen kurzer Zeit die entsprechenden Tatsachen zur Durchfuhrung der Gefahr-
dungsanalyse zugrunde zu legen.

Des Weiteren tragt die Regelung auch den Vorgaben von Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe c)
der Richtlinie (EU) 2024/1385 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai
2024 zur Bekampfung von Gewalt gegen Frauen und hauslicher Gewalt (ABI. L, 2024/1385
vom 24.5.2024) Rechnung. Darin ist vorgesehen, dass im Rahmen der individuellen Begut-
achtung des besonderen Schutzbedarfs von Opfern sexueller Gewalt oder hauslicher Ge-
walt fir die Beurteilung der vom Tater ausgehenden Gefahr der mdégliche Zugang zu Waffen
mitumfasst wird.

Zu Artikel 8 (Inkrafttreten)

Dieses Gesetz soll am ersten Tag des vierten auf die Verkiindung folgenden Quartals in
Kraft treten. Damit liegt zwischen Verkiindung und Inkrafttreten ein Zeitraum von
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mindestens neun bis hdochstens zwolf Monaten. Dieser Zeitraum ist flir die erforderlichen
Vorbereitungen zur praktischen Umsetzung dieses Gesetzes durch die Lander mindestens
erforderlich.
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Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates (NKR) gem. § 6 Abs. 1 NKRG

Entwurf eines Gesetzes zur Einfiihrung der elektronischen Aufenthaltsiiberwachung und der
Téterarbeit im Gewaltschutzgesetz (NKR-Nr. 7781, BMJV)

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Regelungsentwurf mit folgendem Ergebnis gepriift:

L Zusammenfassung
Biirgerinnen und Biirger keine Auswirkungen
Wirtschaft keine Auswirkungen
Verwaltung
Bund keine Auswirkungen
Linder
Jahrlicher Erfilllungsaufwand: rund 16,2 Mio. Euro

Einmaliger Erfillungsaufwand: rund 1,8 Mio. Euro

Evaluierung Die Neuregelung wird fiinf Jahre nach In-

krafttreten evaluiert.

Ziele: | Feststellung der Geeignetheit der Mafdnah-
men zur Bekdmpfung von hiuslicher Ge-
walt und der Gewalt gegen Frauen

Kriterien/Indikatoren: | ¢ Anzahl der angeordneten MafRnahmen

e Anzahl der angeordneten Teilnahme an
sozialen Trainingskursen

e Anzahl der Verstofie gegen Anordnun-
gen

Datengrundlage: | Daten der Familiengerichte
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Nutzen des Vorhabens Das Ressort hat den Nutzen des Vorhabens
im Vorblatt des Regelungsentwurfs wie
folgt beschrieben:

Verbesserung des Schutzes vor hduslicher
Gewalt

Digitaltauglichkeit (Digitalcheck) Das Ressort hat Moglichkeiten zum digita-
len Vollzug der Neuregelung (Digitaltaug-
lichkeit) gepriift und hierzu einen Digital-
check mit nachvollziehbarem Ergebnis
durchgefiihrt.

Regelungsfolgen

Die Darstellung der Regelungsfolgen ist nachvollziehbar und methodengerecht. Der Nati-
onale Normenkontrollrat erhebt hiergegen im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine
Einwinde.

IL. Regelungsvorhaben

Das Regelungsvorhaben fiihrt die elektronische Aufenthaltsiiberwachung (eAU) und eine Ver-
pflichtung von Tatern zur Teilnahme an sozialen Trainingskursen oder an Gewaltpriaventionsbe-

ratungen ein.

IIL. Bewertung
II1.1. Erfiallungsaufwand

Das Regelungsvorhaben verursacht ausschliefilich Erfiillungsaufwand fir die Verwaltung der
Liander. Fiir die Landesverwaltung entsteht jahrlicher Erfiillungsaufwand in Héhe von rund
16,2 Mio. Euro und einmaliger Erfiillungsaufwand in Hohe von rund 1,8 Mio. Euro. Diese Ande-

rungen beim Erfiillungsaufwand ergeben sich insbesondere durch erhéhten Personalbedarf.

. Personalbedarf bei der Gemeinsamen elektronischen Uberwachungsstelle der Linder
GUL

Durch die Neuregelung entsteht u. a. fiir Fallanlage, Kontrolle und Bewertung eingehender Er-
eignismeldungen, die Kontaktaufnahmen mit Probanden, die Koordination mit der Polizei und
die Bereitstellung der erforderlichen Technik zusitzlicher Personalaufwand. Das Ressort geht
von rund 30 Mitarbeiterkapazititen (MAK) im gehobenen Dienst sowie 16 MAK im mittleren

Dienst und jihrlichem Personalaufwand in Héhe von rund 2,5 Mio. Euro aus.

. Personalbedarf und Aufwinde bei der Hessischen Zentrale fiir Datenverarbeitung (HZD)

Fiir die Plausibilititspriifungen der Standortbestimmungen, die Uberpriifungen der technischen
Funktionstiichtigkeit der Uberwachungsgerite, die Kommunikation mit allen Prozessbeteiligten
zu technischen Fragestellungen und die Organisation der Einsétze entsteht zusétzlicher Perso-

nalaufwand. Das Ressort geht von rund 13 Stellen zzgl. Betriebskosten aus. Weiterhin fallen fir
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rund 400 Uberwachungsgerite Equipment-Leasingkosten an. Schliellich entstehen Einsatzkos-
ten fiir Fahrten und Aufwinde fiir Ausschreibungen. Hieraus resultiert in Summe jahrlicher Er-
fillungsaufwand in Hohe von rund 5,6 Mio. Euro und einmaliger Erfiilllungsaufwand in Hohe

von rund 250 000 Euro.

. Personalbedarf bei den Koordinierungsstellen der Linder

Fiir die Einrichtung und den Betrieb einer durchgehend besetzten Koordinierungsstelle in jedem
Bundesland geht das Ressort in Summe von jihrlichem Erfiilllungsaufwand in Héhe von rund
7,7 Mio. Euro und einmaligem Erfiillungsaufwand in Héhe von rund 720 000 Euro aus und
schitzt dabei 7 Stellen im gehobenen Dienst sowie 45 000 Euro einmalige Sachkosten je Bundes-

land.

. Sonstige Vorgaben

Durch weitere Aufwiande, u. a. fur
o die Anschaffung von Lizenzen,
o die Anpassung und die technische Ausstattung mit Dokumentationssoftware,
o die Anmietung von Riumlichkeiten durch den erweiterten Personalbedarf von GUL und
HZD,

o den zusitzlichen Personalaufwand fiir Servicekrafte durch zuséatzliche Gerichtsverfahren,

entsteht zusétzlicher jahrlicher Erfiillungsaufwand in Héhe von rund 260 000 Euro und einma-

liger Erfiillungsaufwand in Héhe von rund 840 000 Euro.

II1.2. Digitaltauglichkeit

Das Ressort hat Moglichkeiten zum digitalen Vollzug der Neuregelung (Digitaltauglichkeit) ge-
priift und hierzu einen Digitalcheck mit nachvollziehbarem Ergebnis durchgefiihrt. Die Regelung
setzt auf bereits existierende Infrastruktur zur automatischen Datenerhebung im Bereich der
elektronischen Aufenthaltsiiberwachung auf. Hinsichtlich datenschutzrechtlicher Erwigungen

werden Vorgaben zur Datenerhebung, -speicherung, -schutzkontrolle und -16schung getroffen.

14. November 2025

Lutz Goebel i. V. Dorothea Storr-Ritter

Vorsitzender Berichterstatterin
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	3. In § 3 Absatz 1 wird die Angabe „im Zeitpunkt einer Tat nach § 1 Abs. 1 oder Abs. 2 Satz 1“ gestrichen.
	4. § 4 wird durch den folgenden § 4 ersetzt:
	„§ 4
	Strafvorschriften




	Artikel 2
	Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs
	Das Bürgerliche Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 17. Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 163) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	Nach § 1684 Absatz 4 werden die folgenden Absätze 5 und 6 eingefügt:


	Artikel 3
	Änderung des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche
	Das Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2494; 1997 I S. 1061), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. September 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 233) geändert worden ist, ...
	1. Die Überschrift des Siebten Teils wird durch die folgende Überschrift ersetzt:
	„Siebter Teil
	Durchführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Verordnungsermächtigungen, Länderöffnungsklauseln, Informationspflichten, Strafvorschriften“.


	2. Nach Artikel 253 wird der folgende Artikel 254 eingefügt:
	Artikel 254 „
	Strafvorschriften




	Artikel 4
	Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
	Das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. April 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 109) geändert worde...
	1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	2. § 57 Satz 2 Nummer 4 wird durch die folgende Nummer 4 ersetzt:
	3. Nach § 88 Absatz 3 wird der folgende Absatz 4 eingefügt:
	4. Nach § 94 wird der folgende Unterabschnitt 3 eingefügt:
	„Unterabschnitt 3
	Vollstreckung von Entscheidungen bei Anordnung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung nach dem Gewaltschutzgesetz
	§ 94a
	Grundsätze

	§ 94b
	Ordnungsmittel

	§ 94c
	Anordnung und Vollzug der Ordnungshaft

	§ 94d
	Vollstreckungsverfahren



	5. Der bisherige Unterabschnitt 3 des Buchs 1 Abschnitt 8 wird zu Unterabschnitt 4.
	6. § 96 wird durch den folgenden § 96 ersetzt:
	§ 96 „
	Vollstreckung weiterer Entscheidungen nach dem Gewaltschutzgesetz und Vollstreckung in Ehewohnungssachen


	7. Nach § 167b wird der folgende § 167c eingefügt:
	„§ 167c
	Besondere Vorschriften für die Anordnung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung


	8. Nach § 214 Absatz 2 Satz 2 wird der folgende Satz eingefügt:
	9. Nach § 216a wird der folgende § 216b eingefügt:
	„§ 216b
	Verfahren zur Anordnung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung




	Artikel 5
	Änderung des EU-Gewaltschutzverfahrensgesetzes
	Das EU-Gewaltschutzverfahrensgesetz vom 5. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1964), das durch Artikel 5 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3424) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	2. Nach § 2 wird der folgende § 2a eingefügt:
	„§ 2a
	Gestattung der Anhörung mittels Videokonferenz oder Fernkommunikation


	3. § 5 wird wie folgt geändert:
	Zuständigkeitskonzentration; Verordnungsermächtigungen“.

	4. § 9 Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	5. § 24 wird durch den folgenden § 24 ersetzt:
	„§ 24
	Strafvorschriften




	Artikel 6
	Änderung des Gesetzes über Gerichtskosten in Familiensachen
	§ 21 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

	Artikel 7
	Änderung des Waffenregistergesetzes
	Das Waffenregistergesetz vom 17. Februar 2020 (BGBl. I S. 166, 184) wird wie folgt geändert:
	Nach § 13 Nummer 2 wird folgende Nummer 2a eingefügt:


	Artikel 8
	Inkrafttreten
	Dieses Gesetz tritt am … [einsetzen: Datum des ersten Tages des vierten auf die Verkündung folgenden Quartals] in Kraft.
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